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I

(Veröffentlicbungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2759/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die gemeinsame Marktorganisation für Schweinefleisch

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 42 und 43 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( x ),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die grundlegenden Bestimmungen über die Marktor­
ganisation für Schweinefleisch sind seit ihrem Erlaß
mehrmals geändert worden . Diese verschiedenen
Texte sind wegen ihrer Zahl , ihrer Kompliziertheit
und ihrer Streuung über zahlreiche Amtsblätter
schwer zu handhaben , und es mangelt ihnen infolge­
dessen an der für eine gesetzliche Regelung erforder­
lichen Klarheit . Daher empfiehlt es sich, sie zu kodifi­
zieren.

Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des ge­
meinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug­
nisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen Agrar­
politik Hand in Hand gehen . Sie muß insbesondere
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte um­
fassen, die je nach Erzeugnis verschiedene Formen an­
nehmen kann .

Zweck der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, die Ziele
des Artikels 39 des Vertrages zu erreichen. Um die
Märkte zu stabilisieren und der landwirtschaftlichen
Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu ge­
währleisten , ist es auf dem Schweinefleischsektor er­
forderlich, daß insbesondere Maßnahmen, die die An­
passung des Angebots an die Markterfordernisse er­
leichtern sollen , sowie daß Interventionsmaßnahmen
getroffen werden können. Die Interventionsmaßnah­
men können in Form von Aufkäufen durch die Inter­
ventionsstellen getroffen werden ; es empfiehlt sich
jedoch, auch Maßnahmen betreffend Beihilfen für die
private Lagerhaltung vorzusehen, da diese die nor­
male Vermarktung am wenigsten beeinträchtigen und

dazu beitragen können, den Umfang der Autkäufe
durch die Interventionsstellen zu verringern . Zu die­
sem Zweck sind namentlich die Festsetzung eines
Grundpreises für die Auslösung der Interventions­
maßnahmen sowie die Bedingungen vorzusehen, un­
ter denen die Intervention erfolgt.

Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes für
Schweinefleisch in der Gemeinschaft erfordert die
Einführung einer einheitlichen Handelsregelung an
ihren Außengrenzen . Neben dem Interventionssystem
trägt eine Handelsregelung mit einem Abschöpfungs­
und Ausfuhrerstattungssystem gleichfalls zu einer Sta­
bilisierung des Gemeinschaftsmarktes bei , indem sie
insbesondere vermeidet, daß sich die Schwankungen
der Weltmarktpreise auf die Preise innerhalb der Ge­
meinschaft übertragen.

Zur Erreichung dieses Zieles genügt es grundsätzlich ,
daß auf die Einfuhren aus dritten Ländern Abschöp­
fungen erhoben werden, die der Auswirkung des Un­
terschieds zwischen den Futtergetreidepreisen in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt auf die Futter­
kosten sowie der Notwendigkeit eines Schutzes der
Veredelungswirtschaft der Gemeinschaft Rechnung
tragen .

Es muß vermieden werden, daß der Markt der Ge­
meinschaft durch Weltmarktangebote zu außerge­
wöhnlich niedrigen Preisen gestört wird ; es empfiehlt
sich daher, Einschleusungspreise festzusetzen und die
Abschöpfungen um einen Zusatzbetrag zu erhöhen ,
wenn die Angebotspreise frei Grenze unter diesen
Preisen liegen . Das Einschleusungspreis-System kann
jedoch bei Erzeugnissen , bei denen es schwierig ist,
einen für alle Erzeugnisse einer einzigen Tarifstelle
ausreichend repräsentativen Angebotspreis zu ermit­
teln , nicht funktionieren ; es muß daher die Möglich­
keit vorgesehen werden , den Zusatzbetrag abzuleiten .

Um den Umfang der Einfuhr kontrollieren zu kön­
nen, ist vorzusehen, daß eine Regelung von Einfuhrli­
zenzen in Anspruch genommen werden kann, und
zwar in Verbindung mit der Stellung einer Kaution,
welche die Durchführung des Einfuhrgeschäfts garan­
tiert.H ABl . Nr. C 60 vom 13 . 3 . 1975, S. 42 .
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Die Ausgaben, die die Mitgliedstatten infolge der
Verpflichtungen getätigt haben, die sich aus der An­
wendung der vorliegenden Verordnung für sie erge­
ben, sind gemäß den Vorschriften der Artikel 2 und 3
der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom
21 . April 1970 über die Finanzierung der gemeinsa­
men Agrarpolitik (*) geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1566/72 ( 2 ), von der Gemeinschaft zu tra­
gen —

[ [ AT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch umfaßt eine Preis - und Handelsrege­
lung und gilt für die nachstehenden Erzeugnisse :

Die Möglichkeit, bei der Ausfuhr nach dritten Län­
dern eine Erstattung in Höhe des Unterschiedes zwi­
schen den Preisen in der Gemeinschaft und auf dem
Weltmarkt zu gewähren, bewirkt, daß die Beteiligung
der Gemeinschaft am internationalen Schweine­
fleischhandel sichergestellt wird . Um den Exporteu­
ren der Gemeinschaft eine gewisse Stabilität der Er­
stattung zu gewährleisten , ist die Möglichkeit für eine
Vorausfestsetzung der Erstattungen für Schweine­
fleisch vorzusehen .

Ergänzend zu dem oben beschriebenen System ist ,
soweit die Marktlage es erfordert, die Möglichkeit
vorzusehen, die Inanspruchnahme des sogenannten
aktiven Veredelungsverkehrs ganz oder teilweise zu
untersagen .

Dank der Abschöpfungsregelung kann auf alle sonsti­
gen Schutzmaßnahmen an den Außengrenzen der Ge­
meinschaft verzichtet werden . Der Mechanismus der
gemeinsamen Preise und Abschöpfungen kann sich
jedoch unter besonderen Umständen als unzureichend
erweisen . Damit der Gemeinschaftsmarkt in solchen
Fällen gegen möglicherweise daraus entstehende Stö­
rungen nicht ohne Schutz bleibt, nachdem die frühe­
ren Einfuhrhemmnisse beseitigt worden sind, muß es
der Gemeinschaft ermöglicht werden, rasch alle erfor­
derlichen Maßnahmen zu treffen .

Beschränkungen des freien Warenverkehrs infolge
von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung
von Tierseuchen können auf dem Markt eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten Schwierigkeiten hervorru­
fen . Zur Abhilfe hiergegen muß die Möglichkeit,
marktstützende Sondermaßnahmen anzuwenden, vor­
gesehen werden.

Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern, ist ein Verfahren vorzu­
sehen, durch das im Rahmen eines Verwaltungsaus­
schusses eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission herbeigeführt
wird .

Die Verwirklichung eines Gemeinsamen Marktes auf
der Grundlage eines gemeinsamen Preissystems
würde durch die Gewährung gewisser Beihilfen in
Frage gestellt ; daher empfehlt es sich, daß die Be­
stimmungen des Vertrages, nach denen die von den
Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen beurteilt und die
mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren­
den Beihilfen verboten werden können, auf den
Schweinefleischsektor angewandt werden.

Die gemeinsame Marktorganisation für Schweine­
fleisch muß zugleich den in den Artikeln 39 und 110
des Vertrages vorgesehenen Zielen in geeigneter
Weise Rechnung tragen .

Nummer
des Gemeinsamen

Zolltarifs
Bezeichnung der Erzeugnisse

a) 01.03 All Hausschweine, lebend, andere als
reinrassige Zuchttiere

b ) 02.01 A III a ) Fleisch von Hausschweinen , frisch,
gekühlt oder gefroren

02.01 B II c ) Schlachtabfall von Hausschweinen ,
frisch, gekühlt oder gefroren

02.05 A und B Schweinespeck, ausgenommen
Schweinespeck mit mageren Teilen
(durchwachsener Schweinespeck)
und Schweinefett, weder ausge­
preßt noch ausgeschmolzen, noch
mit Lösungsmitteln ausgezogen ,
frisch, gekühlt, gefroren , gesalzen,
in Salzlake, getrocknet oder geräu­
chert

02.06 B Fleisch und genießbarer Schlacht­
abfall von Hausschweinen, gesal­
zen, in Salzlake, getrocknet oder
geräuchert

15.01 A Schweineschmalz und anderes
Schweinefett, ausgepreßt, ausge­
schmolzen oder mit Lösungsmit­
teln ausgezogen

c) 16.01 Würste und dergleichen, aus
Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus
Tierblut

16.02 A II Fleisch und Schlachtabfall , anders
zubereitet oder haltbar gemacht,
Leber enthaltend, außer Gänse­
oder Entenleber

16.02 B III a ) Fleisch und Schlachtabfall , anders
zubereitet oder haltbar gemacht,
andere, Schweinefleisch oder
Schlachtabfall von Hausschweinen
enthaltend

(!) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
(2 ) ABl . Nr. L 167 vom 25 . 7. 1972, S. 5 .
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(2 ) Als „Vierteljahr" im Sinne dieser Verordnung
gilt ein Zeitraum von drei Monaten, der am 1 . Fe­
bruar, 1 . Mai, 1 . August oder 1 . November beginnt.

TITEL I

Preisregelung

Artikel 2

Um ein eigenes Tätigwerden der beteiligten Berufs­
stände und -zweige zu fördern, das eine Anpassung
des Angebots an die Erfordernisse des Marktes er­
leichtern kann, können für die in Artikel 1 Absatz 1
genannten Erzeugnisse folgende gemeinschaftliche
Maßnahmen ergriffen werden :

— Maßnahmen zur Förderung einer besseren Orga­
nisation ihrer Erzeugung, Verarbeitung und Ver­
marktung,

— Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Qualität,

— Maßnahmen, die die Aufstellung von kurz- oder
langfristigen Vorausschätzungen auf Grund der
Kenntnis der eingesetzten Produktionsmittel er­
möglichen sollen,

— Maßnahmen zur leichteren Feststellung der
Marktpreisentwicklung.

Die Grundregeln für diese Maßnahmen werden nach
dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages
erlassen .

Artikel 3

Folgende Interventionsmaßnahmen können ergriffen
werden, um einen erheblichen Preisrückgang zu ver­
hindern oder zu mildern :

— Beihilfen für die private Lagerhaltung,

— Aufkäufe durch die Interventionsstellen .

Beihilfen für die private Lagerhaltung können für Er­
zeugnisse gewährt werden, die nach den Regeln des
Artikels 5 bestimmt werden .

Die von den Interventionsstellen getätigten Aufkäufe
beziehen sich auf geschlachtete Schweine in ganzen
oder halben Tierkörpern, frisch oder gekühlt (Tarif­
stelle ex 02.01 A III a) 1 des Gemeinsamen Zollta­
rifs), und können sich auf Bäuche, auch Bauchspeck,
frisch oder gekühlt (Tarifstelle ex 02.01 A III a) 5 des
Gemeinsamen Zolltarifs), und auf Schweinespeck,
frisch oder gekühlt (Tarifstelle ex 02.05 A I des Ge­
meinsamen Zolltarifs), beziehen.

Artikel 4

( 1 ) Für Fleisch von Hausschweinen in ganzen oder
halben Tierkörpern, nachstehend „geschlachtete
Schweine" genannt, welches einer Standardqualität
entspricht, die nach einem gemeinschaftlichen Han­
delsklassenschema für Schweinehälften festgelegt
wurde , wird jährlich vor dem 1 . August ein Grund­
preis festgesetzt, der ab 1 . November desselben Jahres
gilt .

Bei der Festsetzung des Grundpreises wird folgendes
berücksichtigt :

— der Einschleusungspreis und die Abschöpfung, die
in dem am 1 . August jedes Jahres beginnenden
Vierteljahr anzuwenden sind,

— die Notwendigkeit, diesen Preis so festzusetzen,
daß er dazu beiträgt, die Preisstabilisierung auf
den Märkten zu gewährleisten , ohne zur Bildung
struktureller Überschüsse in der Gemeinschaft zu
führen .

( 2 ) Liegt der gemeinschaftliche Marktpreis für ge­
schlachtete Schweine, der unter Zugrundelegung der
in jedem einzelnen Mitgliedstaat auf den repräsentati­
ven Märkten der Gemeinschaft festgestellten und mit
Koeffizienten , die die relative Größe des Schweinebe­
stands der einzelnen Mitgliedstaaten widerspiegeln,
gewogenen Preise aufgestellt wird , niedriger als 103
v.H. des Grundpreises und ist damit zu rechnen, daß
er sich weiterhin auf dieser Höhe hält, so können In­
terventionsmaßnahmen beschlossen werden .

(3 ) Die von den Mitgliedstaaten bezeichneten In­
terventionsstellen treffen die Interventionsmaßnah­
men unter den in den Artikeln 5 bis 7 festgelegten Be­
dingungen.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2
des Vertrages wird

— der Grundpreis festgesetzt,

— die Standardqualität für geschlachtete Schweine
bestimmt .

(5 ) Auf Vorschlag der Kommission und mit quali­
fizierter Mehrheit

— legt der Rat das Verzeichnis der repräsentativen
Märkte fest,

— bestimmt der Rat das gemeinschaftliche Handels­
klassenschema für Schweinehälften .

(6) Nach dem Verfahren des Artikels 24 werden

— die Interventionsmaßnahmen und deren Beendi­
gung beschlossen,

— die Durchführungsbestimmungen zu diesem Arti­
kel erlassen .
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Artikel 7

( 1 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Gewährung der Beihilfen für die private Lagerhal­
tung.

(2) Die Durchführungsbestimmungen werden nach
dem Verfahren des Artikels 24 erlassen .

Artikel 5

( 1 ) Der Kaufpreis für geschlachtete Schweine der
Standardqualität darf nicht höher als 92 v,H. und
nicht niedriger als 85 v.H. des Grundpreises sein .

( 2) Die Kaufpreise für Erzeugnisse einer Standard­
qualität, ausgenommen geschlachtete Schweine, wer­
den vom Kaufpreis für geschlachtete Schweine abge­
leitet, und zwar nach Maßgabe des Verhältnisses, das
zwischen jedem einzelnen der Einschleusungsp reise
für diese Erzeugnisse einerseits und dem Einschleu­
sungspreis für geschlachtete Schweine andererseits be­
steht.

(3 ) Die Kaufpreise für andere Erzeugnisse als Er­
zeugnisse der Standardqualität werden von den für
die betreffenden Standardqualitäten geltenden Kauf­
preisen abgeleitet, und zwar unter Berücksichtigung
der gegenüber den Standardqualitäten bestehenden
Qualitätsunterschiede . Diese Preise gelten für be­
stimmte Qualitäten .

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 24 werden

a ) die Erzeugnisse bestimmt, die Gegenstand von In­
terventionsmaßnahmen sind, und, soweit es den
Ankauf betrifft, die Qualitäten festgesetzt ; außer­
dem können für bestimmte Gebiete der Gemein­
schaft Gewichtsklassen von der Anwendung der
Interventionsmaßnahmen ausgeschlossen werden ,
sofern die betreffenden Klassen für die besonde­
ren Merkmale der Schweinefleischerzeugung die­
ser Gebiete nicht repräsentativ sind ;

b ) die Kaufpreise und die Höhe der Beihilfen für die
private Lagerhaltung festgesetzt sind ;

c ) die Durchführungsbestimmungen zu diesem Arti­
kel , insbesondere die Bedingungen für den Ankauf
und die Lagerung der Erzeugnisse erlassen, die
Gegenstand der in Artikel 3 vorgesehenen Inter­
ventionsmaßnahmen sind.

TITEL II

Regelung des Handels mit dritten Ländern

Artikel 8

Bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Erzeugnisse in die Gemeinschaft wird eine Abschöp­
fung erhoben, die für jedes Vierteljahr nach dem Ver­
fahren des Artikels 24 im voraus festgesetzt wird .

Artikel 9

( 1 ) Die Abschöpfung für geschlachtete Schweine
setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen :

a) aus einem Teilbetrag in Hohe des Unterschieds
zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und auf
dem Weltmarkt für die Futtergetreidemenge, die
in der Gemeinschaft zur Erzeugung von einem
Kilogramm Schweinefleisch erforderlich ist.

Die Futtergetreidepreise in der Gemeinschaft wer­
den einmal jährlich für einen jeweils am 1 . August
beginnenden Zeitraum von zwölf Monaten nach
Maßgabe der Schwellenpreise dieser Getreidearten
und ihrer monatlichen Zuschläge ermittelt .
Die Futtergetreidepreise auf dem Weltmarkt wer­
den vierteljährlich auf der Grundlage der Preise
dieser Getreidearten für den Zeitraum von sechs
Monaten ermittelt, der dem Vierteljahr voraus­
geht, in dem der Teilbetrag errechnet wird .
Bei der Festsetzung der ab 1 . November, 1 . Fe­
bruar und 1 . Mai geltenden Abschöpfung wird
der Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem
Weltmarkt jedoch nur Rechnung getragen, wenn
gleichzeitig der Einschleusungspreis neu festge­
setzt wird ;

b ) aus einem Teilbetrag in Höhe von 7 v.H. des
Durchschnitts der während der vier Vierteljahre
vor dem 1 . Mai jedes Jahres geltenden Einschleu­
sungspreise .

Dieser Teilbetrag wird einmal jährlich für einen
am 1 . August beginnenden Zeitraum von zwölf
Monaten festgesetzt.

Artikel 6

( 1 ) Der Absatz der von den Interventionsstellen
gemäß den Artikeln 3, 4 und 5 aufgekauften Erzeug­
nisse erfolgt unter solchen Bedingungen , daß jede
Marktstörung vermieden wird und daß allen Käufern
gleicher Zugang zu den Waren und gleiche Behand­
lung gewährleistet werden.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel , insbesondere hinsichtlich der Festsetzung der
Verkaufspreise, der Bedingungen für die Auslagerung
und gegebenenfalls für die Verarbeitung der Erzeug­
nisse, die Gegenstand von Aufkäufen durch die Inter­
ventionsstellen waren, werden nach dem Verfahren
des Artikels 24 erlassen.
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(2 ) Auf Vorschlag der Kommission und mit quali­
fizierter Mehrheit

— bestimmt der Rat die in der Gemeinschaft für die
Erzeugung von einem Kilogramm Schweinefleisch
erforderliche Futtergetreidemenge sowie die Vom­
hundertsätze der verschiedenen Futtergetreidear­
ten ;

— erläßt der Rat die Durchführungsbestimmungen
zu diesem Artikel .

Artikel 10

( 1 ) Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben a) und b) genannten Erzeugnisse, ausge­
nommen geschlachtete Schweine, wird von der Ab­
schöpfung für geschlachtete Schweine abgeleitet , und
zwar nach Maßgabe des Verhältnisses , das innerhalb
der Gemeinschaft zwischen den Preisen für diese Er­
zeugnisse einerseits und dem Preis für geschlachtete
Schweine andererseits besteht .

(2 ) Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe c) genannten Erzeugnisse ist gleich der
Summe folgender Teilbeträge :

a) eines ersten Teilbetrags, der von der Abschöpfung
für geschlachtete Schweine nach Maßgabe des
Verhältnisses abgeleitet wird, das in der Gemein­
schaft zwischen den Preisen für diese Erzeugnisse
einerseits und dem Preis für geschlachtete
Schweine andererseits besteht, und

b) eines zweiten Teilbetrags, der gleich 7 v.H. des
durchschnittlichen Angebotspreises ist ; dieser An­
gebotspreis wird auf der Grundlage der Einfuhren
bestimmt, die im Verlauf der zwölf dem 1 . Mai
jedes Jahres vorausgehenden Monate getätigt
worden sind. Für die Erzeugnisse der Tarifnum­
mer ex 16.02 des Gemeinsamen Zolltarifs ist die­
ser Vomhundertsatz jedoch gleich 10 .

Dieser Teilbetrag wird einmal jährlich für einen
am 1 . August beginnenden Zeitraum von zwölf
Monaten festgesetzt .

( 3 ) Bei den Erzeugnissen der Tarifstellen ex
02.01 B II , ex 15.01 A, ex 16.01 A und ex 16.02 A II
des Gemeinsamen Zolltarifs , für die der Zollsatz im
GATT konsolidiert worden ist , wird die Abschöp­
fung abweichend von den Absätzen 1 und 2 auf den
Betrag beschränkt, der sich aus dieser Konsolidierung
ergibt .

(4 ) Die Koeffizienten, die die in den Absätzen 1
und 2 genannten Verhältnisse ausdrücken, werden
nach dem Verfahren des Artikels 24 festgesetzt .

Artikel 11

"Wird auf dem Markt der Gemeinschaft eine erheb­
liche Preiserhöhung festgestellt und ist damit zu rech­

nen, daß diese Lage andauert und dadurch Marktstö­
rungen auftreten oder aufzutreten drohen, so können
die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden .

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die An­
wendung dieses Artikels .

Artikel 12

( 1 ) Nach dem Verfahren des Artikels 24 werden
für jedes Vierteljahr im voraus Einschleustingspreise
festgesetzt.

( 2 ) Der Einschleusungspreis für geschlachtete
Schweine setzt sich aus folgenden Beträgen zusam­
men :

a ) einem Betrag in Höhe des Wertes der Futtergetrei­
demenge auf dem Weltmarkt, die der zur Erzeu­
gung eines Kilogramms Schweinefleisch in dritten
Ländern erforderlichen Futtermenge gleichwertig
ist ;

b ) einem Pauschbetrag, der dem höheren Wert der
zur Erzeugung eines Kilogramms Schweinefleisch
erforderlichen Futtermittel , außer Getreide, im
Verhältnis zu dem Wert des Futtergetreides ent­
spricht ;

c ) einem Pauschbetrag, der die allgemeinen Erzeu­
gungs- und Vermarktungskosten darstellt .

Der Wert der Futtergetreidemenge wird vierteljähr­
lich auf der Grundlage der Getreidepreise ermittelt,
die auf dem Weltmarkt während des sechsmonatigen
Zeitraums festgestellt werden, der dem Vierteljahr
vorausgeht, in dem der Einschleusungspreis festge­
setzt wird . ,

Bei der Festsetzung des ab 1 . November, 1 . Februar
und 1 . Mai geltenden Einschleusungspreises wird der
Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem Welt­
markt jedoch nur Rechnung getragen , wenn der Wert
der Futtergetreidemenge gegenüber dem für die Be­
rechnung des Einschleusungspreises des vorherigen
Vierteljahres herangezogenen Wert eine Mindestab­
weichung aufweist.

(3 ) Nur für bestimmte der in Artikel 1 Absatz 1
genannten Erzeugnisse, ausgenommen geschlachtete
Schweine , werden Einschleusungspreise festgesetzt.
Diese Einschleusungspreise werden vom F3inschleu­
sungspreis für geschlachtete Schweine abgeleitet, und
zwar nach Maßgabe des für diese Erzeugnisse nach
Artikel 10 Absatz 4 festgesetzten Verhältnisses .

(4) Auf Vorschlag der Kommission und mit quali­
fizierter Mehrheit

— bestimmt der Rat die in Absatz 2 Buchstabe a) ge­
nannte Futtergetreidemenge sowie die Vomhun­
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Diese Lizenz gilt für Einfuhren in die Gemeinschaft .

Die Erteilung der Lizenz hängt von der Stellung einer
Kaution ab, die die Erfüllung der Verpflichtung
sichern soll , die Einfuhr während der Gültigkeits­
dauer der Lizenz durchzuführen; die Kaution verfällt
ganz oder teilweise, wenn die Einfuhr innerhalb die­
ser Frist nicht oder nur teilweise erfolgt ist .

( 2) Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommis­
sion mit qualifizierter Mehrheit die Liste der Erzeug­
nisse , für die Einfuhrlizenzen gefordert werden .

(3 ) Die Gültigkeitsdauer der Lizenzen sowie die
anderen Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 24
erlassen .

dertsätze der verschiedenen Futtergetreidearten,
die darin enthalten sind ,

— bestimmt der Rat die Liste der Erzeugnisse , für
die Einschleusungspreise festgesetzt werden,

— erläßt der Rat die Regeln für die Berechnung des
Einschleusungspreises für geschlachtete Schweine .

Artikel 13

( 1 ) Fällt der Angebotspreis frei Grenze für ein Er­
zeugnis unter den Einschleusungspreis , so wird die
Abschöpfung auf dieses Erzeugnis um einen Zusatz­
betrag erhöht, der gleich dem Unterschied zwischen
dem Einschleusungspreis und dem Angebotspreis frei
Grenze ist .

Für einige der Erzeugnisse, für die kein Einschleu­
sungspreis festgesetzt wird , wird ein sogenanntes
„System von Leit- und Folgeerzeugnissen" eingeführt,
das die Festsetzung von Zusatzbeträgen ermöglicht.

( 2) Die Abschöpfung wird jedoch gegenüber den
dritten Ländern nicht um den Zusatzbetrag erhöht,
die bereit und in der Lage sind , die Garantie zu über­
nehmen , daß der tatsächliche Preis bei der Einfuhr
von Erzeugnissen mit Ursprung in und Herkunft aus
ihrem Hoheitsgebiet in die Gemeinschaft nicht unter
dem Einschleusungspreis des betreffenden Erzeugnis­
ses liegt und jede Verkehrsverlagerung vermieden
wird .

( 3 ) Der Angebotspreis frei Grenze wird für sämt­
liche Einfuhren aus allen dritten Ländern ermittelt .

Erfolgen jedoch die Ausfuhren aus einem oder mehre­
ren dritten Ländern zu anormal niedrigen Preisen , die
unter den von den anderen dritten Ländern ange­
wandten Preisen liegen , so wird ein zweiter Angebots­
preis frei Grenze für Ausfuhren aus diesen anderen
Ländern bestimmt .

(4 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für das in
Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgesehene System.

(5 ) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 24
erlassen .

Nach demselben Verfahren werden gegebenenfalls die
Zusatzbeträge festgesetzt .

Artikel 14

( 1 ) Für alle Einfuhren der in Artikel 1 Absatz 1 ge­
nannten Erzeugnisse in die Gemeinschaft kann die
Vorlage einer Einfuhrlizenz verlangt werden, die von
den Mitgliedstaaten jedem Antragsteller unabhängig
vom Ort seiner Niederlassung in der Gemeinschaft
erteilt wird .

Artikel IS

( 1 ) Um die Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 aufge­
führten Erzeugnisse auf der Grundlage der Notierun­
gen oder Preise zu ermöglichen, die auf dem Welt­
markt für diese Erzeugnisse gelten , kann der Unter­
schied zwischen diesen Notierungen oder Preisen und
den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung
bei der Ausfuhr ausgeglichen werden .

(2 ) Die Erstattung ist für die gesamte Gemein­
schaft gleich . Sie kann je nach Bestimmung oder Be­
stimmungsgebiet unterschiedlich sein .

Die festgesetzte Erstattung wird auf Antrag gewährt .

( 3 ) Bei der Festsetzung der Erstattung wird insbe­
sondere der Notwendigkeit Rechnung getragen, zwi­
schen der Verwendung der Grunderzeugnisse aus der
Gemeinschaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Ver­
arbeitungserzeugnissen nach dritten Ländern und der
Verwendung der zum Veredelungsverkehr zugelasse­
nen Erzeugnisse dieser Länder ein Gleichgewicht her­
zustellen .

(4 ) Der Rat setzt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Gewährung und für die Vorausfestsetzung der Erstat­
tungen bei der Ausfuhr sowie die Kriterien für die
Festsetzung des Erstattungsbetrags fest .

( 5 ) Die Erstattungen werden in regelmäßigen Zeit­
abständen nach dem Verfahren des Artikels 24 festge­
setzt . Die Kommission kann die Erstattungsbeträge ,
soweit erforderlich , zwischenzeitlich auf Antrag eines
Mitgliedstaats oder von sich aus ändern .

( 6) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 24
erlassen .
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men ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt und
sind unverzüglich anzuwenden . Ist die Kommission
mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaßt worden,
so entscheidet sie hierüber innerhalb vierundzwanzig
Stunden nach Eingang des Antrags .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahme der
Kommission binnen einer Frist von höchstens drei
Arbeitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung dem Rat
vorlegen . Der Rat tritt unverzüglich zusammen . Er
kann die betreffende Maßnahme der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit ändern oder aufheben .

Artikel 16

Der Rat kann, soweit es für das reibungslose Funk­
tionieren der gemeinsamen Marktorganisation für
Schweinefleisch erforderlich ist , auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit für die in
Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse, die zur
Herstellung von in dem genannten Absatz aufgeführ­
ten Erzeugnissen bestimmt sind , die Inanspruch­
nahme der Regelung des aktiven Veredelungsverkehrs
ganz oder teilweise ausschließen .

Artikel 17

( 1 ) Für die Tarifierung der unter diese Verordnung
fallenden Erzeugnisse gelten die allgemeinen Tarifie­
rungsvorschriften und die besonderen Vorschriften
über die Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs ;
das Zolltarifschema, das sich aus der Anwendung
dieser Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsamen
Zolltarif übernommen.

(2) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder vorbehaltlich einer vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beschlossenen Ausnahme ist folgendes un­
tersagt :

— die Erhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher
Wfrkung,

— die Anwendung von mengenmäßigen Beschrän­
kungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung.

Als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengen­
mäßige Beschränkung gilt unter anderem die Begren­
zung der Erteilung von Einfuhrlizenzen auf eine be­
stimmte Gruppe von Empfangsberechtigten .

Artikel 18

( 1 ) Wird der Markt der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Er­
zeugnisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren
ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen
Störungen bedroht, die die Ziele des Artikels 39 des
Vertrages gefährden könnten , so können im Handel
mit dritten Ländern geeignete Maßnahmen ange­
wandt werden , bis die tatsächliche oder die drohende
Störung behoben ist .

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qua­
lifizierter Mehrheit die Durchführungsbestimmungen
zu diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen Fäl­
len und innerhalb welcher Grenzen die Mitgliedstaa­
ten Schutzmaßnahmen treffen können.

(2 ) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein , so be­
schließt die Kommission auf Antrag eines Mitglied­
staats oder von sich aus die erforderlichen Maßnah­

TITEL III

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 19

Zum freien Warenverkehr in der Gemeinschaft wer­
den diejenigen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Waren nicht zugelassen , zu deren Herstellung oder
Bearbeitung Erzeugnisse verwendet worden sind, wel­
che nicht unter Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Ab­
satz 1 des Vertrages fallen .

Artikel 20

Um den Beschränkungen des freien Warenverkehrs
Rechnung zu tragen, die sich aus der Anwendung von
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von
Tierseuchen ergeben könnten, können Sondermaß­
nahmen zur Stützung des von diesen Beschränkungen
betroffenen Marktes nach dem Verfahren des Artikels
24 getroffen werden . Diese Maßnahmen dürfen nur
in dem Umfang und für den Zeitraum erlassen wer­
den, die für die Stützung dieses Marktes unbedingt
erforderlich sind.

Artikel 21

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung sind die Artikel 92 bis 94 des Vertrages
auf die Erzeugung der in Artikel 1 Absatz 1 genann­
ten Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeug­
nissen anwendbar,

Artikel 22

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit.

Die Einzelheiten der Mitteilung und der Bekanntgabe
dieser Angaben werden nach dem Verfahren des Arti­
kels 24 festgelegt .
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Artikel 26

Bei der Durchführung dieser Verordnung ist zugleich
den in den Artikeln 39 und 110 des Vertrages ge­
nannten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu tra­
gen .

Artikel 27

Für den Fall , daß Italien von der in Artikel 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates vom 29.
Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisa­
tion für Getreide (*) vorgesehenen Ermächtigung Ge­
brauch macht, trifft der Rat auf Vorschlag der Kom­
mission mit qualifizierter Mehrheit die erforderlichen
Maßnahmen , um Wettbewerbsverzerrungen zu ver­
hindern .

Artikel 23

( 1 ) Es wird ein Verwaltungsausschuß für Schwei­
nefleisch — im folgenden „Ausschuß " genannt —
eingesetzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und unter dem Vorsitz eines Vertre­
ters der Kommission zusammentritt .

( 2 ) In diesem Ausschuß werden die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertra­
ges gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim­
mung nicht teil .

Artikel 24

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver­
fahren Bezug genommen , so befaßt der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats den Ausschuß .

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der
Ausschuß nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb
einer Frist , die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der zu prüfenden Fragen bestimmen
kann , Stellung . Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande .

( 3 ) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort
anwendbar sind . Entsprechen jedoch diese Maßnah­
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses , so
werden sie dem Rat von der Kommission alsbald mit­
geteilt ; in diesem Fall kann die Kommission die An­
wendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis
zur Dauer von höchstens einem Monat nach dieser
Mitteilung aussetzen .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einer
Frist von einem Monat anders entscheiden .

Artikel 25

Der Ausschuß kann jede andere Frage prüfen, die
ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 28

( 1 ) Die Verordnung Nr. 121 /67/EWG des Rates
vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame Marktorga­
nisation für Schweinefleisch (-), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG ) Nr . 1861 /74 ( 3 ), wird
aufgehoben .

( 2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel
der genannten Verordnungen sind der Ubereinstim­
mungstabelle im Anhang zu entnehmen .

Artikel 29

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

W ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. 117 vom 19 . 6 . 1967, S. 2283/67 .
( 8 ) ABl . Nr . L 197 vom 19 . 7 . 1974 , S. 3 .
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ANHANG

Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 121 /67/EWG
Artikel 27

Artikel 29

Diese Verordnung
Artikel 26

Artikel 27
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2760/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

zur Bestimmung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für Schweinehälften

Um die Preisnotierung für geschlachtete Schweine auf
einer gemeinsamen Grundlage zu ermöglichen und
diese mit dem für die Standardqualität geltenden
Grundpreis vergleichbar zu machen, ist bei der Fest­
stellung der Preisnotierungen für geschlachtete
Schweine das gemeinschaftliche Handelsklassen­
schema zugrunde zu legen, insbesondere im Hinblick
auf die Bestimmung des in Artikel 4 der Verordnung
(EWG) Nr . 2759/75 genannten Mittels der Preise für
geschlachtete Schweine —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Das gemeinschaftliche Handelsklassenschema
für Schweinehälften ist in Anhang I , die Grundlagen
für die Einstufung der Schweinehälften sind in An­
hang II enthalten.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mit­
gliedstaaten auf Antrag in Anbetracht der Besonder­
heiten ihrer Schweineerzeugung nach dem Verfahren
des Artikels 24 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
ermächtigt werden,

a ) Gewichtsklassen von weniger als 60 kg unberück­
sichtigt zu lassen;

b) — Gewichtsklassen für geschlachtete Schweine
von 90 kg und mehr in den Handelsklassen I,
II und III durch eine einzige Gewichtsklasse
für geschlachtete Schweine, deren Speckdicke
folgende Werte nicht überschreitet, zu erset­
zen :

in der Klasse I : 35 mm,
in der Klasse II : 40 mm,
in der Klasse III : 45 mm;

— Gewichtsklassen für geschlachtete Schweine
von 80 kg und mehr in der Handelsklasse E
(extra) durch eine einzige Gewichtsklasse für
geschlachtete Schweine, deren Speckdicke 25
mm nicht überschreitet, zu ersetzen .

(3 ) Die Mitgliedstaaten wenden eines der zwei in
Anhang II unter Abschnitt B genannten Verfahren
zur Klassifizierung von Schweinehälften an.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 43 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 2 und Artikel 4 Absatz 5 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Jährlich muß vor dem 1 . August ein Grundpreis für
geschlachtete Schweine einer nach einem gemein­
schaftlichen Handelsklassenschema für Schweinehälf­
ten festgelegten Standardqualität festgesetzt werden.

Es sind daher Regeln festzulegen, die eine einheitliche
Einstufung der Schweinehälften sicherstellen.

Diese Einstufung muß auf der Grundlage des
Schlachtkörpergewichts , der Speckdicke und der sub­
jektiven Bewertung der Fleischfülle in den fleischtra­
genden Körperpartien, nämlich in Schinken, Kotelett­
strängen, Schulter und Bauch oder auf der Grundlage
einer objektiven Messung des Muskelfleischanteils er­
folgen.

Mit den genannten Methoden können insbesondere
fünf Handelsklassen bestimmt werden : E (extra), I
(vollfleischig), II ( fleischig), III (weniger fleischig), IV
(Hälften von schweren oder fetten Schweinen).

Wegen der unterschiedlichen Gewichtsstreuung bei
geschlachteten Schweinen in den Mitgliedstaaten muß
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben werden,
die Gewichtsklassen unter 60 kg unberücksichtigt zu
lassen sowie in den Handelsklassen E, I , II und III die
Anzahl der Gewichtsklassen zu begrenzen, wobei die
Schweinehälften von 80 kg und darüber in der Han­
delsklasse E und von 90 kg und darüber in den Han­
delsklassen I , II und III zusammengefaßt werden.

Artikel 2

(') Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
(2 ) ABl . Nr. C 128 vom 9 . 6 . 1975, S. 39 .

Vorbehaltlich etwaiger Ausnahmen, die der Rat auf
Grund eines zeitweiligen Fehlens von repräsentativen
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Notierungen für geschlachtete Schweine in einem
Mitgliedstaat auf Vorschlag der Kommission mit qua­
lifizierter Mehrheit beschließt, wird als äußerster Ter­
min für die Feststellung der Notierungen für ge­
schlachtete Schweine nach dem gemeinschaftlichen
Handelsklassenschema der 1 . November 1971 festge­
setzt.

Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 2108/70 des Rates
vom 20. Oktober 1970 zur Bestimmung des gemein­
schaftlichen Handelsklassenschemas für Schweine­
hälften ( 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2507/74 ( 2 ), wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Artikel 3

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord­
nung, insbesondere die Maßnahmen, die eine einheit­
liche Anwendung gewährleisten, werden nach dem
Verfahren des Artikels 24 der Verordnung (EWG)
Nr. 2759/75 erlassen.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

J1 ) ABl . Nr. L 234 vom 23 . 10 . 1970, S. 1 .
V) ABl . Nr. L 271 vom 5 . 10. 1974, S. 1 .
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ANHANG I

Gemeinschaftliches Handelsklassenschema für Schweinehälften

Handelsklasse Unterklasse Zweihälftengewicht
Kilogramm

Rückenspeckdicke
Millimeter Beschreibung

Muskel­
fleischanteil

(v. H.)

E E AA 35 bis unter 50 bis 12 einschließlich mit hervorragender
Ausbildung aller
fleischtragender
Körperpartien

55 und mehr
extra II 50 bis unter 60 bis 15 einschließlich

60 bis unter 70 bis 15 einschließlich
70 bis unter 80 bis 20 einschließlich
80 bis unter 90 bis 25 einschließlich

II 90 bis unter 100 bis 30 einschließlich
Il 100 bis unter 120 bis 35 einschließlich
Il 120 bis unter 140 bis 45 einschließlich
Il 140 bis unter 160 bis 50 einschließlich

II 160 und mehr bis 55 einschließlich

I IA 35 bis unter 50 bis 15 einschließlich mit sehr guter Aus­
bildung aller fleisch­
tragenden Körper­
partien

50 und mehr
vollfleischig 50 bis unter 60 bis 18 einschließlich

60 bis unter 70 bis 20 einschließlich
Il 70 bis unter 80 bis 25 einschließlich

Il 80 bis unter 90 bis 30 einschließlich
90 bis unter 100 bis 35 einschließlich

Il 100 bis unter 120 bis 40 einschließlich
120 bis unter 140 bis 50 einschließlich

Il 140 bis unter 160 bis 55 einschließlich

I,\ 160 und mehr bis 60 einschließlich

II

fleischig
IIA 35 bis unter 50 bis 19 einschließlich mit einer guten

Ausbildung aller
fleischtragenden
Körperpartien

45 und mehr
Il 50 bis unter 60 bis 22 einschließlich
Il 60 bis unter 70 bis 25 einschließlich

70 bis unter 80 bis 30 einschließlich
II 80 bis unter 90 bis 35 einschließlich

90 bis unter 100 bis 40 einschließlich
100 bis unter 120 bis 45 einschließlich

Il 120 bis unter 140 bis 55 einschließlich
II 140 bis unter 160 bis 65 einschließlich

|| 160 und mehr bis 70 einschließlich oder

IB Gewicht und Speckdicke wie I . . . aber mit einer
Abweichung in einer
fleischtragenden
Körperpartie

III

weniger
fleischig

III A 35 bis unter 50 bis 24 einschließlich mit einer mittleren
Ausbildung aller
fleischtragenden
Körperpartien

40 und mehr
50 bis unter 60 bis 27 einschließlich

Il 60 bis unter 70 bis 30 einschließlich
Il 70 bis unter 80 bis 35 einschließlich

80 bis unter 90 bis 40 einschließlich
90 bis unter 100 bis 45 einschließlich
100 bis unter 120 bis 50 einschließlich

Il 120 bis unter 140 bis 60 einschließlich
Il 140 bis unter 160 bis 70 einschließlich

160 und mehr bis 75 einschließlich oder
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Handelsklasse Unterklasse Zweihälftengewicht
Kilogramm

Rückenspeckdicke
Millimeter Beschreibung

Muskel­
fleisdianteil

(v. H.)

II B Gewicht und Speckdicke wie II . . . aber mit einer
Abweichung in einer
fleischtragenden
Körperpartie
oder

I C Gewicht und Speckdicke wie I . . . aber mit einer
Abweichung in zwei
fleischtragenden
Körperpartien

IV alle Schweinehälften, die nicht in die oben beschriebenen Klassen eingestuft werden
können

s 1 Schweinehälften von vollfleischigen Sauen

2 Schweinehälften von anderen Sauen

V Schweinehälften von Ebern
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ANHANG 11

Grundlagen für die Einstufung der Schweinehälften

A. Begriffsbestimmung

1 . „Schweinehälften"

Ganze oder median geteilte Körper von geschlachteten Schweinen ohne Zunge, Borsten ,
Klauen und Geschlechtsorgane, nach Ausbluten und Ausweiden .

2 . „Sauen"

Geschlachtete weibliche Hausschweine aller Gewichtsklassen , die mindestens einmal
geferkelt haben .

3 . „Eber"

Geschlachtete männliche Hausschweine aller Gewichtsklassen, die zur Zucht benutzt
worden sind .

4 . „Gewicht"

Gewicht der abgekühlten Schweinehälften .

5 . „Muskelfleischanteil"

Verhältnis zwischen dem Gewicht der durch vollständiges Zerlegen der Schweinehälfte
erhaltenen Muskeln und dem Gewicht dieser Schweinehälfte .

B. Die Klassifizierung der Schweinehälften erfolgt
1 . entweder

— durch Bewertung des Fettgewebeanteils auf Grund der Rückenspeckdicke gemäß
Abschnitt C Nummer 1 , bezogen auf das Gewicht der Schweinehälften ,

— und subjektive Bewertung der Fleischfülle in den fleischtragenden Körperpartien ,
nämlich in Schinken, Kotelettsträngen, Schulter und Bauch ;

2 . oder durch Schätzung des Muskelfleischanteils auf Grund von Messungen der Speckdicke
außerhalb der Mittellinie gemäß Abschnitt C Nummer 2 und/oder von anderen objek­
tiven Messungen .

C. Die Messungen der Speckdicke erfolgen
1 . entweder am Schlachttierkörper einschließlich Schwarte, in der Höhe der Fleischmasse an
der Lende und auf der Höhe der letzten Rippe, wobei die größere Speckdicke dieser
beiden Messungen maßgebend ist ;

2 . oder außerhalb der Mittellinie auf der Höhe der letzten Rippe nach einem Verfahren,
welches die Bestimmung der Rückenspeckdicke in enger Beziehung zu der Speckdicke
zuläßt, die nach dem vorstehend unter Nummer 1 genannten Verfahren ermittelt wird .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2761/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

zur Festsetzung des Grundpreises und der Standardqualität für geschlachtete Schweine
für die Zeit vom 1 . August 1975 bis 31 . Oktober 1976

Grundpreis zu einem früheren Zeitpunkt anzuwen­
den, als in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2759/75 vorgesehen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Grundpreis für geschlachtete Schweine der Stan­
dardqualität wird auf 106 Rechnungseinheiten je 100
kg festgesetzt . In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 gilt dieser Preis
vom 1 . August 1975 bis zum 31 . Oktober 1976 .

Artikel 2

Als Standardqualität gilt die Qualität der Schweine­
hälften der Handelsklasse II des in der Verordnung
(EWG) Nr . 2760/75 festgelegten gemeinschaftlichen
Handelsklassenschemas für Schweinehälften , mit
Ausnahme derjenigen mit einem Zweihälftengewicht
von weniger als 70 kg oder von 160 kg und mehr.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 43 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr . 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch ( x ), insbeson­
dere auf Artikel 4 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Bei der Festsetzung des Grundpreises für geschlach­
tete Schweine ist sowohl den Zielen der gemeinsamen
Agrarpolitik als auch dem Beitrag Rechnung zu tra­
gen, den die Gemeinschaft zur harmonischen Ent­
wicklung des Welthandels leisten will . Die gemein­
same Agrarpolitik hat insbesondere zum Ziel , der
landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemessene
Lebenshaltung zu gewährleisten, die Versorgung si­
cherzustellen und die Belieferung der Verbraucher zu
angemessenen Preisen zu gewährleisten .

Der Grundpreis muß gemäß den Kriterien des Arti­
kels 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
für eine Standardqualität festgesetzt werden, die ge­
mäß der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 zur Bestimmung des gemein­
schaftlichen Handelsklassenschemas für Schweine­
hälften (3 ) festgelegt ist .

Es empfiehlt sich , als Standardqualität die repräsenta­
tivsten Handels- und Gewichtsklassen der Gemein­
schaftserzeugung heranzuziehen .

Die Anwendung dieser Kriterien führt dazu, den
Grundpreis höher festzusetzen als für den vorausge­
gangenen Zeitraum.

Die Produktionskosten auf dem Schweinefleischmarkt
sind erheblich gestiegen . Es ist daher angezeigt, den

Artikel 3

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 676/75 des Rates
vom 4. März 1975 zur Festsetzung des Grundpreises
und der Standardqualität für geschlachtete Schweine
für die Zeit vom 1 . August 1975 bis 31 . Oktober
1976 (4 ) wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

(M Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
(2 ) ABl . Nr . C 32 vom 11 . 2 . 1975 , S. 26.
(3 ) Siehe Seite 10 dieses Amtsblatts . (4 ) ABl . Nr. L 72 vom 20. 3 . 1975, S. 40.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2762/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über das Verzeichnis der repräsentativen Märkte für den Schweinefleischsektor in der
Gemeinschaft

tren regional ausgewertet ; in Belgien , Italien, Luxem­
burg und Irland werden die Preise unmittelbar auf
den wichtigsten Verkaufsplätzen festgestellt, während
in Dänemark und in den Niederlanden die Ankaufs­
preise von den berufsständischen Organisationen fest­
gesetzt werden —

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 4 Absatz 5 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Auf Grund der Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 können Inter­
ventionsmaßnahmen beschlossen werden, wenn auf
den repräsentativen Märkten der Gemeinschaft der
gemeinschaftliche Marktpreis für geschlachtete
Schweine ein Niveau erreicht, das 103 v.H. des
Grundpreises unterschreitet, und damit zu rechnen
ist, daß er sich weiterhin auf diesem Niveau hält.

Um die Anwendung dieser Bestimmungen zu ermög­
lichen, ist es notwendig, das Verzeichnis der repräsen­
tativen Märkte festzulegen. Für die Festsetzung der
Preise für geschlachtete Schweine müssen sowohl die
Märkte als auch die Notierungszentren als auch die
Orte mit Sitz von berufsständischen Organisationen,
die ihre Ankaufspreise festsetzen , gewählt werden,
deren Gesamtheit für jeden Mitgliedstaat einen reprä­
sentativen Markt bildet.

In der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich
und im Vereinigten Königreich werden die von
öffentlichen und privaten Schlachthäusern ausgezahl­
ten Preise von einem oder mehreren Notierungszen­

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Repräsentative Märkte im Sinne des Artikels 4 Absatz
2 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 sind die neun
im Anhang aufgeführten Märkte .

Artikel 2

( 1 ) Die Verordnung Nr. 213/67/EWG des Rates
vom 27. Juni 1967 zur Festsetzung des Verzeichnisses
der repräsentativen Märkte für den Schweinefleisch­
sektor in der Gemeinschaft (2), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1785/75 ( 3 ), wird aufge­
hoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(M Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts . ( 2 ) ABl . Nr. 135 vom 30. 6. 1967, S. 2887/67.
( 3 ) ABl . Nr. L 182 vom 12. 7 . 1975 , S. 8 .
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ANHANG

Verzeichnis der repräsentativen Märkte für geschlachtete Schweine in der Gemeinschaft

Genk, Lokeren , Charleroi , Brügge, Herve und
Anderlecht

Kobenhavn

Rennes, Angers, Caen , Lille , Paris, Lyon ,
Toulouse, Metz

Kiel , Hamburg, Bremen , Hannover, Oldenburg,
Münster, Bielefeld, Krefeld, Düsseldorf, Mainz,
Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg,
München

1 . Gesamtheit folgender Märkte :

2 . Folgendes Notierungszentrum :

3 . Gesamtheit folgender Notierungs­
zentren :

4 . Gesamtheit folgender Notierungs­
zentren :

5 . Gesamtheit folgender Märkte :

6 . Gesamtheit folgender Märkte :

7 . Gesamtheit folgender Märkte :

8 . Gesamtheit folgender Notierungs­
zentren :

9 . Das Notierungszentrum Bletchley für
die Gesamtheit folgender Regionen :

Cavan , Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma,
Reggio Emilia , Macerata/Perugia

Luxemburg, Esch

Arnhem, Boxtel , Oss , Cuyck/Maas

Scotland , Northern Ireland, Wales and
Western England, Northern England ,
Eastern England
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2763/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die allgemeinen Vorschriften betreffend die Gewährung von Beihilfen für die
private Lagerhaltung auf dem Sektor Schweinefleisch

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch (*), insbeson­

. dere auf Artikel 7 Absatz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 sieht die Mög­
lichkeit einer Intervention auf dem Sektor Schweine­
fleisch in Form einer Gewährung von Beihilfen für
die private Lagerhaltung vor.

Die Durchführung dieser Regelung kann dadurch er­
leichtert werden, daß der Abschluß von Verträgen
mit Interventionsstellen vorgesehen wird.

Zur Gewährleistung der durch die Gewährung der
Beihilfe verfolgten Ziele, wie sie in der Verordnung
(EWG) Nr. 2759/75 festgelegt sind, ist der Beihilfe­
betrag unter Berücksichtigung der durch die Lager­
haltung entstehenden Kosten festzusetzen. Zu diesem
Zweck sind zur Bestimmung dieses Betrages zwei
Verfahren vorzusehen ; in beiden Fällen ist die Bei­
hilfe ohne Diskriminierung zwischen in der Gemein­
schaft niedergelassenen Antragstellern zu gewähren.

Für den Fall , daß die Marktlage bei den betreffenden
Erzeugnissen eine Änderung der Bedingungen der zu
schließenden Verträge oder der Dauer der in bereits
abgeschlossenen Verträgen vorgesehenen Lagerungs­
zeit erfordert, sind geeignete Maßnahmen vorzusehen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Unter privater Lagerhaltung im Sinne des Arti­
kels 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 ist die
Lagerung von Erzeugnissen des Schweinefleischsek­

tors zu verstehen, soweit diese Tätigkeit von natür­
lichen oder juristischen Personen, die in der Gemein­
schaft ihre Niederlassung haben, mit Ausnahme der
in dem genannten Artikel erwähnten Interventions­
stellen, für eigene Rechnung und auf eigene Gefahr
durchgeführt wird .

(2) Die Beihilfe für die private Lagerhaltung kann
nur für Erzeugnisse gewährt werden, die aus Schwei­
nen mit Ursprung in der Gemeinschaft hergestellt
wurden.

(3 ) Beihilfen für die private Lagerhaltung werden
nach Maßgabe von mit Interventionsstellen geschlos­
senen Verträgen gewährt, in denen die beiderseitigen
Verpflichtungen der Vertragspartner nach einheit­
lichen Bedingungen für jedes Erzeugnis festgelegt
sind .

Artikel 2

Ein Antrag auf Beihilfe für die private Lagerhaltung
darf nur in dem Land gestellt werden, in dem das Er­
zeugnis gelagert werden soll , es sei denn, es liege eine
besondere Genehmigung vor.

Artikel 3

Wenn die Marktlage es erfordert, kann unter noch zu
bestimmenden Voraussetzungen die Verkürzung oder
Verlängerung der vertraglich vereinbarten Lagerzeit
beschlossen werden.

Artikel 4

( 1 ) Der Beihilfebetrag wird

a) entweder im Rahmen eines im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften bekanntgemachten
Ausschreibungsverfahrens ermittelt

b ) oder im voraus pauschal festgesetzt.

(2) In beiden Fällen

a) wird die Gleichbehandlung der Antragsteller hin­
sichtlich der Zulässigkeit ihres Angebots ohne
Rücksicht auf den Ort ihrer Niederlassung in der
Gemeinschaft gewährleistet ;

b) werden zum Ausschreibungsverfahren und zum
Vertragsabschluß nur Antragsteller zugelassen, die(M Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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soweit möglich, des voraussichtlichen Preisan­
stiegs bei dem betreffenden Erzeugnis ;

b ) so wird den Anträgen auf Gewährung der Beihilfe
zu noch festzulegenden Bedingungen, insbeson­
dere hinsichtlich der Frist zwischen Antragstel­
lung und Vertragsabschluß, stattgegeben ;

c) so kann der Abschluß der Lagerungsverträge aus­
gesetzt oder können die Bedingungen der zu
schließenden Verträge revidiert werden, wenn die
kurzfristige Prüfung der Marktlage, der in den
Verträgen aufgeführten Mengen und der vorlie­
genden Vertragsanträge eine der genannten Maß­
nahmen erforderlich macht.

durch Stellung einer Kaution die Einhaltung ihrer
Verpflichtungen gesichert haben . Die Kaution ver­
fällt ganz oder teilweise, wenn die Verpflichtun­
gen aus dem Vertrag nicht oder nur teilweise ein­
gehalten werden;

c) werden die Frist für das Verbringen der Erzeug­
nisse in das Lager und die Dauer der Lagerung
festgelegt;

d) darf der Beihilfebetrag grundsätzlich nicht höher
sein als die Kosten, die bei der durch eine öffent­
liche Intervention vorgenommene Einlagerung
entstehen würden.

Artikel 5

( 1 ) Die Ausschreibungsteilnehmer werden so aus­
gewählt, daß jeweils das für die Gemeinschaft vorteil­
hafteste Angebot den Vorrang hat.

(2) Auf jeden Fall kann eine Ausschreibung unbe­
rücksichtigt bleiben.

Artikel 6

Wird der Betrag der Beihilfe im voraus pauschal fest­
gesetzt,

a) so wird er bei jedem Erzeugnis auf einen einheit­
lichen Betrag festgesetzt, und zwar unter Berück­
sichtigung der durch die Lagerung entstandenen
Kosten, der normalen Qualitätsminderung und,

Artikel 7

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 739/68 des Rates
vom 18 . Juni 1968 zur Festsetzung der allgemeinen
Vorschriften betreffend die Gewährung von Beihilfen
für die private Lagerhaltung auf dem Sektor Schwei­
nefleisch (*) wird aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl . Nr. L 136 vom 20. 6. 1968 , S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2764/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Regeln für die Berechnung eines Teilbetrags der Abschöpfung für geschlachtete
Schweine

Zur Berechnung des Preises jeder darin enthaltenen
Getreideart ist es angebracht,

— das arithmetische Mittel der während des in Arti­
kel 9 Absatz 1 Buchstabe a ) Unterabsatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zeit­
raums geltenden Schwellenpreise einschließlich
der monatlichen Zuschläge und

— das arithmetische Mittel der für den in Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe a ) Unterabsatz 3 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zeitraum er­
mittelten cif-Preise

heranzuziehen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Verord­
nung (EWG) Nr. 2759 /75 genannte Futtergetreide­
menge beträgt 4,2 kg und setzt sich wie folgt zusam­
men :

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 9 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Abschöpfung für geschlachtete Schweine besteht
namentlich aus einem Teilbetrag, der gleich ist dem
Unterschied zwischen dem Preis in der Gemeinschaft
und dem Preis auf dem Weltmarkt für die zur Erzeu­
gung von einem Kilogramm Schweinefleisch in der
Gemeinschaft erforderlichen Futtergetreidemenge.

In Anbetracht der Bedingungen der Schweinefleisch­
erzeugung in der Gemeinschaft ist es angezeigt, diese
Menge nach Maßgabe eines Veredelungskoeffizienten
von 1 : 4,2 zu ermitteln , dieser Koeffizient drückt das
Verhältnis zwischen einem Kilogramm Schweine­
fleisch und dem Gewicht der zur Erzeugung erforder­
lichen Futtergetreidemenge aus.

Für diese Menge muß in der Gemeinschaft eine Ge­
treidemischung mit folgender Zusammensetzung als
repräsentativ zugrunde gelegt werden :

Gerste 40 v.H.

Mais 20 v.H.

Hafer 10 v.H.

Roggen 20 v.H.

Sorghum-Hirse 10 v.H.

Wegen der Zusammensetzung der Futtergetreide­
menge erscheint es notwendig, daß der Preis in der
Gemeinschaft und der Preis auf dem Weltmarkt
gleich ist dem nach der erwähnten Zusammensetzung
gewogenen Mittel der Preise jeder der betroffenen
Getreidearten in der Gemeinschaft und auf dem Welt­
markt.

Gerste 40 v.H.

Mais 20 v.H.

Hafer 10 v.H.

Roggen 20 v.H.

Sorghum-Hirse 10 v.H.

Artikel 2

( 1 ) In der Gemeinschaft ist der Preis der in Artikel
1 genannten Futtergetreidemenge gleich dem entspre­
chend den in Artikel 1 aufgeführten Vomhundertsät­
zen gewogenen Mittel der Preise in der Gemeinschaft
je Kilogramm aller darin enthaltenen Getreidearten ;
dieses Mittel wird mit 4,2 multipliziert .

(2) In der Gemeinschaft ist der Preis jeder Getrei­
deart gleich dem arithmetischen Mittel der während
eines am 1 . August beginnenden Zeitraums von zwölf
Monaten für diese Getreideart einschließlich ihre
monatlichen Zuschläge geltenden Schwellenpreise.H Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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Artikel 3

( 1 ) Auf dem Weltmarkt ist der Preis der in Artikel
1 genannten Futtergetreidemenge gleich dem entspre­
chend den in Artikel 1 aufgeführten Vomhundertsät­
zen gewogenen Mittel der Preise auf dem Weltmarkt
je Kilogramm aller darin enthaltenen Getreidearten ;
dieses Mittel wird mit 4,2 multipliziert.

(2) Auf dem Weltmarkt ist der Preis jeder Getrei­
deart gleich dem arithmetischen Mittel der für diese
Getreideart für den in Artikel 9 Absatz 1 Buch­
stabe a ) Unterabsatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 vorgesehenen Zeitraum von sechs Monaten
ermittelten cif-Preise.

Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung Nr. 133/67/EWG des Rates
vom 13 . Juni 1967 zur Festlegung der Regeln für die
Berechnung eines Teilbetrags der Abschöpfung für
geschlachtete Schweine ( x ) wird aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel S

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

/

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(») ABl . Nr. 120 vom 21 . 6 . 1967, S. 2366/67.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2765/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die im Fall einer erheblichen Preiserhöhung auf dem Schweinefleischsektor
anzuwendenden Grundregeln

zu diesem Zweck angezeigt, die vollständige oder teil­
weise Aussetzung der Abschöpfungen zu genehmigen.
Auf welche Erzeugnisse sich diese Aussetzung erstrek­
ken soll , muß eine Prüfung der Marktlage ergeben —

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinfleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 11 Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Wird gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 auf dem Markt der Gemeinschaft eine erheb­
liche Preiserhöhung festgestellt und ist damit zu rech­
nen, daß diese Lage andauert und dadurch Markt­
störungen auftreten oder aufzutreten drohen, so kön­
nen die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden .

Die erhebliche Preiserhöhung kann auf der Grundlage
der Höhe der Grundpreise für geschlachtete Schweine
und der Entwicklung der Marktpreise definiert wer­
den, die auf den im Anhang der Verordnung (EWG)
Nr. 2762/75 des Rates vom 29. Oktober 1975 aufge­
führten repräsentativen Märkten der Gemeinschaft
festgestellt werden ( 2 ), wobei sich diese Preise auf
einen hinreichend repräsentativen Zeitraum beziehen .

Um die etwaige Fortdauer der Preiserhöhung zu beur­
teilen, ist es angezeigt, insbesondere die konjunktu­
relle Entwicklung des Ferkelmarktes , die nach An­
wendung der Richtlinie des Rates vom 27. März 1968
betreffend die von den Mitgliedstaaten über die
Schweineerzeugung durchzuführenden Erhebungen
und Vorausschätzungen ( 3 ) vorliegenden Ergebnisse
und die voraussichtliche Entwicklung der Markt­
preise für geschlachtete Schweine zu berücksichtigen .

Um Störungen oder die Gefahr von Störungen auf
dem Markt infolge der ständigen Preiserhöhungen zu
vermeiden, muß das Angebot erhöht werden . Es ist

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Eirie erhebliche Preiserhöhung im Sinne des
Artikels 11 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 be­
steht, wenn das Mittel der Preise für geschlachtete
Schweine auf den im Anhang zur Verordnung (EWG)
Nr. 2762/75 aufgeführten repräsentativen Märkten
der Gemeinschaft infolge einer allgemeinen Preiserhö­
hung in allen Gebieten der Gemeinschaft über dem
Mittel dieser Preise liegt, die für den gegebenenfalls
entsprechend der zyklischen Entwicklung der betref­
fenden Preise angepaßten vorangegangenen Zeitraum
von drei Wirtschaftsjahren — die vom 1 . November
bis zum 31 . Oktober dauern — ermittelt werden,
wobei dieses Mittel unter Berücksichtigung jeder
Änderung des Grundpreises gegenüber dem aus dem
Mittel des genannten Zeitraums sich ergebenden Preis
um seinen Unterschied gegenüber dem Mittel der in
dem betreffenden Zeitraum geltenden Grundpreise
erhöht wird.

(2) Die erhebliche Preiserhöhung kann andauern,
wenn ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage nach Schweinefleisch besteht und es sich
dabei um ein Ungleichgewicht handelt, das anhalten
kann, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung

a) der konjunkturellen Entwicklung der Deckungen
und der Preisentwicklung für Ferkel ;

b ) der in Anwendung der Richtlinie des Rates vom
27. März 1968 über die von den Mitgliedstaaten
auf dem Sektor der Schweineerzeugung durchge­
führten Erhebungen und Vorausschätzungen ;

c) der voraussichtlichen Entwicklung der Markt­
preise für geschlachtete Schweine.

Artikel 2

( 1 ) Sind die in Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2759/75 vorgesehenen Bedingungen nach

H Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
( 2 ) Siehe Seite 17 dieses Amtsblatts .
( 3 ) ABl . Nr. L 76 vom 28 . 3 . 1968 , S. 13 .
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Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 897/69 des Rates
vom 13 . Mai 1969 zur Festsetzung der im Falle einer
erheblichen Preiserhöhung auf dem Schweinefleisch­
sektor anzuwendenden Grundregeln (*) wird aufgeho­
ben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Maßgabe der in Artikel 1 dieser Verordnung festge­
legten Kriterien erfüllt, so kann nach dem Verfahren
des Artikels 24 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
die vollständige oder teilweise Aussetzung der gemäß
Artikel 8 der genannten Verordnung festgesetzten
Abschöpfung beschlossen werden.

(2) Mit Rücksicht auf die Marktlage können die in
Absatz 1 genannten Maßnahmen für ein oder meh­
rere der in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2759/75 aufgeführten Erzeugnisse getroffen wer­
den.

Artikel 3

Die Angaben, auf deren Grundlage die in Artikel 2
genannten Maßnahmen getroffen werden können,
werden nach dem Verfahren des Artikels 25 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2759/75 regelmäßig geprüft .

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(') ABl . Nr. L 116 vom 15 . 5 . 1969, S. 3 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2766/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die Liste der Erzeugnisse, für welche Einschleusungspreise festgesetzt werden, und
über die Regeln, nach denen der Einschleüsungspreis für geschlachtete Schweine

festgesetzt wird

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 12 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Für bestimmte in Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2759/75 genannte Erzeugnisse, außer geschlachte­
ten Schweinen, sind gemäß Artikel 12 der genannten
Verordnung Einschleusungspreise festzusetzen ; diese
Einschleusungspreise müssen vom Einschleusungs­
preis für geschlachtete Schweine abgeleitet werden.

Das System der Einschleusungspreise erfüllt seinen
Zweck nur, wenn sich ein ausreichend repräsentativer
Angebotspreis für alle unter eine Tarifnummer fallen­
den Erzeugnisse feststellen läßt ; für einige Erzeug­
nisse, die aus verschiedenen Teilstücken und nach un­
terschiedlichen Verfahren hergestellt und daher in
sehr unterschiedlicher Qualität auf dem Markt ange­
boten werden, ist diese Feststellung nicht immer mög­
lich ; daher ist es zweckmäßig, derzeit für derartige
Erzeugnisse keine Einschleusungspreise festzusetzen.
Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 setzt sich der Einschleusungspreis für ge­
schlachtete Schweine aus drei Teilbeträgen zusam­
men :

— einem Betrag in Höhe des Wertes der Futtergetrei­
demenge auf dem Weltmarkt, die der zur Erzeu­
gung eines Kilogramms Schweinefleisch in dritten
Ländern erforderlichen Futtermenge gleichwertig
ist ;

— einem Pauschbetrag, der dem höheren Wert der
zur Erzeugung eines Kilogramms Schweinefleisch
erforderlichen Futtermittels außer Getreide im
Verhältnis zu dem Wert des Futtergetreides ent­
spricht ;

— einem Pauschbetrag, der die allgemeinen Erzeu­
gungs- und Vermarktungskosten darstellt.

Es ist angebracht, diese Futtergetreidemengen an
Hand des Veredelungskoeffizienten von 1 : 5,46 zu
ermitteln . Dieser Koeffizient errechnet sich, indem die
Summe der Futtermengen, die für die Erzeugung des
Ferkels und für dessen Mast erforderlich sind —
wobei diese Mengen im Durchschnitt etwa 15 v.H.
andere Füttermittel als Getreide enthalten —, mit
einem Koeffizienten von 1,3 multipliziert wird. Der
Koeffizient von 1,3 drückt das Verhältnis zwischen
dem Wert eines Kilogramms lebender Schweine und
dem Wert eines Kilogramms geschlachteter Schweine
aus .

Für die Futtergetreidemenge auf dem Weltmarkt muß
eine Getreidemischung mit folgender Zusammenset­
zung als repräsentativ zugrunde gelegt werden :

Gerste 40 v.H.

Mais 35 v.H.

Hafer 25 v.H.

Zur Berechnung des Wertes der Futtergetreidemenge
und in Anbetracht ihrer Zusammensetzung erscheint
es notwendig, daß der Preis auf dem Weltmarkt
gleich ist dem nach der anteiligen Zusammensetzung
der Futterration gewogenen Mittel der Preise jeder
der betreffenden Getreidearten.

Zur Berechnung des Preises jeder darin enthaltenen
Getreideart ist es angebracht, das arithmetische Mittel
der cif-Preise jeder Getreideart für den in Artikel 12
Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 genannten Zeitraum heranzuziehen . Dieses
Mittel muß um 0,475 Rechnungseinheiten/100 kg Ge­
treide für die Transportkosten bis zum Verbrauchsort
sowie um die Kosten der Verarbeitung zu Futter er­
höht werden .

Die Futtergetreidemenge berücksichtigt nicht den im
Futter enthaltenen Mehrwert der Proteine, Mineral­
salze und Vitamine. Auf Grund der im Laufe der letz­
ten Jahre auf dem Weltmarkt erworbenen Erfahrun­
gen kann dieser Mehrwert im allgemeinen mit 15
v.H. des Wertes der Futtergetreidemenge bewertet
werden. Daher muß der Wert der betreffenden
Menge um diesen Vomhundertsatz erhöht werden.H Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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Eine Abweichung von weniger als 3 v.H. hat keine
merkliche Auswirkung auf die Futterkosten für
Schweine. Deshalb muß die Abweichung mindestens
3 v.H. betragen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Die verfügbaren Unterlagen ermöglichen es, Veteri­
närkosten, Stallkosten und Arbeitslohn auf dem
Weltmarkt mit 15,63 Rechnungseinheiten/100 kg ge­
schlachtete Schweine sowie die Kosten für Versiche­
rung, Transport und Vermarktung auf dem Welt­
markt mit 4,37 Rechnungseinheiten/100 kg ge­
schlachtete Schweine anzusetzen . Daher ist der Wert
der Futtergetreidemenge um einen Betrag von 20
Rechnungseinheiten/100 kg geschlachtete Schweine
zu erhöhen.

Bei der Festsetzung der ab 1 . November, 1 . Februar
und 1 . Mai geltenden Einschleusungspreise muß der
Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem Welt­
markt nur Rechnung getragen werden, wenn der
Wert der Futtergetreidemenge gegenüber dem für die
Berechnung des Einschleusungspreises des vorherigen
Vierteljahres herangezogenen Wert eine Mindestab­
weichung aufweist.

Artikel 1

Außer für Fleisch von Hausschweinen, in ganzen
oder halben Tierkörpern , frisch, gekühlt, gefroren,
gesalzen oder in Salzlake, auch Kopf, Pfoten oder
Flomen (der Tarifstellen 02.01 A III a ) 1 und 02.06 B
I a ) 1 des Gemeinsamen Zolltarifs ) werden für fol­
gende Erzeugnisse Einschleusungspreise festgesetzt :

Tarifnummer Bezeichnung der Erzeugnisse

01.03 Schweine, lebend :

A. Hausschweine :

II . andere :

a ) Sauen mit einem Mindestgewicht von 160 kg, die mindestens
einmal geferkelt haben

b ) andere

02.01 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall von den in den Tarifnummern 01.01
bis 01.04 genannten Tieren , frisch, gekühlt oder gefroren :

A. Fleisch :

III . von Schweinen :

a ) von Hausschweinen :

2 . Schinken mit Knochen, auch Teilstücke davon

3 . Schultern mit Knochen , auch Teilstücke davon

4 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon

5 . Bäuche, auch Bauchspeck
6. anderes :

aa ) ohne Knochen und gefroren

02.05 Schweinespeck, ausgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (durch­
wachsener Schweinespeck), Schweinefett und Geflügelfett, weder ausgepreßt
noch ausgeschmolzen noch mit Lösungsmitteln ausgezogen, frisch , gekühlt,
gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert :

A. Schweinespeck :

I. frisch, gekühlt, gefroren , gesalzen oder in Salzlake
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Tarifnummer Bezeichnung der Erzeugnisse

02.06 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall aller Art (ausgenommen Geflügel­
lebern), gesalzen , in Salzlake, getrocknet oder geräuchert :

B. von Hausschweinen :

I. Fleisch :

a) gesalzen oder in Salzlake:

2 . „bacon"-Hälften , „spencers", „3/4-sides" oder „middles":
aa) „bacon"-Hälften

3 . Schinken mit Knochen , auch Teilstücke davon

4. Schultern mit Knochen, auch Teilstücke davon

5 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon
6. Bäuche, auch Bauchspeck

15.01 Schweineschmalz, anderes Schweinefett und Geflügelfett, ausgepreßt, aus­
geschmolzen oder mit Lösungsmitteln ausgezogen :

A. Schweineschmalz und anderes Schweinefett :

II . anderes

( 2 ) Der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c) der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannte Pauschbe­
trag beträgt 20 Rechnungseinheiten/100 kg ge­
schlachtete Schweine .

Artikel 4

Die in Artikel 12 Absatz 2 letzter Unterabsatz der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannte Mindest­
abweichung beträgt 3 v.H.

Artikel 5

( 1 ) Die Verordnung Nr. 134/67/EWG des Rates
vom 13 . Juni 1967 zur Festlegung der Liste der Er­
zeugnisse, für welche Einschleusungspreise festgesetzt
werden, und zur Festlegung der Regeln , nach denen
der Einschleusungspreis für geschlachtete Schweine
festgesetzt wird (*), zuletzt geändert durch die Ver­
ordnung (EWG) Nr. 3158 /73 (2 ), wird aufgehoben.

(2 ) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Artikel 2

( 1 ) Der Wert der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe
a) der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten
Futtergetreidemenge ist gleich dem Preis der Futterge­
treidemenge von 5,46 kg Futtergetreide folgender Zu­
sammensetzung :

Gerste 40 v.H.

Mais 35 v.H.

Hafer 25 v.H.

(2) Der Preis dieser Futtergetreidemenge ist gleich
dem entsprechend den in Absatz 1 aufgeführten
Vomhundertsätzen gewogenen Mittel der Preise je
Kilogramm aller darin enthaltenen Getreidearten;
dieses Mittel wird mit 5,46 multipliziert.

(3 ) Der Preis jeder Getreideart ist gleich dem arith­
metischen Mittel der cif-Preise, die für diese Getreide­
art für den in Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vorgesehenen Zeit­
raum von sechs Monaten ermittelt werden ; dieses
Mittel wird um 0,475 Rechnungseinheiten/100 kg Ge­
treide erhöht.

Artikel 3

( 1 ) Der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannte Pauschbe­
trag beträgt 15 v.H. des in Artikel 2 genannten Wer­
tes .

ABl. Nr . 120 vom 21 . 6 . 1967, S. 2367/67.
( 2 ) ABl . Nr. L 322 vom 23 . 11 . 1973 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2767/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für das sogenannte „System von Leit- und Folgeerzeugnissen", das
die Festsetzung von Zusatzbeträgen auf dem Schweinefleischsektor ermöglicht

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 13 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 werden Einschleusungspreise nur für be­
stimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors fest­
gesetzt. Diese Erzeugnisse sind in Artikel 1 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2766/75 des Rates vom 29.
Oktober 1975 zur Festlegung der Liste der Erzeug­
nisse, für welche Einschleusungspreise festgesetzt
werden, und zur Festlegung der Regeln, nach denen
der Einschleusungspreis für geschlachtete Schweine
festgesetzt wird (2), aufgeführt .

Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 sieht
die Einführung eines sogenannten „Systems von Leit­
und Folgeerzeugnissen" vor, das die Festsetzung von
Zusatzbeträgen für Erzeugnisse, für die kein Ein­
schleusungspreis festgesetzt wird, nachstehend „Fol­
geerzeugnisse" genannt, ermöglicht.

Die Folgeerzeugnisse bestehen aus Schweinefleisch
oder enthalten in mehr oder weniger großem Ausmaß
Fleisch von bestimmten Teilstücken von Schweinen .
Aus diesem Grunde besteht normalerweise zwischen
dem Preis für das Folgeerzeugnis und dem Preis für
das Schweinefleisch oder für die Teilstücke eine ge­
wisse Beziehung, welche in dem Verhältnis zwischen
den für sie geltenden Abschöpfungen zum Ausdruck
kommt.

Es besteht also die Möglichkeit, mit Hilfe des dieses
Verhältnis ausdrückenden Koeffizienten den Zusatz­
betrag für das Folgeerzeugnis von dem Zusatzbetrag
für das Leiterzeugnis abzuleiten, zu welchem das
obengenannte Preisverhältnis normalerweise besteht.
Es ist erforderlich, diesen abgeleiteten Zusatzbetrag
anzuwenden, wenn sich die Angebote frei Grenze für

das Folgeerzeugnis in der gleichen Weise wie die An­
gebote für das Leiterzeugnis entwickeln.
Auf Grund der Zusammensetzung bestimmter Fol­
geerzeugnisse ist es angezeigt, für sie mehrere Leit­
erzeugnisse vorzusehen. Um zu vermeiden, daß der
durch den Zusatzbetrag bezweckte Schutz verfehlt
wird, ist es angebracht, bei der Festsetzung von Zu­
satzbeträgen für mehrere Leiterzeugnisse den höch­
sten abgeleiteten Zusatzbetrag anzuwenden. Für Fol­
geerzeugnisse mit einem hohen Anteil an Schweine­
speck ist es jedoch angebracht, den vom Schweine­
speck abgeleiteten Zusatzbetrag und den von einem
anderen Leiterzeugnis abgeleiteten Zusatzbetrag zu­
sammenzufassen, da die Ableitungskoeffizienten unter
Zugrundelegung der Tatsache festgesetzt werden
müssen, daß das Folgeerzeugnis aus Schweinespeck
und Fleisch zusammengesetzt ist .

In dem System von Leit- und Folgeerzeugnissen darf
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein, einen Zu­
satzbetrag für das Folgeerzeugnis festzusetzen, wenn
das Preisniveau für das Leiterzeugnis die Festsetzung
eines solchen Betrages für dieses Erzeugnis nicht
rechtfertigt . Es ist nämlich möglich, daß das Folge­
erzeugnis zu einem niedrigeren Preis als demjenigen
angeboten wird, der sich aus dem normalen Preisver­
hältnis zwischen den Leiterzeugnissen und den Fol­
geerzeugnissen ergibt.

Für bestimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors
ist es wegen ihrer geringen wirtschaftlichen Bedeu­
tung oder der Konsolidierung des Zollsatzes im
GATT nicht angezeigt, Zusatzbeträge festzusetzen.

Wegen ihrer Bedeutung im Handelsverkehr der Ge­
meinschaft ist es notwendig, die Unterteilung für
„bacon" und gleichartige Erzeugnisse vorzunehmen
sowie die qualitativen Merkmale für diese Erzeug­
nisse festzulegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Leiterzeugnisse und die ihnen jeweils zugeordne­
ten Folgeerzeugnisse werden in Anhang I bestimmt.
Sie sind der Liste in Anhang II entnommen.

Artikel 2

( 1 ) Für den Fall, daß für ein Leiterzeugnis ein Zu­
satzbetrag festgesetzt ist, wird die Abschöpfung für

(') Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
(2) Siehe Seite 25 dieses Amtsblatts .



Nr. L 282/30 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1 . 11.75

(2) Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Erzeug­
nisse wird der Koeffizient einerseits unter Berücksich­
tigung des Verhältnisses zwischen der Abschöpfung
für das Folgeerzeugnis und der Abschöpfung für das
Leiterzeugnis und andererseits, soweit notwendig, un­
ter Berücksichtigung der Zusammensetzung des Fol­
geerzeugnisses errechnet.

Artikel 4

( 1 ) Im Sinne dieser Verordnung gelten als

a ) „bacon"-Hälfte : die Schweinehälfte ohne Kopf,
Backe, Fettbacke, Pfoten, Schwanz, Flomen,
Niere, Filet, Schulterblatt, Brustbein , Wirbelsäule,
Hüftknochen und Saumfleisch ;

b ) „spencer": die „bacon"-Hälfte ohne Schinken, mit
oder ohne Knochen;

c) „3/4-side": die „bacon" -Hälfte ohne Schulter, mit
oder ohne Knochen;

d) „middle": die „bacon"-Hälfte ohne Schinken und
ohne Schulter, mit oder ohne Knochen .

(2) Im Sinne der Tarifstellen 02.06 B I b ) 3 , 4, 5 , 6
und 7 des Gemeinsamen Zolltarifs gelten als leicht
getrocknet oder leicht geräuchert die Erzeugnisse, bei
denen das Wasser-Protein-Verhältnis im Fleisch über
2,8 liegt . Als Proteingehalt gilt der mit dem Faktor
6,25 vervielfachte Stickstoffgehalt.

Der Stickstoffgehalt ist nach dem ISO-Verfahren P.R.
Nr. 1233 zu bestimmen.

das Folgeerzeugnis um einen Zusatzbetrag erhöht,
sofern sich die Angebote frei Grenze der Gemein­
schaft für das Folgeerzeugnis in der gleichen Weise
wie die Angebote für das Leiterzeugnis entwickeln.

(2) Der Zusatzbetrag wird bestimmt,

a) indem entweder der Zusatzbetrag für das Leit­
erzeugnis mit dem gemäß Artikel 3 errechneten
Koeffizienten für das Folgeerzeugnis multipliziert
wird

b) oder durch Berücksichtigung des Unterschieds
zwischen den Angeboten frei Grenze für das Fol­
geerzeugnis und dem normalen Preisniveau bei
der Einfuhr dieses Erzeugnisses.

(3 ) Sind für ein Folgeerzeugnis mehrere Leiterzeug­
nisse außer Schweinespeck vorgesehen, so ist der Zu­
satzbetrag für das Folgeerzeugnis gleich dem höch­
sten der Beträge, die sich aus der Multiplikation des
jeweils geltenden Koeffizienten mit dem Zusatzbetrag
für jedes der genannten Leiterzeugnisse ergeben.

Ist für ein Folgeerzeugnis neben anderen Erzeugnissen
Schweinespeck als Leiterzeugnis vorgesehen, so ist der
Zusatzbetrag für das Folgeerzeugnis gleich der Sum­
me aus

— dem Betrag, der sich aus der Multiplikation des
geltenden Koeffizienten mit dem Zusatzbetrag für
Schweinespeck ergibt und

— dem höchsten der Beträge, die sich aus der Mul­
tiplikation des jeweils geltenden Koeffizienten mit
dem Zusatzbetrag für jedes der Leiterzeugnisse
außer Schweinespeck ergeben.

(4) Für den Fall, daß ein Zusatzbetrag für das Leit­
erzeugnis nicht festgesetzt worden ist, kann ein Zu­
satzbetrag für ein Folgeerzeugnis festgesetzt werden,
sofern die Angebote frei Grenze für dieses Folge­
erzeugnis nicht dem normalen Preisverhältnis zwi­
schen dem Leiterzeugnis und dem Folgeerzeugnis ent­
sprechen .

In diesem Fall ist der Zusatzbetrag der Betrag, der er­
forderlich ist, um das normale Preisverhältnis zwi­
schen dem Leiterzeugnis und dem Folgeerzeugnis
wiederherzustellen.

Artikel 3

( 1 ) Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EWG) Nr . 2759/75 genannten Erzeug­
nisse, die Folgeerzeugnisse sind, ergibt sich der Koef­
fizient aus der Division des bei der Berechnung der
Abschöpfung verwandten Koeffizienten für das be­
treffende Folgeerzeugnis durch den Koeffizienten für
das Leiterzeugnis.

Artikel 5

( 1 ) Die Verordnung Nr. 137/67/EWG des Rates
vom 13 . Juni 1967 über die Grundregeln für das
sogenannte „System von Leit- und Folgeerzeugnis­
sen", das die Festsetzung von Zusatzbeträgen auf
dem Schweinefleischsektor ermöglicht (*), zuletzt ge­
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3158/73 (2 ),
wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

(!) ABl . Nr. 122 vom 22. 6 . 1967, S. 2395/67.
( 2 ) ABl . Nr. L 322 vom 23 . 11 . 1973 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA
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ANHANG I

Übersicht über die Leiterzeugnisse und die Folgeerzeugnisse für die Erzeugnisse des Artikels 1
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75

Nummer der
Nomenklatur des
Anhangs II dieser
Verordnung

Bezeichnung der Erzeugnisse

Leiterzeugnis 02.01 A III a ) 1 Fleisch von Hausschweinen, in ganzen oder halben Tierkörpern , auch ohne
Kopf, Pfoten oder Flomen

Folgeerzeugnisse 02.01 A III a ) Fleisch von Hausschweinen, frisch, gekühlt oder gefroren :
6 . anderes:

l bb ) anderes

02.06 B I a) Fleisch von Hausschweinen, gesalzen oder in Salzlake:
7 . anderes

02.06 B I b) Fleisch von Hausschweinen , getrocknet oder geräuchert :

1 . in ganzen oder halben Tierkörpern , auch ohne Kopf, Pfoten oder Flomen

\ 7. anderes :

\ aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb) anderes

Leiterzeugnis 02.01 A III a ) 2 Schinken mit Knochen , auch Teilstücke davon

Folgeerzeugnisse 02.01 A III a ) Fleisch von Hausschweinen , frisch, gekühlt oder gefroren :
|| 6 . anderes:

bb) anderes

02.06 B I a) Fleisch von Hausschweinen, gesalzen oder in Salzlake:

I 7. anderes

02.06 B I b) Fleisch von Hausschweinen , getrocknet oder geräuchert :

3 . Schinken mit Knochen, auch Teilstücke davon :
Il aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
\ bb ) andere

Il 7 . anderes :

|| aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

\ bb) anderes

16.01 Würste und dergleichen , aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut :
B andere:

I Rohwürste, nicht gekocht
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Nummer der
Nomenklatur des
Anhangs II dieser
Verordnung

Bezeichnung der Erzeugnisse

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
B andere :

III andere :

a ) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschweinen ent­
haltend und mit einem Gehalt an :

1 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichtshundertteilen oder
mehr:
I aa ) Schinken , Filets und Koteletts, auch Teilstücke davon

I cc) anderes

Leiterzeugnis 02.01 A III a ) 3 Schultern mit Knochen, auch Teilstücke davon

Folgeerzeugnisse 02.01 A III a ) Fleisch von Hausschweinen , frisch, gekühlt oder gefroren :

\ 6 . anderes :

I bb ) anderes

02.06 B I a ) Fleisch von Hausschweinen , gesalzen oder in Salzlake :

I 7 . anderes

02.06 B I b ) Fleisch von Hausschweinen , getrocknet oder geräuchert :
\ 4 . Schultern mit Knochen , auch Teilstücke davon :
II aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

bb) andere
7. anderes :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

I bb ) anderes

16.01 Würste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut:
B andere :

I Rohwürste, nicht gekocht
II andere

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
B andere :

III andere :

I a ) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschweinen ent­
haltend und mit einem Gehalt an :

|I 1 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichtshundertteilen oder
mehr:

II bb ) Schultern, auch Teilstücke davon
cc) anderes

I 2 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch weniger als
80 Gewichtshundertteilen

3 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von weniger als 40 Gewichtshundert­
teilen
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\ Nummer der
Nomenklatur des
Anhangs II dieser
Verordnung

Bezeichnung der Erzeugnisse

Leiterzeugnis 02.01 A III a) 4 Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon

Folgeerzeugnisse 02.01 A III a ) Fleisch von Hausschweinen, frisch, gekühlt oder gefroren :

I 6 . anderes:

bb ) anderes

l 02.06 B I a ) Fleisch von Hausschweinen , gesalzen oder in Salzlake:
7 . anderes

02.06 B I b ) Fleisch von Hausschweinen, getrocknet oder geräuchert :

5 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon :
I aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
I bb) andere

I 7 . anderes :

aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb) anderes

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
B andere :

I III andere :

a ) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschweinen ent­
haltend und mit einem Gehalt an :

1 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichtshundertteilen oder
mehr:
aa ) Schinken , Filets und Koteletts, auch Teilstücke davon

Leiterzeugnis 02.01 A III a ) 5 Bäuche, auch Bauchspeck

Folgeerzeugnisse 02.01 A III a ) Fleisch von Hausschweinen , frisch, gekühlt oder gefroren :
6 . anderes:
bb ) anderes

02.06 B I a) Fleisch von Hausschweinen , gesalzen oder in Salzlake :
7 . anderes

02.06 B I b) Fleisch von Hausschweinen , getrocknet oder geräuchert :

6 . Bäuche, auch Bauchspeck :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
\ bb) andere

7. anderes :

aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

-

16.02

bb ) anderes

Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
B andere :
III andere :

a ) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschweinen ent­
haltend und mit einem Gehalt an :

2 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck
und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch weniger
als 80 Gewichtshundertteilen
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Nummer der
Nomenklatur des
Anhangs II dieser
Verordnung

Bezeichnung der Erzeugnisse

16.02 (Forts .) 3 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck
und Fette jeder Art und Herkunft, von weniger als 40 Gewichts­
hundertteilen

Leiterzeugnis 02.05 A I Schweinespeck, frisch , gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake
Folgeerzeugnisse 02.05 A II Schweinespeck , getrocknet oder geräuchert

02.05 B Schweinefett

16.01 Würste und dergleichen , aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut :
B andere :

I Rohwürste, nicht gekocht
II andere

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
B andere : ;

III andere :

a) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschweinen ent­
haltend und mit einem Gehalt an :

1 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichtshundertteilen oder
mehr:

cc) anderes

2 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch weniger als
80 Gewichtshundertteilen

3 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweinespeck und
Fette jeder Art und Herkunft, von weniger als 40 Gewichtshundert­
teilen

Leiterzeugnis 02.06 B I a ) 2 aa ) „bacon"-Hälften

Folgeerzeugnisse 02.06 B I a) Fleisch von Hausschweinen, gesalzen oder in Salzlake :

2 . bb) „spencers"

| cc) „3/4-sides" oder „middles"
7 . anderes

02.06 B I b ) Fleisch von Hausschweinen, getrocknet oder geräuchert :
2 . „ bacon"-Hälften , „spencers", „s/4-sides" oder „middles":
aa) „bacon"-Hälften

bb ) „spencers"
cc) „3/4-sides" oder „middles"

3 . Schinken mit Knochen, auch Teilstücke davon :
aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

4 . Schultern mit Knochen, auch Teilstücke davon :
aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

5 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

6 . Bäuche, auch Bauchspeck :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert

7 . anderes :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
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ANHANG II

i

Vollständige Liste der Erzeugnisse des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse

a) 01.03 Schweine, lebend :

I A. Hausschweine :

II . andere :

l a) Sauen mit einem Mindestgewicht von 160 kg, die mindestens
einmal geferkelt haben

b) andere

b) 02.01 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall von den in den Tarifnummern 01.01
bis 01.04 genannten Tieren, frisch, gekühlt oder gefroren :

A. Fleisch :

l III . von Schweinen : ,

a ) von Hausschweinen :

1 . in ganzen oder halben Tierkörpern, auch ohne Kopf, Pfoten
oder Flomen

2 . Schinken mit Knochen, auch Teilstücke davon
3 . Schultern mit Knochen , auch Teilstücke davon
4 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon
5 . Bäuche, auch Bauchspeck
I 6. anderes :

aa) ohne Knochen und gefroren
bb) anderes

B. Schlachtabfall :

II . anderer :

c) von Hausschweinen :

1 . Köpfe, auch Teilstücke davon ; Fettbacken
2 . Pfoten (Spitzbeine); Schwänze
3 . Nieren

4. Lebern

5 . Herzen, Zungen, Lungen

l 6 . Lebern, Herzen , Zungen und Lungen , mit Luftröhre und
Schlund (sog. Schweinegeschlinge)

7 . anderer

02.05 Schweinespeck, ausgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (durch­
wachsener Schweinespeck), Schweinefett und Geflügelfett, weder ausgepreßt
noch ausgeschmolzen noch mit Lösungsmitteln ausgezogen, frisch, gekühlt,
gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert :

I A. Schweinespeck :

l I. frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake
II . getrocknet oder geräuchert

B. Schweinefett
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse

02.06 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall aller Art (ausgenommen Geflügel­
lebern), gesalzen , in Salzlake , getrocknet oder geräuchert :

B. von Hausschweinen :

I. Fleisch :

a ) gesalzen oder in Salzlake :
1 . in ganzen oder halben Tierkörpern, auch ohne Kopf, Pfoten
oder Flomen

2 . „bacon"-Hälften, „ spencers", „3/4-sides" oder „middles":
aa) „bacon" -Hälften
bb ) „ spencers"
cc) „3/4-sides" oder „middles"

3 . Schinken mit Knochen , auch Teilstücke davon

4 . Schultern mit Knochen , auch Teilstücke davon

5 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon
6. Bäuche, auch Bauchspeck
7. anderes

b ) getrocknet oder geräuchert :
1 . in ganzen oder halben Tierkörpern, auch ohne Kopf, Pfoten
oder Flomen

2 . „bacon"-Hälften, „ spencers", „3/4-sides" oder „middles"
aa ) „bacon"-Hälften
bb ) „spencers"
cc) „3/4-sides" oder „middles"

3 . Schinken mit Knochen , auch Teilstücke davon :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb ) andere

4 . Schultern mit Knochen, auch Teilstücke davon :
aa) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb ) andere

5 . Kotelettstränge mit Kamm, auch Teilstücke davon :
aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb ) andere

6. Bäuche, auch Bauchspeck :
aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb ) andere

7. anderes :
aa ) leicht getrocknet oder leicht geräuchert
bb ) anderes

II . Schlachtabfall :

a ) Köpfe, auch Teilstücke davon ; Fettbacken
b ) Pfoten (Spitzbeine); Schwänze
c) Nieren

d) Lebern

e ) Herzen, Zungen, Lungen

f ) Lebern , Herzen, Zungen und Lungen mit Luftröhre und Schlund
(sog. Schweinegeschlinge )

g) anderer
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse

15.01 Schweineschmalz, anderes Schweinefett und Geflügelfett, ausgepreßt, aus­
geschmolzen oder mit Lösungsmitteln ausgezogen :

A. Schweineschmalz und anderes Schweinefett :

I. zu industriellen Zwecken , ausgenommen zum Herstellen von
Lebensmitteln (a)

II . anderes

c) 16.01 Würste und dergleichen , aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut :

A. aus Lebern

B. andere (b ) :

I. Rohwürste, nicht gekocht
II . andere

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar gemacht :

A. aus Lebern :

II . andere

B. andere :

III . andere :

a ) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschwei­
nen enthaltend und mit einem Gehalt an :

1 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweine­
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichts­
hundertteilen oder mehr:

aa ) Schinken , Filets und Koteletts , auch Teilstücke davon
bb ) Schultern , auch Teilstücke davon
cc) anderes

2 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweine­
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr,
jedoch weniger als 80 Gewichtshundertteilen

3 . Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschließlich Schweine­
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von weniger als
40 Gewichtshundertteilen

( a) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zuständigen Behörden festzusetzenden Voraussetzungen .
(b ) Bei der Anwendung der Abschöpfung auf Würstchen in Behältnissen , die auch Konservierungsflüssigkeit enthalten ,

wird nur das Gewicht der Würstchen zugrunde gelegt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2768/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Er­
zeugnissen des Sektors Schweinefleisch und über die Kriterien für die Festsetzung des

Erstattungsbetrags

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch ( J ), insbeson­
dere auf Artikel 15 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der Erzeugnisse, die
der gemeinsamen Marktorganisation für Schweine­
fleisch unterliegen, sind nach bestimmten Kriterien
festzusetzen , die es ermöglichen, den Unterschied zwi­
schen den Preisen dieser Erzeugnisse in der Gemein­
schaft und auf dem Weltmarkt zu decken ; hierzu ist
es in bezug auf diese Erzeugnisse erforderlich , daß die
Versorgungslage und die Preise in der Gemeinschaft
und die Preissituation auf dem Weltmarkt beachtet
werden .

Es ist erforderlich, außerdem dem Unterschied zwi­
schen den in der Gemeinschaft und den auf dem
Weltmarkt geltenden Preisen für die Futtergetreide­
menge Rechnung zu tragen, die für die Erzeugung
von einem Kilogramm Schweinefleisch erforderlich
ist . Für diese Erzeugnisse , außer geschlachteten
Schweinen , sind die in Artikel 10 Absatz 4 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2759/75 aufgeführten Koeffi­
zienten zu berücksichtigen .

Die Beobachtung der Preisentwicklung macht es er­
forderlich , die Preise nach allgemeinen Grundsätzen
zu ermitteln . In bezug auf die Weltmarktpreise sind
zu diesem Zweck die Preise auf den Märkten der drit­
ten Länder und in den Bestimmungsländern sowie die
in den dritten Ländern festgestellten Erzeugerpreise
und die Preise frei Grenze der Gemeinschaft zu be­
rücksichtigen . In bezug auf die Preise in der Gemein­
schaft ist es angebracht, sich in Ermangelung reprä­
sentativer Märkte für die Erzeugnisse des Sektors
Schweinefleisch auf die tatsächlichen Preise auf den
verschiedenen Vermarktungsstufen und bei der Aus­
fuhr zu stützen .

Es ist erforderlich, in Anbetracht der Entfernung der
Märkte der Gemeinschaft von denen der Bestim­
mungsländer sowie in Anbetracht der besonderen
Einfuhrbedingungen einiger Bestimmungsländer eine
Differenzierung des Erstattungsbetrags nach Bestim­
mung oder Bestimmungsgebieten vorzusehen .

Um den Exporteuren der Gemeinschaft eine gewisse
Stabilität des Erstattungsbetrags zu gewährleisten
und ihnen eine Gewißheit hinsichtlich der Liste der
Erzeugnisse, für welche Erstattungen gewährt wer­
den, zu geben, ist vorzusehen, daß diese Liste und die
Beträge für einen verhältnismäßig langen Zeitraum
gelten können. Ferner ist es angebracht, Vorschriften
für die Vorausfestsetzung der Ausfuhrerstattungen
vorzusehen .

Eine Vorausfestsetzung der Erstattung ist nur in be­
stimmten Fällen erforderlich ; deshalb sollte über den
Gebrauch dieser Möglichkeit nach dem Verfahren des
Artikels 24 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
entschieden werden .

Bei der Vorausfestsetzung der Erstattungen sind
Maßnahmen erforderlich, die in jedem Fall die Ab­
wicklung der Ausfuhren in Übereinstimmung mit
dem eingereichten Antrag sicherstellen ; zu diesem
Zweck sollte der Antragsteller eine Bescheinigung er­
halten , in der die Abwicklung der Ausfuhr innerhalb
eines bestimmten Zeitraums vorgesehen ist .

Um Mißbräuche zu vermeiden, ist die Ausstellung
dieser Bescheinigung von der Hinterlegung einer Kau­
tion abhängig zu machen, die verfällt, wenn die Aus­
fuhr nicht während der Gültigkeitsdauer der Beschei­
nigung erfolgt .

Die Erfahrung in den Sektoren mit einer gemeinsa­
men Marktorganisation, in denen die Vorausfestset­
zung der Erstattungen möglich ist, zeigt, daß unter
bestimmten Umständen, insbesondere bei ungewöhn­
lich starker Inanspruchnahme dieser Regelung durch
die Interessenten, Schwierigkeiten auf dem betreffen­
den Markt zu befürchten sind .

In einer solchen Lage müssen zur Abhilfe schnell ent­
sprechende Maßnahmen ergriffen werden können :
deshalb ist für die Kommission die Möglichkeit zu
schaffen, solche Maßnahmen nach Stellungnahme des
Verwaltungsausschusses oder in dringenden Fällen
ohne dessen vorheriges Zusammentreten zu ergreifen .(') Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzel­
nen Händlern der Gemeinschaft zu verhindern, ist es
erforderlich , daß die Verwaltungsbedingungen, denen
sie unterliegen, in der ganzen Gemeinschaft gleich
sind . Die Gewährung eines Erstattungsbetrags für aus
dritten Ländern eingeführte und nach dritten Län­
dern wieder ausgeführte Erzeugnise des betreffenden
Sektors scheint nicht begründet ; die unter bestimmten
Voraussetzungen erfolgende Erstattung der bei der
Einfuhr erhobenen Abschöpfung reicht aus, um diese
Erzeugnisse wieder auf den Weltmarkt zu bringen —

a) der tatsächlichen Preise auf den verschiedenen
Vermarktungsstufen in der Gemeinschaft,

b ) der tatsächlichen Ausfuhrpreise .

(2) Der Preis auf dem Weltmarkt wird ermittelt
unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der drit­
ten Länder,

b ) der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten Län­
dern (Bestimmungsländern) bei der Einfuhr aus
dritten Ländern,

c) der in den ausführenden dritten Ländern festge­
stellten Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Be­
rücksichtigung der Subventionen, die \ on diesen
Ländern gewährt werden,

d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft .

Artikel 4

Für die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr . 2759/75 genannten Erzeugnisse kann für die Ge­
meinschaft die Erstattung je nach der Bestimmung
oder dem Bestimmungsgebiet dieser Erzeugnisse in
unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die
Weltmarktlage oder die besonderen Erfordernisse be­
stimmter Märkte dies notwendig machen .

Artikel 5

( 1 ) Die Liste der Erzeugnisse, für welche eine Er­
stattung bei der Ausfuhr gewährt wird , und der Be­
trag dieser Erstattung werden mindestens alle drei
Monate neu festgesetzt .

(2 ) Es ist der Erstattungsbetrag zu gewähren, der
am Tage der Ausfuhr gilt .

( 3 ) Es kann jedoch beschlossen werden, daß die
Erstattung auf Antrag im voraus festgesetzt wird . In
diesem Fall wird der am Tage der Antragstellung für
die in Artikel 6 genannte Bescheinigung geltende Er­
stattungsbetrag, wenn der Betroffene dies am Tage
der Antragstellung beantragt, auf Ausfuhren ange­
wandt, die während der Gültigkeitsdauer dieser Be­
scheinigung durchgeführt werden .

(4) Wenn bei der Prüfung der Marktlage Schwie­
rigkeiten infolge der Anwendung der Bestimmungen
über die Vorausfestsetzung der Erstattung festgestellt
werden oder derartige Schwierigkeiten einzutreten
drohen, kann nach dem Verfahren des Artikels 24 der
Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 beschlossen wer­
den, die Anwendung dieser Bestimmungen für den
unbedingt erforderlichen Zeitraum auszusetzen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Verordnung regelt die Festsetzung und die Ge­
währung der Erstattungen bei der Ausfuhr für die in
Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 genannten Erzeugnisse .

Artikel 2

Die Erstattungen werden unter Berücksichtigung fol­
gender Faktoren festgesetzt :

a) Lage und voraussichtliche Entwicklung

— der Preise für die Erzeugnisse des Sektors
Schweinefleisch und der verfügbaren Mengen
auf dem Markt der Gemeinschaft ,

— der Preise für die Erzeugnisse des Sektors
Schweinefleisch auf dem Weltmarkt ;

b ) Erfordernis, Störungen zu verhindern, welche auf
dem Markt der Gemeinschaft für längere Zeit ein
Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nach­
frage nach sich ziehen könnten ;

c) wirtschaftliche Beurteilung der beabsichtigten
Ausfuhren .

Bei der Berechnung der Erstattung ist im übrigen bei
den Erzeugnissen des Artikels 1 Absatz 1 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2759/75 der Unterschied zwischen
den in der Gemeinschaft und den auf dem Weltmarkt
geltenden der gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a )
der genannten Verordnung bestimmten Futtergetrei­
demenge zu berücksichtigen, wobei hinsichtlich der
Erzeugnisse, außer bei geschlachteten Schweinen, die
Koeffizienten zu berücksichtigen sind , die in Artikel
10 Absatz 4 der genannten Verordnung aufgeführt
sind.

Artikel 3

( 1 ) Der Preis auf dem Markt der Gemeinschaft
wird ermittelt unter Berücksichtigung
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den, sofern Bedingungen festgelegt werden, die
gleichwertige Garantien bieten können.

(3 ) Ergänzende Vorschriften können nach dem
Verfahren des Artikels 24 der Verordnung (EWG)
Nr. 2759/75 erlassen werden.

Artikel 8

Keine Erstattung wird gewährt bei der Ausfuhr von
in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 genannten Erzeugnissen, die aus dritten
Ländern eingeführt und nach dritten Ländern wieder
ausgeführt werden, wenn nicht der Ausführer nach­
weist,
— daß das auszuführende Erzeugnis mit dem vorher

eingeführten Erzeugnis identisch ist und
— daß die Abschöpfung auf dieses Erzeugnis bei der
Einfuhr erhoben worden ist.

In diesem Fall ist die Erstattung für jedes Erzeugnis
gleich der bei der Einfuhr erhobenen Abschöpfung,
wenn diese niedriger ist als die am Ausfuhrtag anzu­
wendende Erstattung. Wenn die Abschöpfung bei der
Einfuhr höher ist als die am Ausfuhrtag anzuwenden­
de Erstattung, wird der an diesem Tage gültige Er­
stattungsbetrag gewährt .

Artikel 9

( 1 ) Die Verordnung Nr. 177/67/EWG des Rates
vom 27. Juni 1967 über die Grundregeln für die Ge­
währung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Er­
zeugnissen des Sektors Schweinefleisch und über die
Kriterien für die Festsetzung des Erstattungsbe­
trags (*), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2686/72 ( 2 ), wird aufgehoben.
(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.
(3 ) Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die
Artikel der genannten Verordnungen sind der Über­
einstimmungstabelle im Anhang zu entnehmen.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Kommis­
sion nach einer Prüfung der Lage auf Grund aller ihr
zur Verfügung stehenden Angaben beschließen, die
Vorausfestsetzung für die Dauer von höchstens drei
Arbeitstagen auszusetzen.

Die in der Zeit der Aussetzung zusammen mit den
Anträgen auf Vorausfestsetzung eingereichten An­
träge auf Bescheinigungen können nicht berücksich­
tigt werden.

Artikel 6

( 1 ) Die Gewährung der Erstattung zu den in Arti­
kel 5 Absatz 3 vorgesehenen Bedingungen hängt von
der Vorlage einer Vorausfestsetzungsbescheinigung
ab, die die Mitgliedstaaten jedem Antragsteller unge­
achtet seines Niederlassungsorts in der Gemeinschaft
ausstellen.

Die Bescheinigung gilt in der ganzen Gemeinschaft.

Voraussetzung für die Ausstellung der Vorausfest­
setzungsbescheinigung ist die Hinterlegung einer Kau­
tion als Garantie für die Einhaltung der Verpflich­
tung, die betreffenden Ausfuhren während der Gül­
tigkeitsdauer der Bescheinigung zu tätigen ; diese Kau­
tion verfällt ganz oder teilweise, wenn diese Ausfuh­
ren nicht oder nur teilweise innerhalb dieser Frist
durchgeführt werden .

Artikel 7

( 1 ) Die Erstattung wird gezahlt, wenn nachgewie­
sen wird,
— daß die Erzeugnisse aus der Gemeinschaft ausge­
führt worden sind, und

— daß es sich um Erzeugnisse mit Ursprung in der
Gemeinschaft handelt, mit Ausnahme der Fälle, in
denen Artikel 8 Anwendung findet.

(2) Bei der Anwendung von Artikel 4 wird die Er­
stattung nach Maßgabe des Absatzes 1 gezahlt , sofern
nachgewiesen wird, daß das Erzeugnis das Bestim­
mungsgebiet erreicht hat, für die die Erstattung fest­
gesetzt worden ist.

Abweichungen von dieser Vorschrift können jedoch
nach dem Verfahren des Absatzes 3 vorgesehen wer­

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

C ) ABl . Nr. 130 vom 28 . 6 . 1967, S. 2614/67.
( 2 ) ABl . Nr. L 289 vom 27. 12 . 1972, S. 37.



Nr. L 282/42 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1 . 11 . 75

ANHANG

Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 177/67/EWG

Artikel 5 a

Artikel 6

Artikel 7

Diese Verordnung

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8



1 . 11.75 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 282/43

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2769/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Voraussetzungen für die Anwendung der Schutzmaßnahmen auf dem Sektor
Schweinefleisch

sen bei der Beurteilung der Lage auf diesem Markt
neben den Besonderheiten des Marktes selbst die
Faktoren der Entwicklung des Handels berücksichtigt
werden .

Es ist angezeigt, die Maßnahmen festzulegen, die ge ¬
mäß Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
getroffen werden können. Diese Maßnahmen müssen
so beschaffen sein, daß die ernstlichen Marktstörun­
gen bzw. die Gefahr solcher Störungen beseitigt wer­
den ; sie müssen der Lage angemessen sein, um zu
verhindern, daß sie andere als die gewünschten Wir­
kungen haben.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestüzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch ( J ), insbeson­
dere auf Artikel 18 Absatz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,

Nach Stellungahme des Europäischen Parlaments (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr . 2759/75 sieht in Artikel
18 Absatz 1 die Möglichkeit vor, geeignete Maß­
nahmen zu treffen , wenn der Markt in der Gemein­
schaft für eines oder mehrere der unter Artikel 1 fal­
lenden Erzeugnisse quf Grund von Einfuhren oder
oder Ausfuhren ernstlichen Störungen ausgesetzt oder
von ernstlichen Störungen bedroht ist, die die Ziele
des Artikels 39 des Vertrages gefährden könnten;
diese Maßnahmen beziehen sich auf den Handel mit
dritten Ländern, sie werden aufgehoben, sobald die
tatsächliche Störung oder die Gefahr einer Störung
nicht mehr besteht.

Sowohl die Kriterien für die Beurteilung der Markt­
lage als auch die nach Maßgabe dieser Lage gegebe­
nenfalls zu treffenden Maßnahmen müssen unter Be­
rücksichtigung der Tatsache festgelegt werden, daß
die auf dem Sektor Schweinefleisch eingeführte Han­
delsregelung keine Einfuhrlizenzregelung enthält .

Wird bei der Beurteilung der Lage an Hand der vor­
stehend genannten Anhaltspunkte festgestellt , daß auf
dem Markt eines Mitgliedstaats die Voraussetzungen
des Artikels 18 der Verordnung (EWG) Nr . 2759/75
erfüllt sind, so müssen die Maßnahmen, die dieser
Staat in Anwendung dieses Artikels ergreift, begrenzt
werden . Die Maßnahmen, die in diesem Fall getrof­
fen werden können, müssen so beschaffen sein, daß
sie eine weitere Verschlechterung der Marktlage ver­
hindern ; es muß sich jedoch um vorsorgliche Maß­
nahmen handeln . Der vorsorgliche Charakter der ein­
zelstaatlichen Maßnahmen rechtfertigt ihre Anwen­
dung nur bis zum Inkrafttreten eines Gemeinschafts­
beschlusses .

Es obliegt dem Rat, die Durchführungsbestimmungen
zu dem vorgenannten Artikel 18 Absatz 1 zu erlassen
sowie festzulegen, in welchen Fällen und innerhalb
welcher Grenzen die Mitgliedstaaten vorsorglich
Maßnahmen treffen können.

Es empfiehlt sich infolgedessen, die wichtigsten An­
haltspunkte festzulegen, an Hand welcher beurteilt
werden kann, ob der Markt in der Gemeinschaft
ernstlich gestört oder von einer ernstlichen Störung
bedroht ist.

Da die Anwendung von Schutzmaßnahmen davon
abhängt, welcher Einfluß auf den Markt der Gemein­
schaft vom Handel mit dritten Ländern ausgeht, müs­

Es obliegt der Kommission , über die im Anschluß an
einen Antrag eines Mitgliedstaats zu treffenden ge­
meinschaftlichen Schutzmaßnahmen binnen einer
Frist von 24 Stunden nach Eingang dieses Antrags zu
entscheiden . Damit die Kommission die Marktlage
bestmöglich beurteilen kann, ist vorzusehen, daß sie
so früh wie möglich davon unterrichtet wird, daß ein
Mitgliedstaat vorsorgliche Maßnahmen anwendet. Es
ist daher angebracht, daß sie der Kommission sofort
nach der Beschlußfassung zu notifizieren sind und
daß diese Notifikation als Antrag im Sinne des Arti­
kels 18 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr . 2759/75
gilt —

( 1 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
( 2 ) ABI . Nr. C 60 vom 13 . 3 . 1975 , S. 42 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : Artikel 3

( 1 ) Ein Mitgliedstaat kann vorsorglich eine oder
mehrere Maßnahmen treffen, wenn er bei der Beur­
teilung der Lage an Hand der in Artikel 1 genannten
Anhaltspunkte zu der Ansicht gelangt, daß die in
Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 genannte Lage auf seinem Hoheitsgebiet be­
steht.

Die vorsorglichen Maßnahmen bestehen

a) in der Aussetzung der Einfuhren oder Ausfuhren;

b ) in der Auflage, die Ausfuhrabgaben zu hinterlegen
oder eine Sicherheit in gleicher Höhe zu stellen.

Die unter Buchstabe b) genannte Maßnahme zieht die
Erhebung von Abgaben nur nach sich, wenn dies ge­
mäß Artikel 18 Absatz 2 oder 3 der Verordnung
(EWG) Nr . 2759/75 beschlossen wird.

Artikel 2 Absatz 2 ist anwendbar.

(2) Die vorsorglichen Maßnahmen werden der
Kommission sofort nach der Beschlußfassung mit
Fernschreiben notifiziert . Die Notifikation gilt als An­
trag im Sinne des Artikels 18 Absatz 2 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2759/75 . Diese Maßnahmen gelten
nur bis zum Inkrafttreten des Beschlusses , den die
Kommission auf dieser Grundlage faßt.

Artikel 1

Um zu beurteilen, ob in der Gemeinschaft der Markt
für eines oder mehrere der unter Artikel 1 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 fallenden Er­
zeugnisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren
ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen
Störungen bedroht ist, die die Ziele des Artikels 39
des Vertrages gefährden können, werden insbeson­
dere berücksichtigt :

a ) der Umfang der getätigten bzw. voraussichtlichen
Einfuhren oder Ausfuhren,

b ) die verfügbaren Mengen auf dem Markt der Ge­
meinschaft,

c) clie auf dem Markt der Gemeinschaft festgestell­
ten Preise oder deren voraussichtliche Entwick­
lung, insbesondere eine Tendenz zu einem über­
mäßigen Preisrückgang oder zu einer überhöhten
Preissteigerung,

d ) falls die zu Beginn genannte Lage auf Grund von
Einfuhren eintritt, die Mengen von Erzeugnissen,
für die Interventionsmaßnahmen getroffen werden
oder bei denen die Gefahr besteht, daß für sie In­
terventionsmaßnahmen getroffen werden müssen .

Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 2593/69 des
Rates vom 18 . Dezember 1969 zur Festlegung der
Voraussetzungen für die Anwendung der Schutzmaß­
nahmen auf dem Sektor Schweinefleisch ( x ) wird auf­
gehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 2

( 1 ) Die Maßnahmen, die gemäß Artikel 18 Absätze
2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 getrof­
fen werden können, wenn die in Absatz 1 dieses Arti­
kels genannte Lage eintritt , sind die Aussetzung der
Einfuhren oder Ausfuhren oder die Erhebung von
Ausfuhrabgaben.

(2) Diese Maßnahmen dürfen nur in dem Umfang
und für die Zeit getroffen werden, die unbedingt not­
wendig sind . Sie tragen der besonderen Lage der Er­
zeugnisse Rechnung., die sich auf dem Weg nach der
Gemeinschaft befinden . Sie dürfen sich nur auf Er­
zeugnisse erstrecken, deren Herkunfts- oder Bestim­
mungsland ein drittes Land ist . Sie können auf Ein­
fuhren mit Herkunft atus oder Ursprung in bestimm­
ten Ländern, Ausfuhren nach bestimmten Ländern,
bestimmte Qualitäten oder Aufmachungen be­
schränkt werden . Sie können auf Einfuhren nach oder
auf Ausfuhren aus bestimmten Gebieten der Gemein­
schaft beschränkt werden.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

( x ) ABl . Nr. L 324 vom 27. 12 . 1969, S. 6.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2770/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für die Beitrittsausgleichsbeträge für Schweinefleisch

Darüber hinaus ist der wirtschaftlichen Lage bei der
Erzeugung von Schweinefleisch in den neuen Mit­
gliedstaaten Rechnung zu tragen.

Für die anderen Erzeugnisse, die unter die Verord­
nung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom 29 . Oktober
1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (4 ) fallen , ist der Ausgleichsbetrag mit
Hilfe der zur Berechnung der Abschöpfung ange­
wandten Koeffizienten von dem Ausgleichsbetrag für
geschlachtete Schweine abzuleiten.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75
kann die Erhebung oder die Gewährung von Aus­
gleichsbeträgen für Getreide beschränkt werden, um
der in Artikel 56 der Beitrittsakte genannten Lage zu
begegnen; diese Beschränkung ist bei den Schweine­
fleischerzeugnissen als Getreidefolgeerzeugnissen zu
berücksichtigen, um ein reibungsloses Funktionieren
der gemeinsamen Marktorganisation zu gewährlei­
sten . Außerdem empfiehlt es sich, Schweineschmalz,
das in einigen neuen Mitgliedstaaten besonderen
Marktbedingungen unterliegt, von dieser Beschrän­
kung der Ausgleichsbeträge zu befreien.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den am 22. Januar 1972 unterzeichneten
Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Euro­
päischen Atomgemeinschaft (*), insbesondere auf
Artikel 62 Absatz 1 der diesem Vertrag beigefügten
Akte,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 55 der Beitrittsakte sind die Preis­
unterschiede für landwirtschaftliche Erzeugnisse zwi­
schen der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zu­
sammensetzung und den neuen Mitgliedstaaten
dadurch auszugleichen, daß im Handel zwischen
ihnen sowie zwischen den neuen Mitgliedstaaten und
dritten Ländern Ausgleichsbeträge erhoben oder ge­
währt werden ; für den Sektor Schweinefleisch sind
diese Ausgleichsbeträge nach Artikel 75 der Akte zu
berechnen .

Der Ausgleichsbetrag je Kilogramm geschlachtete
Schweine muß ausgehend von den Ausgleichsbeträ­
gen berechnet werden, die auf die Futtergetreide­
menge angewandt werden, welche in der Gemein­
schaft zur Erzeugung von einem Kilogramm Schwei­
nefleisch erforderlich ist ; diese Futtergetreidemenge
ist in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2764/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 zur Festlegung der
Regeln für die Berechnung eines Teilbetrags der Ab­
schöpfung für geschlachtete Schweine ( 2 ) festgesetzt
worden .

Die auf Futtergetreide anwendbaren Ausgleichsbe­
träge sind nach der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 zur Festlegung der
Grundregeln für die Beitrittsausgleichsbeträge für Ge­
treide (3 ) festgesetzt worden.

Da die Ausgleichsbeträge im innergemeinschaftlichen
Warenverkehr dazu dienen, einen Austausch der Er­
zeugnisse zwischen zwei Mitgliedstaaten mit unter­
schiedlichem Preisniveau unter befriedigenden Bedin­
gungen zu ermöglichen, ist bei der Einfuhr in einen
Mitgliedstaat mit höherem Futtergetreide-Preisniveau
ein Ausgleichsbetrag zu erheben und umgekehrt bei
der Ausfuhr nach einem Mitgliedstaat mit niedrige­
rem Futtergetreide-Preisniveau ein Ausgleichsbetrag
zu gewähren .

Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a ) der Beitrittsakte,
wonach die Ausgleichsbeträge vom einführenden
Mitgliedstaat erhoben oder vom ausführenden Mit­
gliedstaat gewährt werden, bedeutet demnach, daß
die Aufgabe der Erhebung oder Gewährung dieser
Beträge dem Mitgliedstaat obliegt, dessen Futterge­
treide-Preisniveau das höhere ist.

(!) ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 5 .
(2 ) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts .
( 3 ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 104 . (4 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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Die Modalitäten der Erhebung und Gewährung der
Ausgleichsbeträge sind so festzulegen, daß Verkehrs­
verlagerungen verhindert werden —

und 2 genannten Erzeugnisse anwendbare Betrag
vierteljährlich nach Maßgabe des Durchschnitts derje­
nigen Beträge festgesetzt, die während der ersten 75
Tage des vorhergehenden Vierteljahres für das Ge­
treide galten, das in der in Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2764/75 genannten Futtergetreidemenge
enthalten ist.

Weicht der Betrag jedoch um weniger als 5 v.H. von
dem für das vorgesehene Vierteljahr festgesetzten
Betrag ab, so wird er unverändert beibehalten .

(2 ) Absatz 1 gilt nicht für den Ausgleichsbetrag für
die Erzeugnisse der Tarifstelle 15.01 A des Gemeinsa­
men Zolltarifs .

Artikel 4

Die im Handel zwischen zwei neuen Mitgliedstaaten
anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge sind gleich
dem Unterschied zwischen den Beitrittsausgleichsbe­
trägen, die im Handel zwischen jedem dieser neuen
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft in ihrer ur­
sprünglichen Zusammensetzung gelten.

Artikel 5

Im Handel der neuen Mitgliedstaaten untereinander
und mit der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen
Zusammensetzung werden die Beitrittsausgleichsbe­
träge von demjenigen der beiden betroffenen Mit­
gliedstaaten erhoben oder gewährt, dessen Preisni­
veau für die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2764/75 genannte Futtergetreidemenge das höhere ist .

Artikel 6

( 1 ) Im Handel zwischen den neuen Mitgliedstaaten
und dritten Ländern werden die Beitrittsausgleichsbe­
träge von den Abschöpfungen und Erstattungen ab­
gezogen .

(2) Wurde für ein Erzeugnis ein Beitrittsausgleichs­
betrag festgesetzt und ist die Erstattung niedriger als
dieser Ausgleichsbetrag oder nicht festgesetzt, so
kann vorgesehen werden, daß bei der Ausfuhr des be­
treffenden Erzeugnisses nach dritten Ländern in dem
betreffenden neuen Mitgliedstaat ein Betrag erhoben
wird, der höchstens gleich dem Unterschied zwischen
dem Beitrittsausgleichsbetrag und der Erstattung oder
— je nach Fall — höchstens gleich dem Beitrittsaus­
gleichsbetrag ist .

Artikel 7

Angewandt wird der am Tage der Einfuhr oder Aus­
fuhr geltende Beitrittsausgleichsbetrag.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in
ihrer ursprünglichen Zusammensetzung und den
neuen Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und
dritten Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbe­
träge für Fleisch von Hausschweinen, in ganzen oder
halben Tierkörpern, auch ohne Kopf, Pfoten oder
Flomen, der Tarifstelle 02.01 A III a ) 1 des Gemeinsa­
men Zolltarifs, nachstehend „geschlachtete
Schweine" genannt, werden ausgehend von den in
Absatz 2 aufgeführten Beträgen nach Maßgabe der
Veränderung der Beitrittsausgleichsbeträge berechnet,
die auf die Futtergetreidemenge angewandt werden,
die in der Gemeinschaft für die Erzeugung von
1 Kilogramm Schweinefleisch erforderlich ist .

(2) Die in Absatz 1 genannten Beträge sind die fol­
genden, in den Monaten Juni und Juli des Jahres
1973 gültigen Ausgleichsbeträge.

Rechnungseinheiten/1 00 kg

Dänemark 1,36

Irland 5,60

Vereinigtes Königreich 13,30.

Artikel 2

Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und dritten
Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge für
die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 genannten Erzeugnisse, außer geschlachteten
Schweinen, werden mit Hilfe der Koeffizienten, die
das in Artikel 10 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a )
derselben Verordnung genannte Verhältnis ausdrük­
ken, von dem Beitrittsausgleichsbetrag für geschlach­
tete Schweine abgeleitet.

Artikel 3

( 1 ) Wird an einem oder mehreren Tagen im Ver­
lauf der ersten 75 Tage des dem 1 . August, 1 . Novem­
ber, 1 . Februar oder 1 . Mai vorangehenden Viertel­
jahres Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75
angewandt, so wird der im folgenden Viertel­
jahr als Ausgleichsbetrag für die in den Artikeln 1
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Artikel 8 Artikel 9

( 1 ) Die Modalitäten der Gewährung, Erhebung
und Einziehung der Beitrittsausgleichsbeträge werden
nach dem Verfahren des Artikels 24 der Verordnung
(EWG) Nr. 2759/75 so festgelegt, daß vor allem Ver­
kehrsverlagerungen verhindert werden .

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 234/73 des Rates
vom 31 . Januar 1973 zur Festlegung der Grundregeln
für die Ausgleichsbeträge für Schweinefleisch (*), ge­
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2879/73 (2 ),
wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu dieser
Verordnung, insbesondere die nicht in Artikel 1 Ab­
satz 1 festgesetzten Ausgleichsbeträge, werden nach
demselben Verfahren erlassen.

Artikel 10

(3 ) Die in Artikel 3 genannten Beträge werden von
der Kommission festgesetzt.

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl . Nr. L 29 vom 1 . 2 . 1973 , S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 297 vom 25 . 10. 1973 , S. 3 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2771/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die gemeinsame Marktorganisation für Eier

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 42 und 43 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die grundlegenden Bestimmungen über die Marktor­
ganisation für Eier sind seit ihrem Erlaß mehrmals
geändert worden . Diese verschiedenen Texte sind
wegen ihrer Zahl , ihrer Kompliziertheit und ihrer
Streuung über zahlreiche Amtsblätter schwer zu
handhaben, und es mangelt ihnen infolgedessen an
der für eine gesetzliche Regelung erforderlichen Klar­
heit. Daher empfiehlt es sich , sie zu kodifizieren.

Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des ge­
meinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug­
nisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen Agrar­
politik Hand in Hand gehen ; sie muß insbesondere
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte um­
fassen, die je nach Erzeugnis verschiedene Formen an­
nehmen kann.

Zweck der gemeinsamen Agrarpolitik ist es , die Ziele
des Artikels 39 des Vertrages zu erreichen ; um die
Märkte zu stabilisieren und der landwirtschaftlichen
Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu ge­
währleisten, ist es insbesondere auf dem Eiersektor
erforderlich, daß Maßnahmen getroffen werden kön­
nen, die die Anpassung des Angebots an die Markter­
fordernisse erleichtern sollen .

Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes für
Eier in der Gemeinschaft erfordert die Einführung
einer einheitlichen Handelsregelung an ihren Außen­
grenzen , die ein System von Abschöpfungen und von
Erstattungen bei der Ausfuhr umfaßt.

Zur Erreichung dieses Zieles genügt es grundsätzlich ,
daß auf die Einfuhren aus dritten Ländern Abschöp­
fungen erhoben werden, die der Auswirkung des Un­

terschieds zwischen den Futtergetreidepreisen in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt auf die Futter­
kosten sowie der Notwendigkeit eines Schutzes der
Veredelungswirtschaft der Gemeinschaft Rechnung
tragen .

Es muß jedoch vermieden werden, daß der Markt der
Gemeinschaft durch Weltmarktangebote zu anormal
niedrigen Preisen gestört wird ; es empfiehlt sich
daher, Einschleusungspreise festzusetzen und die Ab­
schöpfungen um einen Zusatzbetrag zu erhöhen,
wenn die Angebotspreise frei Grenze unter diesen
Preisen liegen .

Die Möglichkeit , bei der Ausfuhr nach dritten Län­
dern eine Erstattung in Höhe des Unterschieds zwi­
schen den Preisen in der Gemeinschaft und auf dem
Weltmarkt zu gewähren, bewirkt , daß die Beteiligung
der Gemeinschaft am internationalen Eierhandel
sichergestellt wird. Um den Exporteuren der Gemein­
schaft eine gewisse Stabilität der Erstattung zu ge­
währleisten , ist die Möglichkeit für eine Vorausfest­
setzung der Erstattungen auf dem Sektor Eier vorzu­
sehen .

Ergänzend zu dem obigen Erstattungssystem ist vor­
zusehen , daß, soweit die Marktlage es erfordert, die
Inanspruchnahme des aktiven Veredelungsverkehrs
ganz oder teilweise untersagt werden kann.

Dank der Abschöpfungsregelung kann auf alle sonsti­
gen Schutzmaßnahmen an den Außengrenzen der Ge­
meinschaft verzichtet werden ; der Mechanismus der
Abschöpfungen kann sich jedoch in Ausnahmefällen
als unzureichend erweisen ; damit der Gemeinschafts­
markt in solchen Fällen nicht ohne Schutz gegen dar­
aus möglicherweise entstehende Störungen bleibt,
nachdem die früheren Einfuhrhemmnisse beseitigt
worden sind , muß es der Gemeinschaft ermöglicht
werden, rasch alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen .

Beschränkungen des freien Warenverkehrs infolge
von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung
von Tierkrankheiten können auf dem Markt eines
oder mehrerer Mitgliedstaaten Schwierigkeiten her­
vorrufen . Zur Abhilfe hiergegen muß die Möglich­
keit, marktstützende Sondermaßnahmen anzuwen­
den, vorgesehen werden .(!) ABl . Nr. C 60 vom 13 . 3 . 1975 , S. 41 .
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Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern, ist ein Verfahren vorzu­
sehen, durch das im Rahmen eines Verwaltungsaus­
schusses eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission herbeigeführt
wird.

Die Verwirklichung eines Gemeinsamen Marktes
würde durch die Gewährung gewisser Beihilfen in
Frage gestellt werden; daher empfiehlt es sich, daß
die Bestimmungen des Vertrages , nach denen die von
den Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen beurteilt und
die mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinba­
renden Beihilfen verboten werden können, auf den
Sektor Eier angewandt werden .

Die gemeinsame Marktorganisation für Eier muß zu­
gleich den in den Artikeln 39 und 110 des Vertrages
vorgesehenen Zielen in geeigneter Weise Rechnung
tragen .

Die Ausgaben, die die Mitgliedstaaten infolge der
Verpflichtungen getätigt haben, die sich aus der An­
wendung der vorliegenden Verordnung für sie erge­
ben, sind gemäß den Vorschriften der Artikel 2 und 3
der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom
21 . April 1970 über die Finanzierung der gemeinsa­
men Agrarpolitik ( 1 ), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1566/72 (2 ), von der Gemeinschaft zu tra­
gen —

b) „Bruteier": Bruteier von Hausgeflügel ;

c ) „ganze Erzeugnisse": Eier von Hausgeflügel , ohne
Schale, genießbar ;

— frisch oder haltbar gemacht, auch gezuckert ,

— getrocknet, auch gezuckert ;

d) „getrennte Erzeugnisse": Eigelb von Hausgeflügel,
genießbar,

— frisch oder haltbar gemacht, auch gezuckert ,

— getrocknet, auch gezuckert ;
e ) „Vierteljahr": ein Zeitraum von drei Monaten,
beginnend am 1 . Februar, 1 . Mai , 1 . August oder
1 . November.

Artikel 2

( 1 ) Um ein eigenes Tätigwerden der beteiligten Be­
rufsstände und -zweige zu fördern, das eine Anpas­
sung des Angebots an die Markterfordernisse erleich­
tern kann, mit Ausnahme der Initiativen betreffend
den Abzug aus dem Markt, können für die in Artikel
1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse folgende gemein­
schaftliche Maßnahmen getroffen werden :

— Maßnahmen zur Förderung einer besseren Orga­
nisation ihrer Erzeugung, Verarbeitung und Ver­
marktung ;

— Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Qualität,

— Maßnahmen, die die Aufstellung von kurz- oder
langfristigen Vorausschätzungen auf Grund der
Kenntnis der eingesetzten Produktionsmittel er­
möglichen sollen,

— Maßnahmen zur leichteren Feststellung der
Marktpreisentwicklung.

Die Grundregeln für diese Maßnahmen werden nach
dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages
erlassen .

(2) Für eines oder mehrere der in Artikel 1 Absatz
1 genannten Erzeugnisse werden Vermarktungsnor­
men erlassen . Diese Normen können insbesondere die
Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Ver­
packung, die Einlagerung, die Beförderung, die Auf­
machung und die Kennzeichnung betreffen.

Die Normen, ihr Anwendungsbereich sowie die
Grundregeln für ihre Anwendung werden vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit festgelegt .

Artikel 3

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die gemeinsame Marktorganisation für Eier
findet auf nachstehende Erzeugnisse Anwendung :

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

a ) 04.05 A 1 Eier von Hausgeflügel (Hühner,
Enten, Gänse, Truthühner, Perl­
hühner), in der Schale, frisch oder
haltbar gemacht

b ) 04.05 B I Eier ohne Schale und Eigelb , ge­
nießbar, frisch, getrocknet oder
auf andere Weise haltbar gemacht,
auch gezuckert

( 2 ) Im Sinne dieser Verordnung sind :

a ) „Eier in der Schale": Eier von Hausgeflügel , in der
Schale, frisch oder haltbar gemacht ; andere als
Bruteier nach Buchstabe b);

(!) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
(2 ) ABl . Nr. L 167 vom 25 . 7 . 1972, S. 5 .

Bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Erzeugnisse in die Gemeinschaft wird eine Abschöp­
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fung erhoben, die für jedes Vierteljahr im voraus
nach dem Verfahren des Artikels 17 festgelegt wird .

Artikel 4

( 1 ) Die Abschöpfung auf Eier in der Schale setzt
sich wie folgt zusammen :

a ) aus einem Teilbetrag in Höhe des Unterschieds
zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und auf
dem Weltmarkt für die Futtergetreidemenge, die
in der Gemeinschaft zur Erzeugung von einem
Kilogramm Eier in der Schale erforderlich ist.

Die Futtergetreidepreise in der Gemeinschaft wer­
den einmal jährlich für einen jeweils am 1 . August
beginnenden Zeitraum von 12 Monaten nach
Maßgabe der Schwellenpreise dieser Getreidearten
und ihrer monatlichen Zuschläge ermittelt .

Die Futtergetreidepreise auf dem Weltmarkt wer­
den vierteljährlich auf der Grundlage der Preise
dieser Getreidearten für den Zeitraum von 6
Monaten ermittelt , der dem Vierteljahr voraus­
geht, in dem der Teilbetrag errechnet wird .

Bei der Festsetzung der ab 1 . November, 1 . Fe­
bruar und 1 . Mai geltenden Abschöpfung wird
der Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem
Weltmarkt jedoch nur Rechnung getragen, wenn
gleichzeitig der Einschleusungspreis neu festge­
setzt wird ;

b ) aus einem Teilbetrag in Höhe von 7 v.H. des
Durchschnitts der während der vier Vierteljahre
vor dem 1 . Mai eines jeden Jahres geltenden Ein­
schleusungspreise.

Dieser Teilbetrag wird einmal jährlich für einen
jeweils am 1 . August beginnenden Zeitraum von
12 Monaten festgesetzt .

(2) Die Abschöpfung auf Bruteier wird nach der
gleichen Methode errechnet wie die Abschöpfung auf
Eier in der Schale . Die Futtergetreidemenge ist jedoch
die für die Erzeugung von einem Brutei in der Ge­
meinschaft erforderliche Menge ; der Einschleusungs­
preis ist der Einschleusungspreis für Bruteier .

(3 ) Der Rat, auf Vorschlag der Kommission und
mit qualifizierter Mehrheit,

— bestimmt die für die Erzeugung von einem Kilo­
gramm Eier in der Schale erforderliche Futterge­
treidemenge und die für die Erzeugung von einem
Brutei erforderliche Futtergetreidemenge sowie
den Vomhundertsatz der einzelnen in diesen Men­
gen enthaltenen Futtergetreidearten ;

— erläßt die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel .

Artikel 5

( 1 ) Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe b) genannten Erzeugnisse wird von der
Abschöpfung auf Eier in der Schale wie folgt abgelei­
tet :

— bei ganzen Erzeugnissen .nach Maßgabe der zur
Herstellung von einem Kilogramm dieser Erzeug­
nisse verwendeten Menge von Eiern in der Schale ;

— bei getrennten Erzeugnissen nach Maßgabe der
zur Herstellung von einem Kilogramm dieser Er­
zeugnisse verwendeten Menge von Eiern in der
Schale sowie des durchschnittlichen Verhältnisses
zwischen den Handelswerten der Eibestandteile .

(2) Die Koeffizienten, die die Mengen und das
Verhältnis ausdrücken, die in Absatz 1 genannt sind,
werden nach dem Verfahren des Artikels 17 festge­
setzt . Die für diese Festsetzung verwendeten Angaben
werden mindestens einmal jährlich überprüft.

Artikel 6

Wird auf dem Markt der Gemeinschaft eine erheb­
liche Preiserhöhung festgestellt und ist damit zu rech­
nen, daß diese Lage andauert und dadurch Marktstö­
rungen auftreten oder aufzutreten drohen, so können
die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden .

Der Rat erläßt) auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die An­
wendung dieses Artikels .

Artikel 7

( 1 ) Nach dem Verfahren des Artikels 17 werden
für jedes Vierteljahr im voraus Einschleusungspreise
festgesetzt.

(2 ) Der Einschleusungspreis für Eier in der Schale
setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen :

a ) einem Betrag in Höhe des Weltmarktpreises der
Futtergetreidemenge, die für die Erzeugung von *
einem Kilogramm Eier in der Schale in dritten
Ländern erforderlich ist ;

b ) einem Pauschbetrag, der die übrigen Futterkosten
sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermark­
tungskosten umfaßt.

Der Weltmarktpreis der Futtergetreidemenge wird
vierteljährlich auf der Grundlage der Preise dieser Ge­
treidearten für den Zeitraum von sechs Monaten er­
mittelt , der dem Vierteljahr vorausgeht, in dem der
Einschleusungspreis festgesetzt wird .

Bei der Festsetzung des ab 1 . November, 1 . Februar
und 1 . Mai geltenden Einschleusungspreises wird der



Nr. L 282/52 1.11.75Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem Welt­
markt jedoch nur Rechnung getragen, wenn der Preis
der genannten Menge gegenüber dem für die Berech­
nung des Einschleusungspreises für das vorherige
Vierteljahr herangezogenen Preis eine Mindestabwei­
chung aufweist . Die bei der Festsetzung des unter
Buchstabe b ) genannten Pauschbetrags verwendeten
Angaben werden mindestens einmal jährlich über­
prüft .

( 3 ) Der Einschleusungspreis für Bruteier wird nach
der gleichen Methode berechnet wie der Einschleu­
sungspreis für Eier in der Schale ; der "Weltmarktpreis
der Futtergetreidemenge ist jedoch der Preis der für
die Erzeugung von einem Brutei in dritten Ländern
erforderlichen Menge; der Pauschbetrag ist der Be­
trag, der die übrigen Futterkosten sowie die allgemei­
nen Erzeugungs- und Vermarktungskosten für ein
Brutei umfaßt.

(4) Die Einschleusungspreise für die in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe b) genannten Erzeugnisse werden
vom Einschleusungspreis für Eier in der Schale abge­
leitet, und zwar unter Berücksichtigung des Minder­
werts des Grundstoffs, der für diese Erzeugnisse ge­
mäß Artikel 5 Absatz 2 festgesetzten Koeffizienten
sowie eines nach dem Verfahren des Artikels 17 fest­
gesetzten Pauschbetrags für die allgemeinen Erzeu­
gungs- und Vermarktungskosten.

(5 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Durchführungsvor­
schriften zu diesem Artikel .

Artikel 8

( 1 ) Fällt der Angebotspreis frei Grenze für ein Er­
zeugnis unter den Einschleusungspreis , so wird die
Abschöpfung auf dieses Erzeugnis um einen Zusatz­
betrag erhöht, der gleich dem Unterschied zwischen
dem Einschleusungspreis und dem Angebotspreis frei
Grenze ist .

(2) Dieser Zusatzbetrag entfällt jedoch gegenüber
denjenigen dritten Ländern, die bereit und in der
Lage sind, die Garantie zu übernehmen, daß der tat­
sächliche Preis bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in und Herkunft aus ihrem Hoheitsgebiet in
die Gemeinschaft nicht unter dem Einschleusungs­
preis des betreffenden Erzeugnisses liegt und jede
Verkehrsverlagerung vermieden wird.

(3 ) Der Angebotspreis frei Grenze wird für sämt­
liche Einfuhren aus allen dritten Ländern ermittelt .

Erfolgen jedoch die Ausfuhren aus einem oder mehre­
ren dritten Ländern zu anormal niedrigen Preisen, die
unter den von den anderen dritten Ländern ange­
wandten Preisen liegen, so wird ein zweiter Angebots­
preis frei Grenze für Ausfuhren aus diesen anderen
Ländern ermittelt.

(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti­
kel werden nach dem Verfahren des Artikels 17 erlas­
sen.

Nach demselben Verfahren werden gegebenenfalls die
Zusatzbeträge festgesetzt.

Artikel 9

( 1 ) Um die Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 auf­
geführten Erzeugnisse in dem darin genannten Zu­
stand oder in Form der in Anhang I genannten
Waren auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser
Erzeugnisse zu ermöglichen, kann der Unterschied
zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemein­
schaft, soweit erforderlich , durch eine Erstattung bei
der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) Die Erstattung ist für die gesamte Gemein­
schaft gleich . Sie kann je nach Bestimmung oder Be­
stimmungsgebiet unterschiedlich sein.

Die festgesetzte Erstattung wird auf Antrag gewährt.

Bei der Festsetzung der Erstattung wird insbesondere
der Notwendigkeit Rechnung getragen, zwischen der
Verwendung der Grunderzeugnisse aus der Gemein­
schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbei­
tungserzeugnissen nach dritten Ländern und der Ver­
wendung der zum Veredelungsverkehr zugelassenen
Erzeugnisse dieser Länder ein Gleichgewicht herzu­
stellen.

Der Rat setzt auf Vorschlag der Kommission mit qua­
lifizierter Mehrheit die Grundregeln für die Gewäh­
rung und die vorherige Festsetzung der Erstattungen
bei der Ausfuhr sowie die Kriterien für die Festset­
zung des Erstattungsbetrags fest .
Die Erstattungen werden in regelmäßigen Zeitabstän­
den nach dem Verfahren des Artikels 17 festgesetzt .
Die Kommission kann die Erstattungsbeträge, soweit
erforderlich, zwischenzeitlich auf Antrag eines Mit­
gliedstaats oder von sich aus ändern .

(3 ) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti­
kel werden nach dem Verfahren des Artikels 17 fest­
gelegt .

Artikel 10

Der Rat kann, soweit es für das reibungslose Funk­
tionieren der gemeinsamen Marktorganisation für
Eier erforderlich ist , auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Inanspruchnahme der
Regelung des aktiven Veredelungsverkehrs für fol­
gende Erzeugnisse ganz oder teilweise ausschließen :
— für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeug­

nisse, die zur Herstellung von in Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe b ) genannten Erzeugnissen bestimmt
sind,
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— und in besonderen Fällen für die in Artikel 1 Ab­
satz 1 genannten Erzeugnisse, die zur Herstellung
von in Anhang I genannten Waren bestimmt sind .

Artikel 11

( 1 ) Für die Tarifierung der unter diese Verordnung
fallenden Erzeugnisse gelten die allgemeinen Tarifie­
rungsvorschriften und die besonderen Vorschriften
über die Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs ;
das Zolltarifschema, das sich aus der Anwendung
dieser Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsamen
Zolltarif übernommen.

(2) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder vorbehaltlich einer vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beschlossenen Ausnahme ist folgendes un­
tersagt :

— die Erhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher
"Wirkung,

— die Anwendung von mengenmäßigen Beschrän­
kungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung.

Als Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie eine men­
genmäßige Beschränkung gilt unter anderem die Be­
grenzung der Erteilung von Einfuhr- und Ausfuhr­
lizenzen auf eine bestimmte Gruppe von Empfangsbe­
rechtigten .

Artikel 12

( 1 ) Wird der Markt in der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Er­
zeugnisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren
ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen
Störungen bedroht, die die Ziele des Artikels 39 des
Vertrages gefährden könnten, so können im Handel
mit dritten Ländern geeignete Maßnahmen ange­
wandt werden, bis die tatsächliche oder die drohende
Störung behoben ist .

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qua­
lifizierter Mehrheit die Durchführungsvorschriften zu
diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen Fällen
und innerhalb welcher Grenzen die Mitgliedstaaten
Schutzmaßnahmen treffen können.

(2) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein, so be­
schließt die Kommission auf Antrag eines Mitglied­
staats oder von sich aus die erforderlichen Maßnah­
men ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt und
sind unverzüglich anzuwenden. Ist die Kommission
mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaßt worden,
so entscheidet sie hierüber 24 Stunden nach Eingang
des Antrags .

(3 ) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen der
Kommission binnen einer Frist von höchstens drei
Arbeitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung dem Rat
vorlegen . Der Rat tritt unverzüglich zusammen. Er
kann die betreffende Maßnahme der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit ändern oder aufheben.

Artikel 13

Zum freien Warenverkehr in der Gemeinschaft wer­
den diejenigen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Waren nicht zugelassen, zu deren Herstellung oder
Bearbeitung Erzeugnisse verwendet worden sind, wel­
che nicht unter Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Ab­
satz 1 des Vertrages fallen.

Artikel 14

Um den Beschränkungen des freien Warenverkehrs
Rechnung zu tragen, die sich aus der Anwendung von
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von
Tierseuchen ergeben könnten, können Sondermaß­
nahmen zur Stützung des von diesen Beschränkungen
betroffenen Marktes nach dem Verfahren des Artikels
17 getroffen werden. Diese Maßnahmen dürfen nur
in dem Umfang und für den Zeitraum erlassen wer­
den, die für die Stützung dieses Marktes unbedingt
erforderlich sind.

Artikel 15

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit. Die Einzelheiten der
Mitteilung und der Bekanntgabe dieser Angaben wer­
den nach dem Verfahren des Artikels 17 festgelegt.

Artikel 16

( 1 ) Es wird ein Verwaltungsausschuß für Geflügel­
fleisch und Eier — im folgenden Ausschuß genannt
— eingesetzt , der sich aus Vertretern der Mitglied­
staaten zusammensetzt und unter dem Vorsitz eines
Vertreters der Kommission zusammentritt .

(2) In diesem Ausschuß werden die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertra­
ges gewogen . Der Vorsitzende nimmt an der Abstim­
mung nicht teil .

Artikel 17

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver­
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats den Ausschuß.
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nannten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu tra­
gen .

Artikel 21

Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen trifft
der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifi­
zierter Mehrheit die notwendigen Maßnahmen, falls
Italien Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( x ) in Anspruch
nimmt .

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb
einer Frist, die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der zu prüfenden Fragen bestimmen
kann, Stellung. Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande .

(3 ) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort
anwendbar sind. Entsprechen jedoch diese Maßnah­
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses , so
werden sie dem Rat von der Kommission alsbald mit­
geteilt ; in diesem Fall kann die Kommission die An­
wendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis
zur Dauer von höchstens einem Monat nach dieser
Mitteilung aussetzen .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einer
Frist von einem Monat anders entscheiden .

Artikel 22

( 1 ) Die Verordnung Nr. 122/67/EWG des Rates
vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame Marktorga­
nisation für Eier ( 2 ), zuletzt geändert durch den Be­
schluß des Rates der Europäischen Gemeinschaften
vom 1 . Januar 1973 zur Anpassung der Dokumente
betreffend den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu den
Europäischen Gemeinschaften (3 ), wird aufgehoben .

(2 ) ' Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel
der genannten Verordnungen sind der Ubereinstim­
mungstabelle in Anhang II zu entnehmen.

Artikel 18

Der Ausschuß kann jede andere Frage prüfen , die
ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt .

Artikel 19

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung sind die Artikel 92 bis 94 des Vertrages
auf die Erzeugung der in Artikel 1 Absatz 1 genann­
ten Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeug­
nissen anwendbar".

Artikel 20

Bei der Durchführung dieser Verordnung ist zugleich
den in den Artikeln 39 und 110 des Vertrages ge­

Artikel 23

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(*) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. 117 vom 19 . 6 . 1967, S. 2293 /67.
( 3 ) ABl . Nr. L 2 vom 1 . 1 . 1973 , S. 1 .
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ANHANG I

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

18.06 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen

19.03 Teigwaren :

A. Ei enthaltend

19.08 Feine Backwaren , auch mit beliebigem Gehalt an Kakao

22.09 C Alkoholische Getränke :

ex V. andere

— Ei oder Eigelb enthaltend
i

35.02 A Albumine :

II . andere:

ex a) Eieralbumin :
1 . getrocknet ( in Blättern, Flocken, Kristallen, Pulver usw. )
2 . anderes

ANHANG II

Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 122/67/EWG
Artikel 13 a

Artikel 14

Artikel 22

Anhang

Diese Verordnung
Artikel 14

Artikel 19

Artikel 21

Anhang I
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2772/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über Vermarktungsnormen für Eier

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Eier ( 1 ), insbesondere auf Arti­
kel 2 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 sieht vor, daß
Vermarktungsnormen erlassen werden, die insbeson­
dere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen,
die Verpackung, die Einlagerung, die Beförderung,
die Aufmachung und die Kennzeichnung der Erzeug­
nisse des Eiersektors betreffen.

Solche Normen können dazu beitragen, daß die Qua­
lität der Eier verbessert und damit ihr Absatz erleich­
tert wird. Daher liegt es im Interesse der Erzeuger,
Händler und Verbraucher, daß Vermarktungsnormen
auf genießbare Hühnereier angewendet werden.

Die Aufstellung derartiger Normen setzt voraus, daß
genießbare Eier leicht zu unterscheiden sind von un­
genießbaren Eiern, die grundsätzlich für die Verwen­
dung in der Industrie, ausgenommen die Nahrungs­
mittelindustrie, bestimmt sind und daß ferner Hüh­
nereier nicht mit Eiern anderer Geflügelarten ge­
mischt werden dürfen.

Die Normen müssen für alle in dem Gebiet der Ge­
meinschaft vermarkteten Hühnereier gelten. Es er­
scheint jedoch notwendig, bestimmte Formen des
Verkaufs vom Erzeuger an den Verbraucher aus
ihrem Anwendungsbereich auszuschließen, soweit es
sich um kleine Mengen handelt . Es empfiehlt sich
außerdem, die vom Ort der Erzeugung an eine Pack­
stelle oder auf bestimmte Großhandelsmärkte beför­
derten Eier und die für die Nahrungsmittelindustrie
bestimmten Eier von der Klassifizierungs- und Kenn­
zeichnungspflicht zu befreien.

Das angestrebte Ziel der Qualitätsverbesserung ver­
langt ein regelmäßiges und häufiges Sammeln der
Eier . Daher ist eine Liste der Lieferanten der Betriebe
aufzustellen , die zum Sortieren nach Güte- und Ge­
wichtsklassen zugelassen sind.

Das Sortieren ist den Betrieben vorzubehalten, die
entsprechend eingerichtet sind.

Die Qualitätsvorschriften für Eier müssen für den
Verbraucher leicht verständlich sein und den Ratio­
nalisierungsbestrebungen auf allen Vermarktungsstu­
fen entsprechen . Daher ist eine begrenzte, aber ausrei­
chende Zahl von Güte- und Gewichtsklassen vorzuse­
hen .

Um sicherzustellen , daß dem Verbraucher Ware guter
Qualität angeboten wird, sind für jede Güteklasse
hohe Qualitätsanforderungen zu stellen.

Die Qualitätsmerkmale der Klasse „frische Eier" sind
daher so zu beschreiben, daß sie für Eier erster Quali­
tät gelten ; bestimmte Eier können als „extra frisch"
angesehen werden, soweit eine besondere Garantie
für Frische besteht.

Eier handelsüblicher Qualität, die auf Grund ihrer
Merkmale nicht als „frische Eier" eingeordnet wer­
den können, müssen „Eier 2. Qualität" genannt und
entsprechend sortiert werden ; grundsätzlich sind in
diese Klasse Eier einzuordnen, die eine Reinigungs-,
Umhüllungs- oder Kühlungsbehandlung erfahren
haben oder haltbar gemacht worden sind.

Es empfiehlt sich, eine dritte Klasse für Eier zu schaf­
fen, die nicht den Anforderungen der höheren Klas­
sen entsprechen, aber genießbar sind. Diese „aussor­
tierten Eier" müssen für die Aufbereitung oder die
Nahrungsmittelindustrie bestimmt sein. Bestimmte
bebrütete Eier, die auf Grund ihrer Merkmale be­
grenzt für die Herstellung pasteurisierter Eiprodukte
verwendbar sind , können in dieser Klasse zugelassen
werden .

Der Verbraucher muß die Möglichkeit haben, die
Eier verschiedener Güte- und Gewichtsklassen zu un­
terscheiden . Diesem Erfordernis kann durch Kenn­
zeichnung der Eier und der Verpackungen entspro­
chen werden.(*) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
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Die Kennzeichnung „frische Eier" kann freigestellt
werden, da die Kennzeichnungspflicht für die übrigen
Eier eine leichte Unterscheidung ermöglicht.

Es empfiehlt sich, demjenigen, der „frische Eier" ver­
marktet, die Möglichkeit einzuräumen, auf diesen
Eiern andere Angaben anzubringen , die der Werbung
dienen .

Jede andere Kennzeichnung könnte die Handelsbe­
dingungen in der Gemeinschaft verändern.

Es empfiehlt sich, gemeinsame Vorschriften über die
Verpackung zu erlassen, durch die die Aufrechterhal­
tung der Qualität der Eier gewährleistet und der
Handel sowie die Kontrolle der Einhaltung der Nor­
men erleichtert werden kann.

Um dem Verbraucher die Auswahl zu gestatten und
ihm eine Ware zu garantieren , die mit den Güte- und
Gewichtsklassen übereinstimmt, müssen die Einzel­
händler auf oder neben den angebotenen Waren die
entsprechenden Angaben machen .

Es ist im Interesse der Erzeuger und Verbraucher un­
bedingt erforderlich, daß die aus dritten Ländern ein­
geführten Eier den gemeinschaftlichen Normen ent­
sprechen .

Um die Durchführung einer Gemeinschaftsregelung
über die Einfuhr und die Ausfuhr von Eiern zu er­
möglichen, ist die Angabe des Namens des Ur­
sprungslands auf Eiern mit Herkunft aus dritten Län­
dern zu verlangen .

In einigen dritten Ländern geltende besondere Vor­
schriften können Abweichungen rechtfertigen, um
den Exporteuren in diesem Fall die Ausfuhr aus der
Gemeinschaft zu ermöglichen .

Es ist Aufgabe jedes Mitgliedstaats , die für die Kon­
trolle verantwortliche Stelle oder Stellen zu bezeich­
nen . Die Kontrollvorschriften müssen einheitlich sein .
Es empfiehlt sich daher, gemeinsame Bestimmungen
für Stichproben und Toleranzen vorzusehen .

Weiter ist es Aufgabe jedes Mitgliedstaats , eine Ahn­
dung der Nichtbeachtung der Vorschriften vorzuse­
hen .

Diese Verordnung läßt die gemeinschaftlichen Vor­
schriften unberührt, die zur Harmonisierung der ge­
sundheitspolizeilichen und lebensmittelrechtlichen
Vorschriften sowie zum Schutz der Gesundheit von
Menschen und Tieren und gegen Fälschungen und
Betrug erlassen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Sinne dieser Verordnung sind

1 . „Eier": Hühnereier in der Schale, die zum Direkt­
verzehr oder zur Verarbeitung durch die Nah­
rungsmittelindustrie geeignet sind, ausgenommen
bebrütete Eier, die Artikel 6 Absatz 2 nicht ent­
sprechen ;

2. „Industrieeier": andere als die unter 1 genannten
Hühnereier in der Schale ;

3 . „Bruteier": zur Erzeugung von Küken bestimmte
und entsprechend den Vorschriften über Bruteier
ausgewiesene Eier ;

4 . „Bebrütete Eier": Eier ab Einlegung in den Brut­
apparat ;

5 . „Vermarktung": Zum-Verkauf-vorrätig-halten,
Feilhalten, Anbieten , Verkaufen, Liefern sowie
jedes sonstige Inverkehrbringen ;

6 . „Sammelstelle": jeder, der zum Sammeln von
Eiern oder Industrieeiern bei dem Erzeuger zuge­
lassen ist , um sie

a ) an eine Packstelle,

b ) auf einen Markt, zu dem als Käufer nur Groß­
händler Zugang haben, deren Betrieb als Pack­
stelle zugelassen ist, oder

c ) an die Industrie

zu liefern ;

7. „Packstelle": Betrieb , der von der jeweils zuständi­
gen Stelle zum Sortieren der Eier nach Güte- und
Gewichtsklassen zugelassen ist ;

8 . „Partie": Gesamtheit der Eier, die von der gleichen
Packstelle stammen und deren Verpackung das
gleiche Packdatum oder die gleiche Nummer der
Verpackungswoche, die gleiche Güteklasse und,
sofern sie angegeben werden muß, die gleiche Ge­
wichtsklasse aufweist.

Artikel 2

( 1 ) Eier dürfen in Ausübung eines Berufes oder
eines Gewerbes innerhalb der Gemeinschaft nur ver­
marktet werden, wenn sie dieser Verordnung entspre­
chen .

(2 ) Jedoch brauchen nicht nach Güte- und Ge­
wichtsklassen sortiert und gekennzeichnet zu werden :
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(2) Die zuständige Stelle erteilt auf Antrag jedem
Betrieb oder jedem Erzeuger, der über die geeigneten
Räumlichkeiten und technischen Einrichtungen zum
Sortieren von Eiern nach Güte- und Gewichtsklassen
verfügt, die Erlaubnis zum Sortieren von Eiern und
eine Kennummer. Diese Erlaubnis kann zurückge­
nommen werden, wenn die erforderlichen Vorausset­
zungen nicht mehr erfüllt sind.

(3 ) Ergänzende Vorschriften über die Bedingungen
für die Zulassung der Packstellen werden nach dem
Verfahren des Artikels 17 der Verordnung (EWG)
Nr. 2771 /75 erlassen .

a ) Eier, die unmittelbar vom Ort der Erzeugung zu
einer Packstelle oder auf einen Markt befördert
werden, zu dem als Käufer nur Großhändler Zu­
gang haben, deren Betrieb als Packstelle im Sinne
des Artikels 5 zugelassen ist ;

b ) in der Gemeinschaft erzeugte Eier, die zur Verar­
beitung an Betriebe der Nahrungsmittelindustrie
geliefert werden .

( 3 ) Diese Verordnung gilt nicht für Eier, die der
Erzeuger auf der Hofstelle, auf einem örtlichen öffent­
lichen Markt oder im Verkauf an der Tür unmittelbar
an den Letztverbraucher zum Eigenbedarf abgibt, so­
fern die Eier aus eigener Erzeugung stammen, nicht
gemäß den Artikeln 16 bis 19 verpackt sind und von
den Angaben betreffend die in dieser Verordnung vor­
gesehenen Güte- und Gewichtsklassen kein Gebrauch
gemacht wird.

Artikel 3

Eier nach Artikel 1 Nr. 1 dürfen nicht mit Eiern an­
derer Geflügelarten gemischt werden .

Artikel 6

( 1 ) Die Eier werden nach folgenden Güteklassen
eingeteilt :

Klasse A oder „frisch",

Klasse B oder „2. Qualität oder haltbar gemacht",

Klasse C oder „aussortiert, für die Nahrungsmittelin­
dustrie bestimmt"

(2) Bebrütete Eier können jedoch nur in die Güte­
klasse C eingestuft werden, und zwar nur, wenn

a) sie vor der Einlagerung in den Brutapparat ge­
kennzeichnet worden sind,

b ) sie nicht befruchtet und beim Durchleuchten voll­
kommen klar sind,

c) die Höhe der Luftkammer nicht mehr als 9 mm
beträgt,

d) sie nicht länger als 6 Tage im Brutapparat waren,

e) sie nicht mit antibiotischen Stoffen behandelt
wurden,

f) sie für die Aufbereitungsstelle zur Herstellung
pasteurisierter Eiprodukte bestimmt sind.

Artikel 4

( 1 ) Unbeschadet der Artikel 2 und 9 darf der Er­
zeuger liefern :

a) Eier : nur an Sammelstellen, Packstellen , auf
Märkte im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buch­
stabe a ) oder an die Industrie ;

b ) Industrieeier : nur an Sammelstellen , Packstellen,
auf Märkte im Sinne des Artikels 2 Absatz 2
Buchstabe a ) oder an die Industrie, ausgenommen
die Nahrungsmittelindustrie.

( 2 ) Jede Packstelle und jede Sammelstelle sammelt
die Eier mindestens einmal wöchentlich beim Erzeu­
ger. Eier, die gemäß Artikel 19 zur Vermarktung un­
ter der Bezeichnung „Extra" bestimmt sind , werden
jedoch mindestens zweimal wöchentlich beim selben
Erzeuger gesammelt .

Jede Sammelstelle liefert die Eier spätestens am drit­
ten Werktag nach dem Sammeln an die Packstelle.

Artikel 7

( 1 ) Eier der Klasse A müssen mindestens folgende
Merkmale aufweisen :

Schale und
Kutikula : normal , sauber, unverletzt ;

Luftkammer : Höhe nicht über 6 mm, unbeweglich ;

Eiweiß : klar, durchsichtig, gallertartig fest, frei
von fremden Einlagerungen jeder Art ;

Artikel 5

( 1 ) Abgesehen von den in den Artikeln 9 und 13
vorgesehenen Fällen dürfen nur die Packstellen die
Eier nach Güte- und Gewichtsklassen sortieren .

Die Packstelle führt ein auf dem laufenden gehaltenes
Verzeichnis ihrer Lieferanten .
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(2) Die Eier der Klasse B werden in drei Gruppen
eingeteilt :

a ) nicht gekühlte und nicht haltbar gemachte Eier :
Eier der Klasse B, die keinerlei Haltbarmachungs­
verfahren unterworfen und nicht in Räumen oder
Einrichtungen mit einer künstlich unter + 8 °C
gehaltenen Temperatur gekühlt worden sind.

Die Eier gelten jedoch als nicht gekühlt, wenn sie
in den Räumen, in denen der Verkauf durch den
Einzelhandel stattfindet, oder in den angrenzen­
den Nebenräumen bei einer Temperatur unter
+ 8 °C aufbewahrt worden sind, sofern in diesen
Nebenräumen nicht mehr Eier gelagert werden,
als während dreier Tage für den Verkauf durch
den Einzelhandel in den genannten Verkaufsräu­
men erforderlich sind ;

b ) gekühlte Eier :

Eier der Klasse B, die in Räumen mit einer künst­
lich unter + 8 °C gehaltenen Temperatur gekühlt
worden sind;

c ) haltbar gemachte Eier :

Eier der Klasse B, die mit oder ohne Kühlung in
einem Gasgemisch, dessen Zusammensetzung von
der atmosphärischen Luft abweicht, haltbar ge­
macht oder einem sonstigen Haltbarmachungsver­
fahren unterworfen sind.

Dotter : beim Durchleuchten nur schattenhaft,
ohne deutliche Umrißlinie sichtbar,
beim Drehen des Eies nicht wesent­
lich von der zentralen Lage abwei­
chend, frei von fremden Ein- oder
Auflagerungen jeder Art ;

Keim : nicht sichtbar entwickelt ;

Geruch : frei von fremdem Geruch .

(2) Eier der Klasse A dürfen weder gewaschen
noch auf sonstige Weise gereinigt worden sein .

( 3 ) Eier der Klasse A dürfen weder haltbar ge­
macht noch in Räumen oder Einrichtungen mit einer
künstlich unter + 8 °C gehaltenen Temperatur ge­
kühlt worden sein. Die Eier gelten jedoch als nicht
gekühlt, wenn sie in den Räumen, in denen der Ver­
kauf durch den Einzelhandel stattfindet, oder in den
angrenzenden Nebenräumen bei einer Temperatur
unter + 8 °C aufbewahrt worden sind, sofern in die­
sen Nebenräumen nicht mehr Eier gelagert werden,
als während dreier Tage für den Verkauf durch den
Einzelhandel in den genannten Verkaufsräumen er­
forderlich sind .

(4) Abweichend von Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1
können nach dem Verfahren des Artikels 17 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2771 /75 Vorschriften über die
Voraussetzungen , unter denen Eier der Klasse A ge­
waschen oder auf sonstige Weise gereinigt oder um­
hüllt werden dürfen , sowie über die Kontrolle dieser
Verfahren erlassen werden. Diese Abweichung gilt
jedoch in bezug auf die Voraussetzungen für die Um­
hüllung nicht für Eier der Klasse A, die unter der Be­
zeichnung „Extra" gemäß Artikel 19 vermarktet wer­
den .

Artikel 9

Eier der Klasse C sind Eier, die nicht den Anforde­
rungen für Eier der Klassen A und B entsprechen . Sie
dürfen nur an Aufbereitungsstellen oder an die Indu­
strie abgegeben werden. Bebrütete Eier der Klasse C
dürfen nur an Aufbereitungsstellen zur Herstellung
pasteurisierter Eiprodukte abgegeben werden.

Artikel 8

( 1 ) Eier der Klasse B müssen mindestens folgende
Merkmale aufweisen :

Schale : normal , unverletzt ;

Luftkammer : Höhe nicht über 9 mm ;

Eiweiß : klar, durchsichtig, frei von fremden
Einlagerungen jeder Art ;

Dotter : — beim Durchleuchten nur schatten­
haft sichtbar ; dieses Merkmal
brauchen die mit Kalk haltbar
gemachten Eier nicht aufzuweisen ;

— frei von fremden Ein- oder Auf­
lagerungen jeder Art ;

Keim : nicht sichtbar entwickelt ;

Geruch : frei von fremdem Geruch .

Artikel 10

Die Eier der Klassen A und B werden nach folgenden
Gewichtsklassen sortiert :

— Klasse 1 : 70 g und darüber,

— Klasse 2 : unter 70 g bis 65 g,

— Klasse 3 : unter 65 b bis 60 g,

— Klasse 4 : unter 60 g bis 55 g,
— Klasse 5 : unter 55 g bis 50 g,

— Klasse 6 : unter 50 g bis 45 g,

— Klasse 7 : unter 45 g.
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(3 ) Bei Eiern der Klasse C besteht das Zeichen, das
die Güteklasse angibt, aus einem Kreis mit einem
Durchmesser von mindestens 12 mm, in dem der
lateinische Buchstabe C von mindestens 5 mm Höhe
enthalten ist .

Artikel 13

( 1 ) Eier der Klassen A und B, die nicht mehr die
Merkmale dieser Güteklassen aufweisen, werden aus­
sortiert und können entsprechend ihren neuen Merk­
malen in die Klassen B und C einsortiert werden.

Sie werden in diesen Fall mit einem Zeichen nach
Artikel 12 versehen. Eine etwaige Kennzeichnung
nach Artikel 11 bzw. Artikel 12 Absatz 1 kann beibe­
halten werden; dies gilt nicht für die Angabe der Ge­
wichtsklasse, die gegebenenfalls zu ändern ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 können jedoch Eier
der Klassen A und B, die nicht mehr die Merkmale
dieser Güteklassen aufweisen, unmittelbar an die Nah­
rungsmittelindustrie geliefert werden, sofern aus der
Etikettierung der Verpackung deutlich ihr Bestim­
mungszweck ersichtlich ist.

Artikel 1 1

( 1 ) Die Eier der Klasse A können mit einem oder
mehreren Zeichen versehen werden, die folgendes an­
geben :

a ) Güteklasse,

Gewichtsklasse,

c) Nummer der Verpackungswoche nach Artikel 17
Absatz 2,

d) Nummer der Päckstelle,

e) Name oder Firmenbezeichnung der Packstelle,
f) Firmenzeichen oder Warenzeichen.

(2) Das Zeichen der Klasse A besteht aus einem
Kreis von mindestens 12 mm Durchmesser.

Das Zeichen der Gewichtsklasse besteht aus einer
Ziffer von 2 mm bis 3 mm Höhe, die innerhalb des
genannten Kreises angebracht wird.

Die Nummer der Verpackungswoche besteht aus
einer oder zwei Ziffern von mindestens 5 mm Höhe.

Die Nummer der Packstelle besteht aus mindestens
drei Ziffern von mindestens 5 mm Höhe.

Artikel 12

( 1 ) Die Eier der Klasse B und die Eier der Klasse C
mit Ausnahme der Eier mit Sprung werden mit einem
Zeichen versehen, das die Güteklasse angibt ; sie kön­
nen mit einer Ziffer von 2 mm bis 3 mm Höhe, wel­
che die Gewichtskiasse angibt, sowie mit einer oder
mehreren der in Artikel 11 Absatz 1 vorgesehenen
Angaben versehen werden.

(2) Das Zeichen, das die Güteklasse angibt, besteht
bei Eiern der Klasse B :

a) nicht gekühlte und nicht haltbar gemachte Eier :
aus einem Kreis mit einem Durchmesser von min­
destens 12 mm, in dem der lateinische Buchstabe
B von mindestens 5 mm Höhe enthalten ist;

b ) gekühlte Eier : aus einem gleichseitigen Dreieck
von mindestens 10 mm Seitenlänge :

c) haltbar gemachte Eier : aus einem Rhombus von
16 mm Höhe und 7 mm Breite.

Wer Eier kühlt oder einem anderen Haltbarma­
chungsverfahren unterwirft, hat vor Beginn der Halt­
barmachung die Eier mit dem in Buchstabe b) bzw. c)
genannten Dreieck oder Rhombus zu versehen.

Bei mit Kalk haltbar gemachten Eiern kann das Zei­
chen jedoch nach Abschluß des Haltbarmachungsver­
fahrens angebracht werden.

Artikel 14

( 1 ) Die nach den Artikeln 11 bis 13 angebrachten
Zeichen müssen leicht lesbar sein .

(2) Die Eier müssen mit unverwischbarer kochech­
ter roter Farbe gestempelt werden. Die dabei verwen­
deten Farben müssen mit den jeweiligen Vorschriften
über färbende Stoffe, die in Lebensmitteln verwendet
werden dürfen, im Einklang stehen.

Artikel 15

Die Eier dürfen kein anderes Zeichen tragen als in
dieser Verordnung vorgesehen.

Artikel 16

Im Sinne dieser Verordnung sind Packungen mit
mehr als 30 Eiern „Großpackungen", Packungen mit
30 Eiern oder weniger „Kleinpackungen".

Artikel 17

( 1 ) Großpackungen werden, selbst wenn sie in
Kleinpackungen verpackte Eier enthalten, mit einer
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Banderole oder mit Etiketten versehen, die von den in
Artikel 26 genannten Stellen oder unter ihrer Kon­
trolle erteilt und so angebracht sind, daß sie nach
öffnen der Packung nicht mehr verwendet werden
können.

Auf der Banderole bzw. den Etiketten ist in deutlich
sichtbarer und leicht lesbarer schwarzer Schrift fol­
gendes anzugeben :
a) der Name oder die Firma und die Anschrift des
Betriebes, der die Ware sortiert oder die Sortie­
rung veranlaßt hat,

b ) die Kennummer der Packstelle,

c) die Güteklasse und die Gewichtsklasse,

d) die Zahl der verpackten Eier;
e) die Nummer der Woche, in der die Eier verpackt
worden sind ; jedoch wird bei Großpackungen, die
Kleinpackungen nach Artikel 19 oder mit dem
Verpackungsdatum versehene Kleinpackungen
enthalten , an Stelle dieser Nummer das Datum
der Verpackung angegeben,

f) bei gekühlten oder haltbar gemachten Eiern in
lateinischen Buchstaben unverschlüsselt die Küh­
lung oder die Art der Haltbarmachung.

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe e) genannte
Wochennummer bezeichnet die am Montag begin­
nende volle Woche, sie kann jedoch bereits ab Don­
nerstag 0 Uhr der vorhergehenden Woche verwen3et
werden. Sie wird jährlich fortlaufend von 1 bis 52
oder 53 geführt . Die Woche, in die der 1 . Januar fällt,
erhält die Nummer 1 .

(3 ) Auf Großpackungen mit Eiern der Klasse A ist
der Vermerk des Verpackungsdatums oder der
Wochennummer spätestens am ersten Werktag nach
dem Tag der Annahme der Eier bei der Packstelle an­
zubringen.

d) die Zahl der verpackten Eier,

e) das Datum der Verpackung oder die Nummer der
Verpackungswoche gemäß Artikel 17 Absatz 2,

f) bei gekühlten oder haltbar gemachten Eiern in
lateinischen Buchstaben unverschlüsselt die Küh­
lung oder die Art der Haltbarmachung.

(2) Die Angabe des Datums oder der Wochennum­
mer ist auf den Verpackungen, die Eier der Güte­
klasse A enthalten, spätestens an dem Werktag anzu­
bringen, der auf den Tag der Einlieferung der Eier bei
der Packstelle folgt.

Artikel 19

Das Wort „Extra" darf auf Kleinpackungen verwen­
det werden, die Eier der Klasse A enthalten, das Ver­
packungsdatum tragen und mit einer Banderole ver­
sehen sind.

Die Luftkammer dieser Eier muß eine Höhe von
weniger als 4 mm zum Zeitpunkt der Verpackung
aufweisen.

Das Wort „Extra" muß auf die Banderole aufge­
druckt werden.

Die Banderole muß spätestens am siebenten Tag nach
dem Tag der Verpackung entfernt werden.

Artikel 20

( 1 ) Eier, die im Einzelhandel feilgehalten oder an­
geboten werden, werden nach Güte- und Gewichts­
klassen getrennt ausgestellt. Die Güteklasse, die Ge­
wichtsklasse und, sofern es sich um gekühlte oder
haltbar gemachte Eier handelt, die Kühlung oder die
Art der Haltbarmachung sind für den Verbraucher
deutlich sichtbar anzugeben.

(2) Eier der gleichen Güteklasse — ausgenommen
Eier der Güteklasse A, die unter der Bezeichnung
„Extra" nach Artikel 19 vermarktet werden — kön­
nen jedoch in Kleinpackungen zu höchstens 12 Eiern,
die verschiedenen Gewichtsklassen angehören kön­
nen, feilgehalten oder angeboten werden, sofern die
Gewichtsklasse auf jedem Ei angegeben ist und auf
der Verpackung die Angabe der Gewichtsklasse nach
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c) und Artikel 18 Ab­
satz 1 Buchstabe c) durch die Angabe des Nettoge­
samtgewichts und die Bezeichnung „Eier verschiede­
ner Größe" ersetzt wird.

Artikel 21

Die Verpackungen dürfen nur mit den in dieser Ver­
ordnung vorgesehenen Angaben versehen werden.

Artikel 18

( 1 ) Auf Kleinpackungen muß, selbst wenn sie in
Großpackungen enthalten sind, in deutlich sichtbarer
und leicht lesbarer Schrift folgendes angegeben wer­
den :

a) Name, Firma und Anschrift des Betriebes , der die
Eier verpackt oder die Verpackung veranlaßt hat.
Ein Warenzeichen, das dieser Betrieb führt, kann
angegeben werden, soweit sein Inhalt keine Anga­
ben über Qualität oder Frische der Eier umfaßt,
die mit dieser Verordnung unvereinbar sind ;

b ) die Kennummer der Packstelle,

c) die Güteklasse und die Gewichtsklasse,
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(2) Um den Vorschriften einiger Einfuhrländer ge­
recht zu werden, dürfen verpackte und für die Aus­
fuhr bestimmte Eier abweichend von Absatz 1

a) in bezug auf Güte, Stempelung und Etikettierung
mit Anforderungen in Einklang gebracht werden,
die weiter gehen als diese Verordnung oder zu­
sätzlich zu ihr aufgestellt werden ;

b ) mit nach Art, Abmessung oder Farbe anderen
Kennzeichen oder Angaben auf der Verpackung
versehen werden, sofern diese Kennzeichen und
Angaben sich nicht mit denen nach dieser Verord­
nung verwechseln lassen.

(3 ) Die verpackten und für die Ausfuhr bestimm­
ten Eier können nach anderen Gewichtsklassen sor­
tiert werden als in Artikel 10 vorgesehen . In diesem
Fall wird die Gewichtsklasse auf den Verpackungen
unverschlüsselt angegeben .

Artikel 25

Unter diese Verordnung fallen nicht die vom Letzt­
verbraucher für den Eigenbedarf in kleinen Mengen
bis zu 60 Stück aus dritten Ländern eingeführten oder
aus der Gemeinschaft ausgeführten Eier .

Artikel 22

Nach dem Verfahren des Artikels 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 2771 /75 werden ergänzende Vorschrif­
ten ' erlassen für :

a) die Anforderungen hinsichtlich der Verpackung
und des Verpackungsmaterials,

b ) die Beförderungs- und Lagerungsbedingungen,

c ) ■ die Kennzeichnung und die Etikettierung der Ver­
packungen,

d ) das Durchschnittsgewicht der verpackten Eier,

e) die Banderolen und sonstigen Verschlußvorrich­
tungen .

Artikel 23

Eier mit Herkunft aus dritten Ländern dürfen zum
freien Verkehr in die Gemeinschaft nur eingeführt
werden, sofern sie

a ) den Artikeln 3 , 6 bis 12, 14, 15 , 19 , Artikel 20 Ab­
satz 2 und Artikel 21 entsprechen . Artikel 19 Ab­
satz 2 ist jedoch bei der Verzollung anwendbar ;

b ) mit einem Aufdruck- versehen sind , der in lateini­
schen Buchstaben lesbar das Ursprungsland an­
gibt ;

c ) in Verpackungen — einschließlich Kleinpackun­
gen, die in Großpackungen enthalten sind — an­
geboten werden, auf denen deutlich sichtbar und
leicht lesbar folgende Angaben stehen :

aa ) Name des Ursprungslandes in lateinischen
Buchstaben von mindestens 20 mm Höhe bei
Großpackungen und von mindestens 5 mm
Höhe bei Kleinpackungen,

bb ) Bezeichnung des Verpackungsbetriebs des
dritten Landes ,

cc) Güte- und Gewichtsklasse,

dd ) Anzahl sowie Gewicht der verpackten Eier in
Kilogramm bei Großpackungen und Anzahl
der verpackten Eier bei Kleinpackungen,

ee ) Datum der Verpackung,

ff ) auf Großpackungen Name und Anschrift des
Absenders.

Artikel 24

( 1 ) Diese Verordnung gilt auch für verpackte und
für die Ausfuhr aus der Gemeinschaft bestimmte Eier .
Umhüllte Eier, die verpackt und für die Ausfuhr be­
stimmt sind , gelten jedoch nicht als haltbar gemacht.

Artikel 26

( 1 ) Die Einhaltung dieser Verordnung wird von
den in jedem Mitgliedstaat hierfür bestimmten Stellen
überwacht. Das Verzeichnis dieser Stellen wird der
Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten späte­
stens einen Monat vor Beginn der Anwendung dieser
Verordnung übermittelt . Jede Änderung dieses Ver­
zeichnisses wird den übrigen Mitgliedstaaten und der
Kommission bekanntgegeben .

( 2 ) Die Kontrolle der in dieser Verordnung ge­
nannten Erzeugnisse erfolgt stichprobenweise auf
allen Stufen der Vermarktung sowie während der Be­
förderung. Bei Eiern , die aus dritten Ländern einge­
führt werden, erfolgt die Kontrolle stichprobenweise
auch bei der Zollabfertigung .

Artikel 27

( 1 ) Bei Nichtbeachtung dieser Verordnung können
Entscheidungen nur für die gesamte kontrollierte Par­
tie getroffen werden .

( 2) Wird bei der Kontrolle festgestellt , daß die Par­
tie dieser Verordnung nicht entspricht, so verbietet
die Stelle, die die Kontrolle durchgeführt hat, die Ver­
marktung dieser Partie oder, wenn diese aus dritten
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Ländern stammt, ihre Einfuhr, solange und soweit
nicht der Nachweis erbracht wird, daß sie mit dieser
Verordnung in Einklang gebracht worden ist .

(3 ) Die Stelle, die die Kontrolle durchgeführt hat,
vergewissert sich , ob die beanstandete Partie mit die­
ser Verordnung in Einklang gebracht worden ist oder
gebracht wird.

Artikel 28

Die Durchführungsvorschriften zu den Artikeln 26
und 27, insbesondere die Vorschriften betreffend den
Mindestumfang der zu entnehmenden Stichproben
und die bei der Kontrolle der Einhaltung dieser Ver­
ordnung zulässigen Toleranzen, werden nach dem
Verfahren des Artikels 17 der Verordnung (EWG)
Nr. 2771 /75 festgelegt . In bezug auf die Höhe der
Luftkammer nach Artikel 19 wird jedoch keine Tole­
ranz zugelassen.

Artikel 29

Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete Bestimmungen,
damit Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
geahndet Werden können.

Artikel 30

( 1 ) Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen
sich gegenseitig die zur Durchführung dieser Verord­
nung erforderlichen Angaben mit .

(2) Die Maßnahmen zur Gewährung der einheit­
lichen Anwendung dieser Verordnung werden nach
dem Verfahren des Artikels 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 2771/75 erlassen .

Artikel 31

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 1619/68 des Rates
vom 15 . Oktober 1968 über Vermarktungsnormen
für Eier ( 1 ), geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1348/72 ( 2 ), wird aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 32

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit­
gliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl . Nr. L 258 vom 21 . 10. 1968 , S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 148 vom 30. 6 . 1972, S. 5 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2773 /75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Berechnung der Abschöpfung und des Einschleusungspreises für Eier

Es ist angebracht, die Zusammensetzung einer Getrei­
demischung zu bestimmen, welche diese Mengen bil­
det.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Eier (*), insbesondere auf Arti­
kel 4 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 5 ,

In dieser Mischung werden Getreide- oder Kleiearten
verwendet, die einer der drei als Futter für Legehen­
nen hauptsächlich verwendeten Getreidearten, näm­
lich Mais , Gerste und Hafer, gleichzustellen sind . Ins­
besondere empfiehlt es sich, Futterweizen der Gerste
gleichzustellen .

Daher ist eine Getreidemischung folgender Zusam­
mensetzung als repräsentativ anzusehen :

Mais

Gerste

Hafer

60 v.H.

30 v.H.

10 v.H.

Wegen der Zusammensetzung der genannten Futter­
getreidemengen erscheint es notwendig, daß deren
Preis in der Gemeinschaft einerseits und auf dem
Weltmarkt andererseits gleich dem nach der erwähn­
ten Zusammensetzung gewogenen Mittel der Preise
der einzelnen Futtergetreidearten in der Gemeinschaft
einerseits und auf dem Weltmarkt andererseits ist.

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Abschöpfung auf Eier in der Schale besteht insbe­
sondere aus einem Teilbetrag in Höhe des Unter­
schieds zwischen den Preisen in der Gemeinschaft
und auf dem Weltmarkt für die Futtergetreidemenge,
die in der Gemeinschaft zur Erzeugung von einem
Kilogramm Eier in der Schale erforderlich ist .

Es empfiehlt sich , diese Menge nach Maßgabe eines
Veredelungskoeffizienten von 1 : 2,563 zu bestim­
men, der das Verhältnis zwischen einem Kilogramm
Eier in der Schale und dem Gewicht der zu seiner Er­
zeugung erforderlichen Futtergetreidemenge aus­
drückt. Bei der Festlegung dieses Verhältnisses ist der
Futterbedarf für die Aufzucht, Haltung und Legetätig­
keit einer Legehenne auf der Grundlage der jähr­
lichen Durchschnittslegeleistung zu berücksichtigen;
dem Verkauf ausgesonderter Hennen ist ebenfalls
Rechnung zu tragen .

Die Abschöpfung auf Bruteier ist nach derselben
Methode zu errechnen wie die Abschöpfung auf Eier
in der Schale. Dabei ist jedoch die in der Gemein­
schaft für die Erzeugung von einem Brutei erforder­
liche Futtergetreidemenge zugrunde zu legen .

Diese Menge ist nach Maßgabe eines Veredelungs­
koeffizienten von 1 : 0,245 zu bestimmen, der das
Verhältnis zwischen einem Brutei und der zu seiner
Erzeugung erforderlichen Futtergetreidemenge aus­
drückt. Bei der Festlegung dieses Verhältnisses wer­
den der vorstehend erwähnte Futterbedarf einer Lege­
henne und die speziellen Produktionsbedingungen der
Betriebe berücksichtigt, die Bruteier liefern .

Es empfiehlt sich, bei der Berechnung des Preises der
einzelnen Futtergetreidearten folgendes zugrunde zu
legen :

— das arithmetische Mittel der um ihre monatlichen
Zuschläge erhöhten Schwellenpreise, die während
des in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a ) Unterab­
satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 ge­
nannten Zeitraums gelten ;

— das arithmetische Mittel der cif-Preise, die für den
in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a ) Unterabsatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 genannten
Zeitraum ermittelt werden .

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr.
2771 /75 setzt sich der Einschleusungspreis für Eier in
der Schale aus zwei Teilbeträgen zusammen :

— dem Preis, der für die Erzeugung von einem Kilo­
gramm Eier in der Schale in dritten Ländern er­
forderlichen Futtergetreidemenge auf dem Welt­
markt,(') Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
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nung des Einschleusungspreises für das vorherge­
hende Vierteljahr herangezogenen Preis eine Mindest­
abweichung aufweist . Eine Abweichung von weniger
als 3 v.H. hat keine nennenswerte Auswirkung auf
die Futterkosten bei Eiern in der Schale. Es empfiehlt
sich, die Mindestabweichung auf 3 v.H. festzuset­
zen —

— einem Pauschbetrag für die übrigen Futterkosten
sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermark­
tungskosten .

Der Einschleusungspreis für Bruteier ist nach dersel­
ben Methode zu errechnen wie der Einschleusungs­
preis für Eier in der Schale . Als Preis der Futtergetrei­
demenge auf dem Weltmarkt gilt dabei jedoch der
Preis der für die Erzeugung von einem Brutei in Dritt­
ländern erforderlichen Futtergetreidemenge .

Es empfiehlt sich, die Futtergetreidemengen nach
Maßgabe eines Veredelungskoeffizienten von
1 : 2,770 für Eier in der Schale und von 1 : 0,245 für
Bruteier zu bestimmen. Es ist angezeigt, diesen Koef­
fizienten nach denselben Kriterien festzusetzen wie
die zur Berechnung der Abschöpfung verwendeten
Veredelungskoeffizienten . Bei Eiern in der Schale
bleibt der Verkauf von ausgesonderten Hennen
jedoch unberücksichtigt .

Auf Grund der in der Gemeinschaft und auf dem
"Weltmarkt gewonnenen Erfahrungen empfiehlt es
sich, für die Futtergetreidemengen auf dem Welt­
markt dieselbe Zusammensetzung zu wählen, die in­
nerhalb der Gemeinschaft bei der Berechnung der Ab­
schöpfung zugrunde gelegt wird .

Es ist angebracht, den Preis der Futtergetreidemenge
nach derselben Methode zu errechnen wie die Ab­
schöpfung.

Das arithmetische Mittel der cif-Preise ist um einen
Betrag von 0,475 Rechnungseinheiten je 100 Kilo­
gramm Getreide zu erhöhen, um die Kosten der Be­
förderung bis zum Verwendungsort und die Kosten
der Verarbeitung zu Futter zu berücksichtigen .

Bei der Bestimmung der Futtergetreidemenge auf dem
Weltmarkt bleiben die übrigen Futterkosten sowie die
allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten
unberücksichtigt . Die übrigen Futterkosten beziehen
sich auf eiweißhaltige Futterzusätze, Mineralsalze,
Vitamine und prophylaktische Wirkstoffe. Die allge­
meinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten umfas­
sen die Kosten für Yierarzt, Ställe, Arbeitskräfte, Ver­
sicherung, Beförderung und die Handelsspanne. Diese
Kosten können pauschal v/ie folgt veranschlagt wer­
den :

— 0,4366 Rechnungseinheiten je Kilogramm für Eier
in der Schale,

— 0,0655 Rechnungseinheiten für ein Brutei .

Bei der Festsetzung des ab 1 . November, 1 . Februar
und 1 . Mai geltenden Einschleusungspreises ist der
Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem Welt­
markt nur dann Rechnung zu tragen, wenn der Preis
der Futtergetreidemenge gegenüber dem zur Berech­

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) und Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 genannten Fut­
tergetreidemengen und ihre Zusammensetzung sind
in Anhang I Spalten 3 und 4 festgelegt.

Artikel 2

( 1 ) In der Gemeinschaft ist der Preis der Futterge­
treidemenge gleich dem nach Maßgabe der Vomhun­
dertsätze des Anhangs I Spalte 4 gewogenen Mittel
der Preise je Kilogramm der in dieser Menge enthalte­
nen Getreidearten in der Gemeinschaft. Das Mittel
wird mit der in Anhang I Spalte 3 auf derselben
Höhe aufgeführten Zahl multipliziert .

(2 ) In der Gemeinschaft ist der Preis der einzelnen
Futtergetreidearten gleich dem arithmetischen Mittel
der um ihre monatlichen Zuschläge erhöhten Schwel­
lenpreise der betreffenden Getreideart, die während
eines am 1 . August beginnenden Zeitraums von zwölf
Monaten gelten .

Artikel 3

( 1 ) Auf dem Weltmarkt ist der Preis der Futterge­
treidemenge gleich dem nach Maßgabe der Vomhun­
dertsätze des Anhangs I Spalte 4 gewogenen Mittel
der Preise je Kilogramm der in dieser Menge enthalte­
nen Getreidearten auf dem Weltmarkt. Das Mittel
wird mit der in Anhang l Spalte 3 auf derselben
Höhe aufgeführten Zahl multipliziert.

(2) Auf dem Weltmarkt ist der Preis der einzelnen
Futtergetreidearten gleich dem arithmetischen Mittel
der cif-Preise der betreffenden Getreideart, die für
den in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterabsatz 3
der Verordnung (EWG) Nr . 2771 /75 vorgesehenen
Zeitraum von sechs Monaten ermittelt werden.

Artikel 4

( 1 ) Der Preis der in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe
a ) und Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr . 2771 /75
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Artikel 6

Die in Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2771/75 genannte Mindestabwei­
chung wird auf 3 v.H. festgesetzt.

genannten Futtergetreidemengen ist gleich dem Preis
der in Anhang II Spalte 3 festgesetzten Futtergetreide­
mengen, deren Zusammensetzung in Anhang II Spalte
4 aufgeführt ist.

(2) Der Preis dieser Futtergetreidemengen ist gleich
dem nach Maßgabe der Vomhundertsätze des An­
hangs II Spalte 4 gewogenen Mittel der Preise je Kilo­
gramm der in dieser Menge enthaltenen Getreidear­
ten. Das Mittel wird mit der in Anhang II Spalte 3
auf derselben Höhe aufgeführten Zahl multipliziert.

(3 ) Der Preis der einzelnen Getreidearten ist gleich
dem arithmetischen Mittel der cif-Preise der betref­
fenden Getreideart zuzüglich eines Betrages von 0,475
Rechnungseinheiten je 100 Kilogramm Getreide. Die
cif-Preise werden für den in Artikel 7 Absatz 2 Unter­
absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 vorge­
sehenen Zeitraum von sechs Monaten ermittelt .

Artikel 5

Die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) und Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 genannten
Pauschbeträge sind in Anhang II Spalte 5 festgelegt.

Artikel 7

( 1 ) Die Verordnung Nr. 145/67/EWG des Rates
vom 21 . Juni 1967 zur Festsetzung der Vorschriften
für die Berechnung der Abschöpfung und des Ein­
schleusungspreises für Eier ( 1 ), geändert durch die Ver­
ordnung (EWG) Nr. 1716/74 (2 ), wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

H ABl. Nr. 125 vom 26. 6. 1967, S. 2467/67.
(2 ) ABl . Nr. L 181 vom 4. 7 . 1974, S. 1 .
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ANHANG I

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Menge in kg Zusammensetzung

1 2 3 4

04.05 A. Eier in der Schale, frisch oder haltbar
gemacht:
I. Eier von Hausgeflügel :

I a) Bruteier 0,245 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

b) andere (Eier in der Schale, an­
dere als Bruteier)

2,563 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

ANHANG II

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Menge in kg Zusammensetzung Pauschbetrag
in RE

1 2 3 4 5

04.05 A. Eier in der Schale, frisch
oder haltbar gemacht : \
I. Eier von Hausgeflü­
gel : \
a) Bruteier 0,245 Mais 60 v.H.

Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,0655

b) andere (Eier in
der Schale, andere
als Bruteier)

2,770 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,4366
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2774/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Eiern
und über die Kriterien für die Festsetzung des Erstattungsbetrags

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Eier ( 1 ), insbesondere auf Arti­
kel 9 Absatz 2 Unterabsatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der Erzeugnisse, die
der gemeinsamen Marktorganisation für Eier unter­
liegen, sind nach bestimmten Kriterien festzusetzen,
die es ermöglichen, den Unterschied zwischen den
Preisen dieser Erzeugnisse in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt zu decken ; hierzu ist es in bezug
auf diese Erzeugnisse erforderlich, daß die Versor­
gungslage und die Preise in der Gemeinschaft und die
Preissituation auf dem Weltmarkt beachtet werden.

Es ist erforderlich, außerdem dem Unterschied zwi­
schen den in der Gemeinschaft und den auf dem
Weltmarkt geltenden Preisen für die Futtergetreide­
menge Rechnung zu tragen, die für die Erzeugung
von einem Kilogramm Eiern in der Schale sowie für
die Erzeugung von einem Brutei erforderlich ist. Für
die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verord­
nung (EWG) Nr. 2771 /75 genannten Erzeugnisse ist es
angebracht, die Koeffizienten zu berücksichtigen, die
in Artikel 5 Absatz 2 der genannten Verordnung auf­
geführt sind.

Die Beobachtung der Preisentwicklung macht es erfor­
derlich, die Preise nach allgemeinen Grundsätzen zu
ermitteln . In bezug auf die Weltmarktpreise sind zu
diesem Zweck die Preise auf den Märkten der dritten
Länder und in den Bestimmungsländern sowie die in
den dritten Ländern festgestellten Erzeugerpreise und
die Preise frei Grenze der Gemeinschaft zu berück­
sichtigen . In bezug auf die Preise in der Gemeinschaft
ist es angebracht, sich in Ermangelung repräsentativer
Märkte für die Erzeugnisse des Eiersektors auf die tat­
sächlichen Preise auf den verschiedenen Vermark­
tungsstufen und bei der Ausfuhr zu stützen.

Es ist erforderlich, in Anbetracht der Entfernung der
Märkte der Gemeinschaft von denen der Bestim­
mungsländer sowie in Anbetracht der besonderen
Einfuhrbedingungen einiger Bestimmungsländer eine
Differenzierung des Erstattungsbetrags nach Bestim­
mung oder Bestimmungsgebieten vorzusehen.

Um den Exporteuren der Gemeinschaft eine gewisse
Stabilität des Erstattungsbetrags zu gewährleisten und
ihnen eine Gewißheit hinsichtlich der Liste der Er­
zeugnisse, für welche Erstattungen gewährt werden,
zu geben, ist es angebracht vorzusehen, daß diese
Liste und die Beträge für einen verhältnismäßig lan­
gen Zeitraum gelten können ; es empfiehlt sich ferner,
Vorschriften für die Vorausfestsetzung der Ausfuhr­
erstattung vorzunehmen.

Eine Vorausfestsetzung der Erstattungen ist nur in
bestimmten Fällen erforderlich ; daher sollte über den
Gebrauch dieser Möglichkeit nach dem Verfahren des
Artikels 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 ent­
schieden werden.

Bei der Vorausfestsetzung der Erstattungen sind
Maßnahmen erforderlich, die in jedem Fall die Ab­
wicklung der Ausfuhren in Übereinstimmung mit
dem eingereichten Antrag sicherstellen ; zu diesem
Zweck sollte der Antragsteller eine Bescheinigung er­
halten, in der die Abwicklung der Ausfuhren inner­
halb eines bestimmten Zeitraums vorgesehen ist.

Um Mißbräuche zu vermeiden, ist die Erteilung dieser
Bescheinigung von der Hinterlegung einer Kaution
abhängig zu machen, die verfällt, wenn die Ausfuhr
nicht während der Gültigkeitsdauer der Bescheini­
gung erfolgt.

Die Erfahrung in den Sektoren mit einer gemeinsa­
men Marktorganisation, in denen die Vorausfestset­
zung der Erstattungen möglich ist, zeigt, daß unter
bestimmten Umständen, insbesondere bei ungewöhn­
lich starker Inanspruchnahme dieser Regelung durch
die Interessenten, Schwierigkeiten auf dem betreffen­
den Markt zu befürchten sind .

In einer solchen Lage müssen zur Abhilfe entspre­
chende Maßnahmen schnell ergriffen werden können ;
deshalb ist für die Kommission die Möglichkeit zu
schaffen, solche Maßnahmen nach Stellungnahme des
Verwaltungsausschusses oder in dringenden Fällen
ohne dessen vorheriges Zusammentreten zu ergreifen.(M Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts.
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Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzel­
nen Händlern der Gemeinschaft zu verhindern, ist es
erforderlich, daß die Verwaltungsbedingungen, denen
sie unterliegen, in der ganzen Gemeinschaft gleich
sind. Die Gewährung eines Erstattungsbetrags für aus
Drittländern eingeführte und nach Drittländern wie­
der ausgeführte Erzeugnisse des betreffenden Sektors
scheint nicht begründet ; die unter bestimmten Vor­
aussetzungen erfolgende Erstattung der bei der Ein­
fuhr erhobenen Abschöpfung reicht aus , um diese Er­
zeugnisse wieder auf den Weltmarkt zu bringen —

a) der tatsächlichen Preise auf den verschiedenen
Vermarktungsstufen in der Gemeinschaft,

b ) der tatsächlichen Ausfuhrpreise.

(2) Der Preis auf dem Weltmarkt wird ermittelt
unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der drit­
ten Länder,

b ) der günstigsten Einfuhrpreise in den Drittländern
(Bestimmungsländern) bei der Einfuhr aus dritten
Ländern,

c) der in den ausführenden dritten Ländern festge­
stellten Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Be­
rücksichtigung der Subventionen, die von diesen
Ländern gewährt werden,

d ) der Angebotspreis frei Grenze der Gemeinschaft.

Artikel 4

Für die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2771 /75 genannten Erzeugnisse kann für die Ge­
meinschaft die Erstattung je nach der Bestimmung
oder dem Bestimmungsgebiet dieser Erzeugnisse in
unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die
Weltmarktlage oder die besonderen Erfordernisse be­
stimmter Märkte dies notwendig machen.

Artikel 5

( 1 ) Die Liste der Erzeugnisse, für welche eine Er­
stattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der Be­
trag dieser Erstattung werden mindestens alle drei
Monate neu festgesetzt.

(2 ) Bei der Erstattung handelt es sich um die am
Tag der Ausfuhr gültige Erstattung.

(3 ) Es kann jedoch beschlossen werden, daß die
Erstattung auf Antrag im voraus festgesetzt wird.
In diesem Fall wird die Erstattung, die am Tag der
Beantragung der Vorausfestsetzungsbescheinigung
nach Artikel 6 gilt, auf Grund eines Antrags des Be­
treffenden, der gleichzeitig mit dem Antrag auf die
Bescheinigung zu stellen ist, auf eine während der
Geltungsdauer dieser Bescheinigung zu tätigende Aus­
fuhr angewandt.

(4) Wenn bei der Prüfung der Marktlage Schwie­
rigkeiten infolge der Anwendung der Bestimmungen
über die Vorausfestsetzung der Erstattung festgestellt
werden oder wenn derartige Schwierigkeiten einzutre­
ten drohen, kann nach dem Verfahren des Artikels 17
der Verordnung (EWG) Nr . 2771 /75 beschlossen wer­
den, die Anwendung der betreffenden Bestimmungen
für den unbedingt erforderlichen Zeitraum auszuset­
zen.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Verordnung regelt die Festsetzung und die Ge­
währung der Erstattungen bei der Ausfuhr für die in
Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2771 /75 genannten Erzeugnisse .

Artikel 2

Die Erstattungen werden unter Berücksichtigung fol­
gender Faktoren festgesetzt :

a ) Lage und voraussichtliche Entwicklung
— der Preise für die Erzeugnisse des Eiersektors
und der verfügbaren Mengen auf dem Markt
der Gemeinschaft,

— der Preise für die Erzeugnisse des Eiersektors
auf dem Weltmarkt ;

b ) Erfordernis , Störungen zu verhindern , welche auf
dem Markt der Gemeinschaft für längere Zeit ein
Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nach­
frage nach sich ziehen könnten ;

c) wirtschaftliche Beurteilung der beabsichtigten
Ausfuhren.

Bei der Berechnung der Erstattung ist im übrigen bei
den Erzeugnissen des Artikels 1 Absatz 1 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2771 /75 der Unterschied zwischen
den in der Gemeinschaft und den auf dem Weltmarkt
geltenden Preisen der gemäß Artikel 4 Absatz 1 der
genannten Verordnung bestimmten Futtergetreide­
menge zu berücksichtigen ; bei abgeleiteten Erzeugnis­
sen sind ferner die Koeffizienten zu berücksichtigen,
die in Artikel 5 Absatz 2 der genannten Verordnung
aufgeführt sind.

Artikel 3

( 1 ) Der Preis auf dem Markt der Gemeinschaft
wird ermittelt unter Berücksichtigung
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In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Kommis­
sion nach Prüfung der Lage an Hand aller ihr zur
Verfügung stehenden Angaben beschließen, die Vor­
ausfestsetzung für die Dauer von höchstens drei
Arbeitstagen auszusetzen.
Anträge auf Lizenzen, verbunden mit Anträgen auf
Vorausfestsetzungen, werden während der Dauer der
Aussetzung nicht angenommen.

Artikel 6

( 1 ) Die Gewährung der Erstattung zu den in Arti­
kel 5 Absatz 3 vorgesehenen Bedingungen hängt von
der Vorlage einer Vorausfestsetzungsbescheinigung
ab, die die Mitgliedstaaten jedem Antragsteller unge­
achtet seines Niederlassungsorts in der Gemeinschaft
ausstellen .

Die Bescheinigung gilt in der ganzen Gemeinschaft.

(2) Voraussetzung für die Ausstellung der Voraus­
festsetzungsbescheinigung ist die Hinterlegung einer
Kaution als Garantie für die Einhaltung der Ver­
pflichtung, die betreffenden Ausfuhren während der
Gültigkeitsdauer der Bescheinigung zu tätigen; diese
Kaution verfällt ganz oder teilweise, wenn diese Aus­
fuhren nicht oder nur teilweise innerhalb dieser Frist
durchgeführt werden.

Artikel 7

( 1 ) Die Erstattung wird gezahlt, wenn nachgewie­
sen wird,
— daß die Erzeugnisse aus der Gemeinschaft aus­
geführt worden sind und

— daß es sich um Erzeugnisse mit Ursprung in der
Gemeinschaft handelt, mit 'Ausnahme der Fälle, in
denen Artikel 8 Anwendung findet.

(2) Bei Anwendung von Artikel 4 wird die Erstat­
tung nach Maßgabe des Absatzes 1 gezahlt, sofern
nachgewiesen wird, daß das Erzeugnis die Bestim­
mung oder das Bestimmungsgebiet erreicht hat, für
die die Erstattung festgesetzt worden ist.
Abweichungen von dieser Vorschrift können jedoch
nach dem Verfahren des Absatzes 3 vorgesehen wer­
den, sofern Bedingungen festgelegt werden, die
gleichwertige Garantien bieten können.

(3 ) Ergänzende Vorschriften können nach dem
Verfahren des Artikels 17 der Verordnung (EWG)
Nr. 2771 /75 erlassen werden.

Artikel 8

Keine Erstattung wird gewährt bei der Ausfuhr von in
Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2771 /75 genannten Erzeugnissen, die aus Drittländern
eingeführt und nach Drittländern wieder ausgeführt
werden, wenn nicht der Ausführer nachweist,

— daß das auszuführende Erzeugnis mit dem vorher
eingeführten Erzeugnis identisch ist und

— daß die Abschöpfung auf dieses Erzeugnis bei der
Einfuhr erhoben worden ist.

In diesem Fall ist , die Erstattung für jedes Erzeugnis
gleich der bei der Einfuhr erhobenen Abschöpfung,
wenn diese niedriger ist als die am Ausfuhrtag anzu­
wendende Erstattung ; wenn die Abschöpfung bei der
Einfuhr höher ist als die am Ausfuhrtag anzuwen­
dende Erstattung, ist die Erstattung gleich dieser letz­
teren.

Artikel 9

( 1 ) Die Verordnung Nr. 175/67/EWG des Rates
vom 27. Juni 1967 über die Grundregeln für die Ge­
währung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Eiern
und über die Kriterien für die Festsetzung des Erstat­
tungsbetrags ( 1 ), zuletzt geändert durch die Verord­
nung (EWG) Nr. 2683/72 (2 ), wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.
Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel
der genannten Verordnungen sind der Übereinstim­
mungstabelle im Anhang zu entnehmen.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl. Nr. 130 vom 28 . 6. 1967, S. 2610/67.
H ABl . Nr. L 289 vom 27. 12. 1972, S. 33 .
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ANHANG

Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 175/67/EWG
Artikel 5 a

Artikel 6

Artikel 7

Diese Verordnung
Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2775/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die Voraussetzungen für die Anwendung der Schutzmaßnahmen auf dem Sektor
Eier

getroffen werden können; diese Maßnahmen müssen
so beschaffen sein, daß die ernstlichen Marktstörun­
gen bzw. die Gefahr solcher Störungen beseitigt wer­
den ; sie müssen der Lage angemessen sein, um zu
verhindern, daß sie andere als die gewünschten Wir­
kungen haben.

Wird bei der Beurteilung der Lage an Hand der vor­
stehend erwähnten Anhaltspunkte festgestellt, daß
auf dem Markt eines Mitgliedstaats die Vorausset­
zungen des Artikels 12 der Verordnung (EWG) Nr.
2771/75 erfüllt sind, so müssen die Maßnahmen, die
dieser Staat in Anwendung dieses Artikels ergreift,
begrenzt werden ; die Maßnahmen, die in diesem Fall
getroffen werden können, müssen so beschaffen sein,
daß sie eine weitere Verschlechterung der Marktlage
verhindern; es muß sich jedoch um vorsorgliche
Maßnahmen handeln ; der vorsorgliche Charakter der
einzelstaatlichen Maßnahmen rechtfertigt ihre An­
wendung nur bis zum Inkrafttreten eines Gemein­
schaftsbeschlusses .

Es obliegt der Kommission, über die im Anschluß an
einen Antrag eines Mitgliedstaats zu treffenden ge­
meinschaftlichen Schutzmaßnahmen binnen einer
Frist von 24 Stunden nach Eingang dieses Antrags zu
entscheiden ; damit die Kommission die Marktlage
bestmöglich beurteilen kann, ist vorzusehen, daß sie
so früh wie möglich von der Tatsache unterrichtet
wird, daß ein Mitgliedstaat vorsorgliche Maßnahmen
anwendet ; es ist daher angebracht, daß sie der Kom­
mission sofort nach der Beschlußfassung zu notifizie­
ren sind und daß diese Notifikation als Antrag im
Sinne des Artikels 12 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2771/75 gilt —

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Eier ( 1 ), insbesondere auf Arti­
kel 12 Absatz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 sieht in Artikel 12
Absatz 1 die Möglichkeit vor, geeignete Maßnahmen
zu treffen, wenn der Markt in der Gemeinschaft für
eines oder mehrere der unter Artikel 1 fallenden Er­
zeugnisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren
ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen
Störungen bedroht ist, die die Ziele des Artikels 39
des Vertrages gefährden könnten, diese Maßnahmen
beziehen sich auf den Handel mit dritten Ländern ; sie
werden aufgehoben, sobald die tatsächliche Störung
oder die Gefahr einer Störung nicht mehr besteht.

Es obliegt dem Rat, die Durchführungsbestimmungen
zu dem vorgenannten Artikel 12 Absatz 1 zu erlassen
sowie festzulegen, in welchen Fällen und innerhalb
welcher Grenzen die Mitgliedstaaten vorsorglich
Maßnahmen treffen können.

Es empfiehlt sich infolgedessen, die wichtigsten An­
haltspunkte festzulegen, an Hand welcher beurteilt
werden kann, ob der Markt in der Gemeinschaft
ernstlich gestört oder von einer ernstlichen Störung
bedroht ist.

Da die Anwendung von Schutzmaßnahmen davon
abhängt, welcher Einfluß auf den Markt der Gemein­
schaft vom Handel mit dritten Ländern ausgeht, müs­
sen bei der Beurteilung der Lage auf diesem Markt
neben den Besonderheiten des Marktes selbst die
Faktoren der Entwicklung des Handels berücksichtigt
werden.

Es ist angezeigt, die Maßnahmen festzulegen, die ge­
mäß Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Um zu beurteilen, ob in der Gemeinschaft der Markt
für eines oder mehrere der unter Artikel 1 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 fallenden Erzeug­
nisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren ernst­
lichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen Stö­
rungen bedroht ist, die die Ziele des Artikels 39 des
Vertrages gefährden können, werden insbesondere
berücksichtigt :( x ) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts.
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Anhaltspunkte zu der Ansicht gelangt, daß die Lage
im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr . 2771 /75 auf einem Hoheitsgebiet besteht .

Die vorsorglichen Maßnahmen bestehen

a ) in der Aussetzung der Einfuhren oder Ausfuhren,
b ) in der Auflage, die Ausfuhrabgaben zu hinterlegen
oder eine Sicherheit in gleicher Höhe zu stellen .

Die unter Buchstabe b ) genannte Maßnahme zieht die
Erhebung von Abgaben nur nach sich, wenn dies ge­
mäß Artikel 12 Absatz 2 oder 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2771 /75 so beschlossen wird .

Artikel 2 Absatz 2 ist anwendbar.

(2) Die vorsorglichen Maßnahmen werden der
Kommission sofort nach der Beschlußfassung mit
Fernschreiben notifiziert. Diese Notifikation gilt als
Antrag im Sinne des Artikels 12 Absatz 2 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2771 /75 . Diese Maßnahmen gelten
nur bis zum Inkrafttreten des Beschlusses , den die
Kommission auf dieser Grundlage faßt.

a ) der Umfang der getätigten bzw. voraussichtlichen
Einfuhren oder Ausfuhren ;

b ) die verfügbaren Mengen auf dem Markt der Ge­
meinschaft ;

c ) die auf dem Markt der Gemeinschaft festgestell­
ten Preise oder deren voraussichtliche Entwick­
lung, insbesondere eine Tendenz zu einem über­
mäßigen Preisrückgang oder zu einer überhöhten
Preissteigerung ;

d) und zwar, wenn die zu Beginn genannte Lage auf
Grund von Einfuhren eintritt , die Angebotspreise
frei Grenze der Gemeinschaft .

Artikel 2

( 1 ) Die Maßnahmen, die gemäß Artikel 12 Absätze
2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr . 2771 /75 getroffen
werden können, wenn die in Absatz 1 dieses Artikels
genannte Lage eintritt, sind die Aussetzung der Ein­
fuhren oder Ausfuhren oder die Erhebung von Aus­
fuhrabgaben.

(2) Diese Maßnahmen dürfen nur in dem Umfang
und für die Zeit getroffen werden, die unbedingt not­
wendig sind. Sie tragen der besonderen Lage der Er­
zeugnisse Rechnung, die sich auf dem Weg nach der
Gemeinschaft befinden. Sie dürfen sich nur auf Er­
zeugnisse erstrecken, deren Herkunfts - oder Bestim­
mungsland ein drittes Land ist . Sie können auf Ein­
fuhren mit Herkunft aus oder Ursprung in bestimm­
ten Ländern , Ausfuhren nach bestimmten Ländern ,
bestimmte Sorten, Qualitäten oder Angebotsformen
beschränkt werden . Sie können auf Einfuhren nach
oder auf Ausfuhren aus bestimmten Gebieten der Ge­
meinschaft beschränkt werden .

Artikel 3

( 1 ) Ein Mitgliedstaat kann vorsorglich eine oder
mehrere Maßnahmen treffen , wenn er bei der Beur­
teilung der Lage an Hand der in Artikel 1 genannten

Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 2594/69 des Rates
vom 18 . Dezember 1969 zur Festlegung der Voraus­
setzungen für die Anwendung der Schutzmaßnahmen
auf dem Sektor Eier (*) wird aufgehoben .

( 2 ) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(M ABl . Nr. L 324 vom 27. 12 . 1969 , S. 8 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2776/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für die Beitrittsausgleichsbeträge für Eier

Grundregeln für die Ausgleichsbeträge für Ge­
treide (3 ) festgesetzt worden .

Darüber hinaus ist der wirtschaftlichen Lage bei der
Eiererzeugung in den neuen Mitgliedstaaten Rech­
nung zu tragen .

Für die anderen Erzeugnisse, die unter die Verord­
nung (EWG) Nr. 2771/75 des Rates vom 29. Oktober
1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier ( 4 ) fallen, ist der Ausgleichsbetrag mit Hilfe der
zur Berechnung der Abschöpfung angewandten Koef­
fizienten von dem Ausgleichsbetrag für Eier in der
Schale abzuleiten .

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den am 22 . Januar 1972 unterzeichneten
Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Euro­
päischen Atomgemeinschaft (*), insbesondere auf
Artikel 47 Absatz 5 und Artikel 62 Absatz 1 der die­
sem Vertrag beigefügten Akte ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 55 der Beitrittsakte sind die Preis­
unterschiede für landwirtschaftliche Erzeugnisse zwi­
schen der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zu­
sammensetzung und den neuen Mitgliedstaaten
dadurch auszugleichen, daß im Handel zwischen
ihnen sowie zwischen den neuen Mitgliedstaaten und
dritten Ländern Ausgleichsbeträge erhoben oder ge­
währt werden . Für den Sektor Eier sind diese Aus­
gleichsbeträge nach Artikel 77 der Akte zu berechnen .

Der Ausgleichsbetrag je Kilogramm Eier in der Schale
muß von den Ausgleichsbeträgen ausgehend berech­
net werden, die auf die Futtergetreidemenge ange­
wandt werden, welche in der Gemeinschaft zur Erzeu­
gung von einem Kilogramm Eier in der Schale erfor­
derlich ist . Diese Futtergetreidemenge ist in Anhang I
der Verordnung (EWG) Nr. 2773 /75 des Rates vom
29 . Oktober 1975 zur Festsetzung der Vorschriften für
die Berechnung der Abschöpfung und des Einschleu­
sungspreises für Eier ( 2 ) festgesetzt worden .

Der Ausgleichsbetrag je Brutei ist nach denselben Kri­
terien zu berechnen .

Die auf Futtergetreide anwendbaren Ausgleichsbe­
träge sind nach der Verordnung (EWG) Nr . 2757/75
des Rates vom 29 . Oktober 1975 zur Festlegung der

Für Eieralbumin und Milchalbumin ist der Aus­
gleichsbetrag nach Artikel 47 Absatz 1 der Beitritts­
akte, ausgehend von dem Ausgleichsbetrag für Eier
in der Schale nach Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 2783 /75 des Rates vom 29 . Oktober 1975 zur Fest­
legung der gemeinsamen Handelsregelung für Eieral­
bumin und Milchalbumin ( 5 ), zu berechnen .

Nach Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75
kann die Erhebung oder Gewährung der Ausgleichs­
beträge für Getreide beschränkt werden, um der in
Artikel 56 der Beitrittsakte genannten Lage zu begeg­
nen . Dieser Beschränkung ist bei den Erzeugnissen
des Eiersektors als Getreidefolgeerzeugnissen Rech­
nung zu tragen, um ein reibungsloses Funktionieren
der gemeinsamen Marktorganisation zu gewährlei­
sten .

Da die Ausgleichsbeträge im innergemeinschaftlichen
Warenverkehr dazu dienen, einen Austausch der Er­
zeugnisse zwischen zwei Mitgliedstaaten mit unter­
schiedlichem Preisniveau unter befriedigenden Bedin­
gungen zu ermöglichen, ist bei der Einfuhr in einen
Mitgliedstaat mit höherem Futtergetreide-Preisniveau
ein Ausgleichsbetrag zu erheben und umgekehrt bei
der Ausfuhr nach einem Mitgliedstaat mit niedrige­
rem Futtergetreide-Preisniveau ein Ausgleichsbetrag
zu gewähren .

( 3 ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 104 .
( 4 ) ABl . Nr. L 73 vom 27 . 3 . 1972, S. 5 .
(-) Siehe Seite 64 dieses Amtsblatts .

( 4 ) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
( 5 ) Siehe Seite 104 dieses Amtsblatts .
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Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a ) der Beitrittsakte,
wonach die Ausgleichsbeträge vom einführenden
Mitgliedstaat erhoben oder vom ausführenden Mit­
gliedstaat gewährt werden, bedeutet demnach, daß
die Aufgabe der Erhebung oder Gewährung dieser
Beträge dem Mitgliedstaat obliegt, dessen Futterge­
treide-Preisniveau das höhere ist .

Die Modalitäten der Erhebung und Gewährung der
Ausgleichsbeträge sind so festzulegen, daß Verkehrs­
verlagerungen verhindert werden —

Artikel 4

Wird an einem oder mehreren Tagen innerhalb der
ersten 75 Tage des dem 1 . August, 1 . November,
1 . Februar oder 1 . Mai vorangehenden Vierteljahres
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75 ange­
wandt, so wird der im folgenden Vierteljahr als Aus­
gleichsbetrag für die in den Artikeln 1 und 2 genann­
ten Erzeugnisse anwendbare Betrag vierteljährlich
nach Maßgabe des Durchschnitts der Beträge festge­
setzt, die in den ersten 75 Tagen des vorhergehenden
Vierteljahres für das Getreide galten , das in der in
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2773 /75 ge­
nannten Futtergetreidemenge enthalten ist.

Weicht der Betrag jedoch um weniger als 5 . v.H. von
dem für das vorhergehende Vierteljahr festgesetzten
Betrag ab, so wird er unverändert beibehalten .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und dritten
Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge wer­
den , ausgehend von den im Anhang für Eier in der
Schale festgesetzten Beträgen , nach Maßgabe der
Änderung derjenigen Beitrittsausgleichsbeträge be­
rechnet, die auf die Futtergetreidemenge angewandt
werden, die in der Gemeinschaft zur Erzeugung eines
Kilogramms Eier in der Schale oder eines Bruteis er­
forderlich ist .

Artikel 5

Die im Handel zwischen zwei neuen Mitgliedstaaten
anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge sind gleich
dem Unterschied zwischen Beitrittsausgleichsbeträ­
gen, die im Handel zwischen jedem dieser neuen Mit­
gliedstaaten und der Gemeinschaft in ihrer ursprüng­
lichen Zusammensetzung gelten.

Artikel 6

Im Handel der neuen Mitgliedstaaten untereinander
und mit der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen
Zusammensetzung werden die Beitrittsausgleichsbe­
träge von demjenigen der beiden betroffenen Mit­
gliedstaaten erhoben oder gewährt, dessen Preisni­
veau für die in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr.
2773 /75 genannte Futtergetreidemenge das höhere ist .

Artikel 2

Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und dritten
Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge für
die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verord­
nung (EWG) Nr. 2771 /75 genannten Erzeugnisse wer­
den mit Hilfe der Koeffizienten , die das in Artikel 5
Absatz 2 derselben Verordnung genannte Verhältnis
ausdrücken , von dem auf Eier in der Schale, außer
Bruteiern , anzuwendenden Beitrittsausgleichsbetrag
abgeleitet .

Artikel 7

( 1 ) Im Handel zwischen den Mitgliedstaaten und
dritten Ländern werden die Beitrittsausgleichsbeträge
von den Abschöpfungen und Erstattungen abgezogen .

(2 ) Wurde für ein Erzeugnis ein Beitrittsausgleichs­
betrag festgesetzt und ist die Erstattung niedriger als
der Ausgleichsbetrag oder gar nicht festgesetzt , so
kann vorgesehen werden, daß bei der Ausfuhr des be­
treffenden Erzeugnisses nach dritten Ländern in dem
betreffenden neuen Mitgliedstaat ein Betrag erhoben
wird, der höchstens gleich dem Unterschied zwischen
dem Beitrittsausgleichsbetrag und der Erstattung ist
oder — je nach Fall — höchstens gleich dem Bei­
trittsausgleichsbetrag ist.

Artikel 3

Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und dritten
Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge für
die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2783/75
genannten Erzeugnisse werden mit Hilfe der in Arti­
kel 2 Absatz 1 derselben Verordnung genannten
Koeffizienten von dem Beitrittsausgleichsbetrag für
Eier in der Schale, außer Bruteiern , abgeleitet .
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Artikel 8

Angewandt wird der am Tage der Einfuhr oder Aus­
fuhr geltende Beitrittsausgleichsbetrag.

Artikel 9

( 1 ) Die Modalitäten der Gewährung, Erhebung
und Einziehung der Beitrittsausgleichsbeträge werden
nach dem Verfahren des Artikels 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 2771/75 so festgelegt, daß insbesondere
Verkehrsverlagerungen verhindert werden.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu dieser
Verordnung, insbesondere die nicht in Artikel 1 Ab­
satz 1 festgelegten Ausgleichsbeträge, werden nach
demselben Verfahren festgelegt.

(3 ) Die in Artikel 4 genannten Beträge werden von
der Kommission festgesetzt.

Artikel 10

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 237/73 des Rates
vom 31 . Januar 1973 zur Festlegung der Grundregeln
für die Ausgleichsbeträge für Eier ( 1 ), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2880/73 (2 ), wird aufge­
hoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 11

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

W ABl. Nr. L 29 vom 1 . 2 . 1973 , S. 9 .
(8 ) ABl. Nr. L 297 vom 25 . 10. 1973 , S. 4.

ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Handel mit

Dänemark Irland dem Vereinigten
Königreich

1 2 3 4 5

04.05 Vogeleier und Eigelb, frisch, getrocknet oder in anderer
Weise haltbar gemacht, auch gezuckert:
A. Eier in der Schale, frisch oder haltbar gemacht:

I. Eier von Hausgeflügel :
a) Bruteier (a)

b) andere

RE/100 Stück RE/100 Stück RE/100 Stück

0,0830 0,4485 0,8829

RE/100 kg RE/100 kg RE/100 kg

0,8556 4,6210 9,0982

(a ) Unter dieser Tarifstelle werden nur Eier von Hausgeflügel eingeordnet, die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften
festgelegten Bestimmungen entsprechen .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2777/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die gemeinsame Marktorganisation für Geflügelfleisch

rangen erhoben werden, die der Auswirkung des Un­
terschieds zwischen den Futtergetreidepreisen in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt auf die Futter­
kosten sowie der Notwendigkeit eines Schutzes der
Veredelungswirtschaft der Gemeinschaft Rechnung
tragen.

Es muß jedoch vermieden werden, daß der Markt der
Gemeinschaft durch Weltmarktangebote zu anormal
niedrigen Preisen gestört wird ; es empfiehlt sich
daher, Einschleusungspreise festzusetzen und die Ab­
schöpfungen um einen Zusatzbetrag zu erhöhen,
wenn die Angebotspreise frei Grenze unter diesen
Preisen liegen.

Die Möglichkeit, bei der Ausfuhr nach dritten Län­
dern eine Erstattung in Höhe des Unterschieds zwi­
schen den Preisen in der Gemeinschaft und auf dem
Weltmarkt zu gewähren, bewirkt, daß die Beteiligung
der Gemeinschaft am internationalen Geflügelfleisch­
handel sichergestellt wird. Um den Exporteuren der
Gemeinschaft eine gewisse Stabilität der Erstattung zu
gewährleisten, ist die Möglichkeit für eine Voraus­
festsetzung der Erstattungen auf dem Sektor Geflü­
gelfleisch vorzusehen.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 42 und 43,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die grundlegenden Bestimmungen über die Marktor­
ganisation für Geflügelfleisch sind seit ihrem Erlaß
mehrmals geändert worden. Diese verschiedenen
Texte sind wegen ihrer Zahl, ihrer Kompliziertheit
und ihrer Streuung über zahlreiche Amtsblätter
schwer zu handhaben, und es mangelt ihnen infolge­
dessen an der für eine gesetzliche Regelung erforder­
lichen Klarheit. Daher empfiehlt es sich, sie zu kodifi­
zieren.

Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des ge­
meinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug­
nisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen Agrar­
politik Hand in Hand gehen ; sie muß insbesondere
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte um­
fassen, die je nach Erzeugnis verschiedene Formen an­
nehmen kann.

Zweck der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, die Ziele
des Artikels 39 des Vertrages zu erreichen; um die
Märkte zu stabilisieren und der landwirtschaftlichen
Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu ge­
währleisten, ist es insbesondere auf dem Sektor Ge­
flügelfleisch erforderlich, daß Maßnahmen getroffen
werden können, die die Anpassung des Angebots an
die Markterfordernisse erleichtern sollen.

Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes für
Geflügelfleisch in der Gemeinschaft erfordert die Ein­
führung einer einheitlichen Handelsregelung an ihren
Außengrenzen, die ein System von Abschöpfungen
und von Erstattungen bei der Ausfuhr umfaßt.

Zur Erreichung dieses Zieles genügt es grundsätzlich,
daß auf die Einfuhren aus dritten Ländern Abschöp­

Ergänzend zu dem obigen Erstattungssystem ist vor­
zusehen, daß, soweit die Marktlage es erfordert, die
Inanspruchnahme des aktiven Veredelungsverkehrs
ganz oder teilweise untersagt werden kann.

Dank der Abschöpfungsregelung kann auf alle sonsti­
gen Schutzmaßnahmen an den Außengrenzen der Ge­
meinschaft verzichtet werden ; der Mechanismus der
Abschöpfungen kann sich jedoch in Ausnahmefällen
als unzureichend erweisen ; damit der Gemeinschafts­
markt in solchen Fällen nicht ohne Schutz gegen dar­
aus möglicherweise entstehende Störungen bleibt,
nachdem die früheren Einfuhrhemmnisse beseitigt
worden sind, muß es der Gemeinschaft ermöglicht
werden, rasch alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen.

Beschränkungen des freien Warenverkehrs infolge
von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung
von Tierkrankheiten können auf dem Markt eines
oder mehrere Mitgliedstaaten Schwierigkeiten her­
vorrufen. Zur Abhilfe hiergegen muß die Möglich­(*) ABl . Nr. C 60 vom 13 . 3 . 1975, S. 41 .
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Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

c) 02.03 Geflügellebern, frisch, gekühlt, ge­
froren, gesalzen oder in Salzlake

d) 02.05 C Geflügelfett, weder ausgepreßt
noch ausgeschmolzen noch mit
Lösungsmitteln ausgezogen, frisch,
gekühlt, gefroren, in Salzlake, ge­
trocknet oder geräuchert

e) 15.01 B Geflügelfett, ausgepreßt, ausge­
schmolzen oder mit Lösungsmit­
teln ausgezogen

f) 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfall , anders
zubereitet oder haltbar gemacht,
von Geflügel

keit , marktstützende Sondermaßnahmen anzuwen­
den, vorgesehen werden.

Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern, ist ein Verfahren vorzu­
sehen, durch das im Rahmen eines Verwaltungsaus­
schusses eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission herbeigeführt
wird.

Die Verwirklichung eines Gemeinsamen Marktes wür­
de durch die Gewährung gewisser Beihilfen in Frage
gestellt werden. Daher empfiehlt es sich, daß die Be­
stimmungen des Vertrages, nach denen die von den
Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen beurteilt und die
mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren­
den Beihilfen verboten werden können, auf den Sektor
Geflügelfleisch angewandt werden.

Die gemeinsame Marktorganisation für Geflügel­
fleisch muß zugleich den in den Artikeln 39 und 110
des Vertrages vorgesehenen Zielen in geeigneter
Weise Rechnung tragen .

Die Ausgaben, die die Mitgliedstaaten infolge der
Verpflichtungen getätigt haben, die sich aus der An­
wendung der vorliegenden Verordnung für sie erge­
ben, sind gemäß den Vorschriften der Artikel 2 und 3
der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom 21 .
April 1970 über die Finanzierung der gemeinsamen
Agrarpolitik (*), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1566/72 (2), von der Gemeinschaft zu tra­
gen —

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind :

a ) „lebendes Geflügel": lebendes Hausgeflügel mit
einem Stückgewicht von mehr als 185 Gramm ;

b ) „Küken": lebendes Hausgeflügel mit einem Stück­
gewicht von höchstens 185 Gramm;

c) „geschlachtetes Geflügel": nicht lebendes Hausge­
flügel, ganz, auch ohne Schlachtabfall ;

d) „abgeleitete Erzeugnisse": die folgenden Erzeug­
nisse :

1 . Erzeugnisse im Sinne von Absatz 1 Buchstabe
a), ausgenommen Küken,

2 . als „Geflügelteile" bezeichnete Erzeugnisse im
Sinne von Absatz 1 Buchstabe b), ausgenom­
men geschlachtetes Geflügel und genießbarer
Schlachtabfall ,

3 . genießbarer Schlachtabfall im Sinne von Ab­
satz 1 Buchstabe b ),

4. Erzeugnisse im Sinne von Absatz 1 Buchstabe
c),

5 . Erzeugnisse im Sinne von Absatz 1 Buchstaben
d) und e),

6 . Erzeugnisse im Sinne von Absatz 1 Buchstabe f) ;

e ) „Vierteljahr": ein Zeitraum von drei Monaten,
beginnend am 1 . Februar, 1 . Mai , 1 . August oder
1 . November.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die gemeinsame Marktorganisation für Geflü­
gelfleisch findet auf nachstehende Erzeugnisse An­
wendung :

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

a ) 01.05 Hausgeflügel (Hühner, Enten,
Gänse, Truthühner und Perlhüh­
ner), lebend

b) 02.02 Hausgeflügel , nicht lebend, und
genießbarer Sehlachtabfall hiervon
(ausgenommen Lebern), frisch,
gekühlt oder gefroren Artikel 2

( 1 ) Um ein eigenes Tätigwerden der beteiligten Be­
rufsstände und -zweige zu fördern, das eine Anpas­
sung des Angebots an die Markterfordernisse erleich­
tern kann, mit Ausnahme der Initiativen betreffend

(!) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
( 2 ) ABl . Nr. L 167 vom 25 . 7 . 1972, S. 5 .
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den Abzug aus dem Markt, können für die in Artikel
1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse folgende gemein­
schaftliche Maßnahmen getroffen werden:
— Maßnahmen zur Förderung einer besseren Orga­
nisation ihrer Erzeugung, Verarbeitung und Ver­
marktung,

— Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Qualität,
— Maßnahmen, die die Aufstellung von kurz- oder
langfristigen Vorausschätzungen auf Grund der
Kenntnis der eingesetzten Produktionsmittel er­
möglichen sollen,

— Maßnahmen zur leichteren Feststellung der
Marktpreisentwicklung.

Die Grundregeln für diese Maßnahmen werden nach
dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages
erlassen.

(2) Vermarktungsnormen
— werden für eines oder mehrere der in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe b) genannten Erzeugnisse er­
lassen,

— können für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben
a), c), d), e) und f) genannten Erzeugnisse erlassen
werden.

Diese Normen können insbesondere die Einteilung
nach Güte- und Gewichtsklassen, die Verpackung,
die Einlagerung, die Beförderung, die Aufmachung
und die Kennzeichnung betreffen.
Die Normen, ihr Anwendungsbereich sowie die
Grundregeln für ihre Anwendung werden vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit festgelegt .

Artikel 3

Bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Erzeugnisse in die Gemeinschaft wird eine Abschöp­
fung erhoben, die für jedes Vierteljahr im voraus
nach dem Verfahren des Artikels 17 festgesetzt wird.

Artikel 4

( 1 ) Die Abschöpfung auf geschlachtetes Geflügel
setzt sich wie folgt zusammen :

a) aus einem Teilbetrag in Höhe des Unterschieds
zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und auf
dem Weltmarkt für die Futtergetreidemenge, die
in der Gemeinschaft zur Erzeugung von einem
Kilogramm geschlachtetes Geflügel der jeweiligen
Art erforderlich ist.

Die Futtergetreidepreise in der Gemeinschaft wer­
den einmal jährlich für einen jeweils am 1 . August
beginnenden Zeitraum von 12 Monaten nach

Maßgabe der Schwellenpreise dieser Getreidearten
und ihrer monatlichen Zuschläge ermittelt.

Die Futtergetreidepreise auf dem Weltmarkt Wer­
den vierteljährlich auf der Grundlage der Preise
dieser Getreidearten für den Zeitraum von 6
Monaten ermittelt, der dem Vierteljahr voraus­
geht, in dem dieser Teilbetrag errechnet wird.

Bei der Festsetzung der ab 1 . November, 1 . Fe­
bruar und 1 . Mai geltenden Abschöpfungen wird
der Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem
Weltmarkt jedoch nur Rechnung getragen, wenn
gleichzeitig der Einschleusungspreis neu festge­
setzt wird ;

b ) aus einem Teilbetrag in Höhe von 7 v.H. des
Durchschnitts der während der vier Vierteljahre
vor dem 1 . Mai eines jeden Jahres geltenden Ein­
schleusungspreise.
Dieser Teilbetrag wird einmal jährlich für einen
jeweils am 1 . August beginnenden Zeitraum von
12 Monaten festgesetzt.

(2) Die Abschöpfung auf Küken wird nach der
gleichen Methode errechnet wie die Abschöpfung auf
geschlachtetes Geflügel. Die Futtergetreidemenge ist
jedoch die für die Erzeugung von einem Küken in der
Gemeinschaft erforderliche Menge; der Einschleu­
sungspreis ist der Einschleusungspreis für Küken.

(3 ) Der Rat, auf Vorschlag der Kommission und
mit qualifizierter Mehrheit

— bestimmt die für die Erzeugung von einem Kilo­
gramm geschlachtetes Geflügel der jeweiligen Art
erforderliche Futtergetreidemenge und die für die
Erzeugung von einem Küken erforderliche Futter­
getreidemenge sowie den Vomhundertsatz der
einzelnen in diesen Mengen enthaltenen Futterge­
treidearten;

— erläßt die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel.

Artikel 5

( 1 ) Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe d) genannten Erzeugnisse wird von der
Abschöpfung für geschlachtetes Geflügel nach Maß­
gabe des Gewichtsverhältnisses zwischen diesen ver­
schiedenen Erzeugnissen und geschlachtetem Geflügel
und, erforderlichenfalls, nach Maßgabe des durch­
schnittlichen Verhältnisses zwischen ihrem Handels­
wert abgeleitet.

(2) Bei den Erzeugnissen der Tarifnummern 02.03 ,
15.01 B und 16.02 B I des Gemeinsamen Zolltarifs,
für die der Zollsatz im GATT konsolidiert worden
ist, wird die Abschöpfung abweichend von Absatz 1
auf den Betrag beschränkt, der sich aus dieser Konso­
lidierung ergibt.

<
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(3 ) Die Koeffizienten, die das in Absatz 1 genannte
Verhältnis ausdrücken, werden nach dem Verfahren
des Artikels 17 festgesetzt. Die für diese Festsetzung
verwendeten Angaben werden mindestens einmal
jährlich überprüft.

Artikel 6

Wird auf dem Markt der Gemeinschaft eine erheb­
liche Preiserhöhung festgestellt und ist damit zu rech­
nen, daß diese Lage andauert und dadurch Marktstö­
rungen auftreten oder aufzutreten drohen, so können
die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden.

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die An­
wendung dieses Artikels .

Artikel 7

( 1 ) Nach dem Verfahren des Artikels 17 werden
für jedes Vierteljahr im voraus Einschleusungspreise
festgesetzt.

(2) Der Einschleusungspreis für geschlachtetes Ge­
flügel setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen :

a) einem Betrag in Höhe des Weltmarktpreises der
Futtergetreidemenge, die für die Erzeugung von
einem Kilogramm geschlachtetes Geflügel der
einzelnen Arten in dritten Ländern erforderlich
ist,

b) einem Pauschbetrag, der die übrigen Futterkosten
sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermark­
tungskosten für die einzelnen Geflügelarten um­
faßt.

Der Weltmarktpreis der Futtergetreidemenge wird
vierteljährlich auf der Grundlage der Preise dieser Ge­
treidearten für den Zeitraum von sechs Monaten er­
mittelt, der dem Vierteljahr vorausgeht, in dem der
Einschleusungspreis festgesetzt wird.

Bei der Festsetzung des ab 1 . November, 1 . Februar
und 1 . Mai geltenden Einschleusungspreises wird der
Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem Welt­
markt jedoch nur Rechnung getragen, wenn der Preis
der genannten Menge gegenüber dem für die Berech­
nung des Einschleusungspreises für das vorherige
Vierteljahr herangezogenen Preis eine Mindestabwei­
chung aufweist. Die bei der Festsetzung des unter
Buchstabe b) genannten Pauschbetrags verwendeten
Angaben werden mindestens einmal jährlich über­
prüft.

(3 ) Der Einschleusungspreis für Küken wird nach
der gleichen Methode berechnet wie der Einschleu­
sungspreis für geschlachtetes Geflügel ; der Welt­
marktpreis der Futtergetreidemenge ist jedoch der
Preis der für die Erzeugung von einem Küken in drit­

ten Ländern erforderlichen Menge; der Pauschbetrag
ist der Betrag, der die übrigen Futterkosten sowie die
allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten
für ein Küken umfaßt. Die Futtergetreidemenge und
der Pauschbetrag sind für die einzelnen Arten gleich.

(4) Die Einschleusungspreise für die in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe d) genannten Erzeugnisse werden
nach Maßgabe der für diese Erzeugnisse gemäß Arti­
kel 5 Absatz 3 festgesetzten Koeffizienten vom Ein­
schleusungspreis für geschlachtetes Geflügel abgelei­
tet.

(5 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Durchführungsvor­
schriften zu diesem Artikel.

Artikel 8

( 1 ) Fällt der Angebotspreis frei Grenze für ein Er­
zeugnis unter den Einschleusungspreis, so wird die
Abschöpfung auf dieses Erzeugnis um einen Zusatz­
betrag erhöht, der gleich dem Unterschied zwischen
dem Einschleusungspreis und dem Angebotspreis frei
Grenze ist.

(2) Dieser Zusatzbetrag entfällt jedoch gegenüber
denjenigen dritten Ländern, die bereit und in der
Lage sind, die Garantie zu übernehmen, daß der tat­
sächliche Preis bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in und Herkunft aus ihrem Hoheitsgebiet in
die Gemeinschaft nicht unter dem Einschleusungs­
preis des betreffenden Erzeugnisses liegt und jede
Verkehrsverlagerung vermieden wird.

(3 ) Der Angebotspreis frei Grenze wird für sämt­
liche Einfuhren aus allen dritten Ländern ermittelt.

Erfolgen jedoch die Ausfuhren aus einem oder mehre­
ren dritten Ländern zu anormal niedrigen Preisen, die
unter den von den anderen dritten Ländern ange­
wandten Preisen liegen, so wird ein zweiter Angebots­
preis frei Grenze für Ausfuhren aus diesen anderen
Ländern ermittelt.

(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti­
kel werden nach dem Verfahren des Artikels 17 erlas­
sen.

Nach demselben Verfahren werden gegebenenfalls die
Zusatzbeträge festgesetzt.

Artikel 9

( 1 ) Um die Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 auf­
geführten Erzeugnisse auf der Grundlage der Welt­
marktpreise dieser Erzeugnisse zu ermöglichen, kann
der Unterschied zwischen diesen Preisen und den
Preisen der Gemeinschaft, soweit erforderlich, durch
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.
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(2) Die Erstattung ist für die gesamte Gemein­
schaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder Be­
stimmungsgebiet unterschiedlich sein.

Die festgesetzte Erstattung wird auf Antrag gewährt.

Bei der Festsetzung der Erstattung wird insbesondere
der Notwendigkeit Rechnung getragen, zwischen der
Verwendung der Grunderzeugnisse aus der Gemein­
schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbei­
tungserzeugnissen nach dritten Ländern und der Ver­
wendung der zum Veredelungsverkehr zugelassenen
Erzeugnisse dieser Länder ein Gleichgewicht herzu­
stellen.

Der Rat setzt auf Vorschlag der Kommission mit qua­
lifizierter Mehrheit die Grundregeln für die Gewäh­
rung und die Vorausfestsetzung der Erstattungen bei
der Ausfuhr sowie die Kriterien für die Festsetzung
des Erstattungsbetrags fest.

Die Erstattungen werden in regelmäßigen Zeitabstän­
den nach dem Verfahren des Artikels 17 festgesetzt.
Die Kommission kann die Erstattungsbeträge, soweit
erforderlich, zwischenzeitlich auf Antrag eines Mit­
gliedstaats oder von sich aus ändern.

(3 ) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti­
kel werden nach dem Verfahren des Artikels 17 fest­
gelegt.

Artikel 10

Der Rat kann, soweit es für das reibungslose Funk­
tionieren der gemeinsamen Marktorganisation für
Geflügelfleisch erforderlich ist, auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit die Inan­
spruchnahme der Regelung des aktiven Veredelungs­
verkehrs für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Er­
zeugnisse, die zur Herstellung der in Artikel 1 Ab­
satz 1 genannten Erzeugnisse bestimmt sind, ganz
oder teilweise ausschließen .

Artikel 11

( 1 ) Für die Tarifierung der unter diese Verordnung
fallenden Erzeugnisse gelten die allgemeinen Tarifie­
rungsvorschriften und die besonderen Vorschriften
über die Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs ;
das Zolltarifschema, das sich aus der Anwendung
dieser Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsamen
Zolltarif übernommen.

(2) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder vorbehaltlich einer vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beschlossenen Ausnahme ist folgendes un­
tersagt :

— die Erhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher
Wirkung,

— die Anwendung von mengenmäßigen Beschrän­
kungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung.

Als Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine men­
genmäßige Beschränkung gilt unter anderem die Be­
grenzung der Erteilung von Einfuhr- und Ausfuhr­
lizenzen auf eine bestimmte Gruppe von Empfangs­
berechtigten .

Artikel 12

( 1 ) Wird der Markt in der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Er­
zeugnisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren
ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen
Störungen bedroht, die die Ziele des Artikels 39 des
Vertrages gefährden könnten, so können im Handel
mit dritten Ländern geeignete Maßnahmen ange­
wandt werden, bis die tatsächliche oder die drohende
Störung behoben ist.
Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qua­
lifizierter Mehrheit die Durchführungsvorschriften zu
diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen Fällen
und innerhalb welcher Grenzen die Mitgliedstaaten
Schutzmaßnahmen treffen können.

(2) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein, so be­
schließt die Kommission auf Antrag eines Mitglied­
staats oder von sich aus die erforderlichen Maßnah­
men ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt und
sind unverzüglich anzuwenden. Ist die Kommission
mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaßt worden,
so entscheidet sie hierüber innerhalb von 24 Stunden
nach Eingang des Antrags.

(3 ) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahme der
Kommission binnen einer Frist von höchstens drei
Arbeitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung dem Rat
vorlegen. Der Rat tritt unverzüglich zusammen. Er
kann die betreffende Maßnahme der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit ändern oder aufheben.

Artikel 13

Zum freien Warenverkehr in der Gemeinschaft wer­
den diejenigen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Waren nicht zugelassen, zu deren Herstellung oder
Bearbeitung Erzeugnisse verwendet worden sind, wel­
che nicht unter Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Ab­
satz 1 des Vertrages fallen.

Artikel 14

Um den Beschränkungen des freien Warenverkehrs
Rechnung zu tragen, die sich aus der Anwendung von
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von
Tierseuchen ergeben könnten, können Sondermaß­
nahmen zur Stützung des von diesen Beschränkungen
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Artikel 19

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung sind die Artikel 92 bis 94 des Vertrages
auf die Erzeugung der in Artikel 1 Absatz 1 genann­
ten Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeug­
nissen anwendbar.

Artikel 20

Bei der Durchführung dieser Verordnung ist zugleich
den in den Artikeln 39 und 110 des Vertrages ge­
nannten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu tra­
gen .

Artikel 21

Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen trifft
der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifi­
zierter Mehrheit die notwendigen Maßnahmen, falls
Italien Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr.
2727/75 des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die ,
gemeinsame Marktorganisation für Getreide (*) in
Anspruch nimmt.

betroffenen Marktes nach dem Verfahren des Artikels
17 getroffen werden. Diese Maßnahmen dürfen nur
in dem Umfang und für den Zeitraum erlassen wer­
den, die für die Stützung dieses Marktes unbedingt
erforderlich sind.

Artikel 15 %

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit. Die Einzelheiten der
Mitteilung und der Bekanntgabe dieser Angaben wer­
den nach dem Verfahren des Artikels 17 festgelegt.

Artikel 16

( 1 ) Es wird ein Verwaltungsausschuß für Geflügel­
fleisch und Eier — im folgenden Ausschuß genannt
— eingesetzt, der sich aus Vertretern der Mitglied­
staaten zusammensetzt und unter dem Vorsitz eines
Vertreters der Kommission zusammentritt.

(2 ) In diesem Ausschuß werden die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertra­
ges gewogen . Der Vorsitzende nimmt an der Abstim­
mung nicht teil .

Artikel 17

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver­
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats den Ausschuß.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb
einer Frist, die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der zu prüfenden Fragen bestimmen
kann, Stellung. Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande.

(3 ) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort
anwendbar sind . Entsprechen jedoch diese Maßnah­
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses , so
werden sie dem Rat von der Kommission alsbald mit­
geteilt ; in diesem Fall kann die Kommission die An­
wendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis
zur Dauer von höchstens einem Monat nach dieser
Mitteilung aussetzen.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einer
Frist von einem Monat anders entscheiden .

Artikel 18

Der Ausschuß kann jede andere Frage prüfen, die
ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 22

( 1 ) Die Verordnung Nr. 123 /67/EWG des Rates
vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame Marktorga­
nisation für Geflügelfleisch ( 2 ), zuletzt geändert durch
den Beschluß des Rates der Europäischen Gemein­
schaften vom 1 . Januar 1973 zur Anpassung der
Dokumente betreffend den Beitritt neuer Mitglied­
staaten zu den Europäischen Gemeinschaften ( 3), wird
aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel
der genannten Verordnungen sind der Übereinstim­
mungstabelle im Anhang zu entnehmen.

Artikel 23

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

(M ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. 117 vom 19. 6 . 1967, S. 2301/67.
( 3 ) ABl . Nr. L 2 vom 1 . 1 . 1973 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975.

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

ANLAGE

Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 123/67/EWG
Artikel 13 a

Artikel 14

Artikel 21

Diese Verordnung
Artikel 14

Artikel 19

Artikel 20
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2778/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Berechnung der Abschöpfung und des Einschleusungspreises für Geflügelfleisch

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

ohne Herz, Leber und Muskelmagen,
im folgenden „Aufmachung 65 v.H."
genannt;

— 1 : 3,029 für geschlachtete Enten, gerupft, ausge­
blutet, geschlossen oder entdarmt, mit
Kopf und Paddeln, im folgenden „Auf­
machung 85 v.H. " genannt ;

— 1 : 3,679 für geschlachtete Enten, gerupft, ausge­
nommen, ohne Kopf und Paddeln, mit
oder ohne Herz, Leber und Muskelma­
gen, im folgenden „Aufmachung 70
v.H." genannt ;

— 1 : 4,087 für geschlachtete Enten, gerupft, ausge­
nommen, ohne Kopf und Paddeln und
ohne Herz, Leber und Muskelmagen,
im folgenden „Aufmachung 63 v.H. "
genannt ;

— 1 : 3,122 für geschlachtete Gänse, gerupft, ausge­
blutet, geschlossen, mit Kopf und Pad­
deln,^ im folgenden „Aufmachung 82
v.H." genannt ;

— 1 : 3,413 für geschlachtete Gänse, gerupft, ausge­
nommen, ohne Kopf und Paddeln, mit
oder ohne Herz und Muskelmagen, im
folgenden „Aufmachung 75 v.H." ge­
nannt ;

— 1 : 2,338 für geschlachtete Truthühner ;

— 1 : 3,808 für geschlachtete Perlhühner .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Geflügelfleisch ( x ), insbeson­
dere auf Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 5 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Abschöpfung auf geschlachtetes Geflügel besteht
insbesondere aus einem Teilbetrag in Höhe des Un­
terschieds zwischen den Preisen in der Gemeinschaft
und auf dem Weltmarkt für die Futtergetreidemenge,
die in der Gemeinschaft zur Erzeugung von einem
Kilogramm geschlachtetem Geflügel der jeweiligen
Art erforderlich ist .

Es empfiehlt sich, diese Menge nach Maßgabe eines
Veredelungskoeffizienten zu bestimmen, der das Ver­
hältnis zwischen dem Gewicht des geschlachteten Ge­
flügels und dem Gewicht der zu seiner Erzeugung er­
forderlichen Futtergetreidemenge ausdrückt. Bei der
Festlegung dieses Verhältnisses sind eine bestimmte
Geflügelsterblichkeitsziffer während der Mast und die
zur Erzeugung des Kükens im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr .
2777/75 erforderliche Futtergetreidemenge zu berück­
sichtigen . Für die einzelnen Arten müssen unter­
schiedliche Veredelungskoeffizienten festgelegt wer­
den . Auf Grund dieser Erwägungen ist es angezeigt,
den Koeffizienten wie folgt festzusetzen :

— 1 : 1,925 für geschlachtete Hühner, gerupft, ent­
darmt, mit Kopf und Ständer, im fol­
genden „Aufmachung 83 v.H. " genannt ;

— 1 : 2,189 für geschlachtete Hühner, gerupft, aus­
genommen, ohne Kopf und Ständer, mit
Herz, Leber und Muskelmagen, im fol­
genden „Aufmachung 70 v.H. " genannt ;

— 1 : 2,385 für geschlachtete Hühner, gerupft, aus­
genommen , ohne Kopf und Ständer,

Die Abschöpfung auf Küken ist nach derselben
Methode zu errechnen wie die Abschöpfung auf ge­
schlachtetes Geflügel . Dabei ist jedoch die Futterge­
treidemenge zugrunde zu legen, die für die Erzeugung
eines nicht nach Geflügelarten unterschiedenen
Kükens in der Gemeinschaft erforderlich ist.

Diese Menge ist nach Maßgabe eines Veredelungs­
koeffizienten von 1 : 0,392 zu bestimmen, der das
Verhältnis zwischen einem Küken und dem Gewicht
der zu seiner Erzeugung erforderlichen Futtergetrei­
demenge ausdrückt. Bei der Festlegung dieses Ver­
hältnisses ist die Futtergetreidemenge zu berücksichti( 1 ) Siehe Seite 77 dieses Amtsblatts.
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gen, die zur Erzeugung der zur Gewinnung eines
Kükens erforderlichen Bruteier notwendig ist.

Es ist angebracht, die Zusammensetzung einer Getrei­
demischung zu bestimmen, welche diese Mengen bil­
det.

In dieser Mischung werden Getreide- oder Kleiearten
verwendet , die einer der drei als Geflügelfutter haupt­
sächlich verwendeten Getreidearten, nämlich Mais ,
Gerste und Hafer, gleichzustellen sind . Insbesondere
empfiehlt es sich, Futterweizen der Gerste gleichzu­
stellen .

Daher ist eine Getreidemischung folgender Zusam­
mensetzung als repräsentativ anzusehen :

— für Küken :

Mais : 60 v.H.

Gerste : 30 v.H.

Hafer : 10 v.H.

— für Hühner :

Mais : 80 v.H.

Gerste : 20 v.H.

— für Enten , Gänse , Truthühner und Perlhühner :
Mais : 60 v.H.

Gerste : 30 v.H.

Hafer : 10 v.H.

Wegen der Zusammensetzung der genannten Futterge­
treidemengen erscheint es notwendig, daß deren Preis
in der Gemeinschaft einerseits und auf dem Welt­
markt andererseits gleich dem nach der erwähnten
Zusammensetzung gewogenen Mittel der Preise der
einzelnen Futtergetreidearten in der Gemeinschaft
einerseits und auf dem Weltmarkt andererseits ist.

Es empfiehlt sich, bei der Berechnung des Preises der
einzelnen Futtergetreidearten folgendes zugrunde zu
legen :

— das arithmetische Mittel der um ihre monatlichen
Zuschläge erhöhten Schwellenpreise, die während
des in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterab­
satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 ge­
nannten Zeitraums gelten ,

— das arithmetische Mittel der cif-Preise, die für den
in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterabsatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten
Zeitraum ermittelt werden .

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr.
2777/75 setzt sich der Einschleusungspreis für ge­
schlachtetes Geflügel aus zwei Teilbeträgen zusam­
men :

— dem Preis der für die Erzeugung von einem Kilo­
gramm geschlachtetem Geflügel der einzelnen
Arten in dritten Ländern erforderlichen Futterge­
treidemenge auf dem Weltmarkt,

— einem je nach Geflügelart verschiedenen Pausch­
betrag für die übrigen Futterkosten sowie die all­
gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten.

Der Einschleusungspreis für Küken ist nach derselben
Methode zu errechnen wie der Einschleusungspreis
für geschlachtetes Geflügel . Als Preis der Futtergetrei­
demenge auf dem Weltmarkt gilt dabei jedoch der
Preis der für die Erzeugung von einem Küken in drit­
ten Ländern erforderlichen Futtergetreidemenge. Es
ist der Pauschbetrag für die übrigen Futterkosten
sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermark­
tungskosten für ein Küken zugrunde zu legen. Der
Preis der Futtergetreidemenge und der Pauschbetrag
sind nicht nach Geflügelarten zu differenzieren .

Es empfiehlt sich, die Futtergetreidemengen nach
Maßgabe eines Veredelungskoeffizienten zu bestim­
men, der nach denselben Kriterien festgesetzt wird
wie die zur Berechnung der Abschöpfungen verwen­
deten Veredelungskoeffizienten. Bei geschlachtetem
Geflügel bleibt jedoch die für die Erzeugung von
einem Küken verwendete Futtergetreidemenge unbe­
rücksichtigt. Auf Grund dieser Erwägungen ist es an­
gezeigt, den Koeffizienten wie folgt festzusetzen :

— 1 : 0,392 für Küken,

— 1 : 1,684 für geschlachtete Hühner der Aufma­
chung 83 v.H. ,

— 1 : 1,915 für geschlachtete Hühner der Aufma­
chung 70 v.H.

— 1 : 2,087 für geschlachtete Hühner der Aufma­
chung 65 v.H. ,

— 1 : 2,824 für geschlachtete Enten der Aufmachung
85 v.H. ,

— 1 : 3,429 für geschlachtete Enten der Aufmachung
70 v.H. ,

— 1 : 3,810 für geschlachtete Enten der Aufmachung
63 v.H. ,

— 1 : 3,049 für geschlachtete Gänse der Aufma­
chung 82 v.H. ,

— 1 : 3,333 für geschlachtete Gänse der Aufma­
chung 75 v.H. ,

— 1 : 2,275 für geschlachtete Truthühner,

— 1 : 3,410 für geschlachtete Perlhühner.
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Bei der Festsetzung pes ab 1 . November, 1 . Februar
und 1 . Mai geltenden Einschleusungspreises ist der
Entwicklung der Futtergetreidepreise auf dem Welt­
markt nur dann Rechnung zu tragen, wenn der Preis
der Futtergetreidemenge gegenüber dem zur Berech­
nung des Einschleusungspreises für das vorherge­
hende Vierteljahr herangezogenen Preis eine Mindest­
abweichung aufweist . Eine Abweichung von weniger
als 3 v.H. hat keine nennenswerte Auswirkung auf
die Futterkosten bei Geflügel . Es empfiehlt sich, die
Mindestabweichung auf 3 v.H. festzusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) und Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten Fut­
tergetreidemengen und ihre Zusammensetzung sind
in Anhang I Spalten 3 und 4 festgelegt.

Auf Grund der in der Gemeinschaft und auf dem
Weltmarkt gewonnenen Erfahrungen empfiehlt es
sich, für die Futtergetreidemengen auf dem Welt­
markt dieselbe Zusammensetzung zu wählen, die in­
nerhalb der Gemeinschaft bei der Berechnung der
Abschöpfung zugrunde gelegt wird.

Es ist angebracht, den Preis der Futtergetreidemenge
nach derselben Methode zu errechnen wie die Ab­
schöpfung.

Das arithmetische Mittel der cif-Preise ist um einen
Betrag von 0,475 Rechnungseinheiten je 100 Kilo­
gramm Getreide zu erhöhen, um die Kosten der Be­
förderung bis zum Verwendungsort und die Kosten
der Verarbeitung zu Futter zu berücksichtigen.

Bei der Bestimmung der Futtergetreidemenge auf dem
Weltmarkt bleiben die übrigen Futterkosten sowie die
allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten
unberücksichtigt. Die übrigen Futterkosten beziehen
sich auf eiweißhaltige Futterzusätze, Mineralsalze,
Vitamine und prophylaktische Wirkstoffe. Die allge­
meinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten umfas­
sen die Kosten für Tierarzt, Ställe, Arbeitskräfte, Ver­
sicherung, Beförderung und die Handelsspanne. Diese
Kosten können pauschal wie folgt veranschlagt wer­
den :

— 0,1448 Rechnungseinheiten für ein Küken,
— 0,6069 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­

schlachtete Hühner der Aufmachung 83
v.H. ,

— 0,6900 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Hühner der Aufmachung 70
v.H.,

— 0,7518 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Hühner der Aufmachung 65
v.H.,

— 0,5353 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Enten der Aufmachung 85
v.H. ,

— 0,6500 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Enten der Aufmachung 70
v.H. ,

— 0,7222 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Enten der Aufmachung 63
v.H. ,

— 0,7240 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Gänse der Aufmachung 82
v.H. ,

— 0,5916 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Gänse der Aufmachung 75
v.H. ,

— 0,8929 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Truthühner,

— 1,1356 Rechnungseinheiten je Kilogramm für ge­
schlachtete Perlhühner.

Artikel 2

( 1 ) In der Gemeinschaft ist der Preis der Futterge­
treidemenge gleich dem nach Maßgabe der Vomhun­
dertsätze des Anhangs I Spalte 4 gewogenen Mittel
der Preise je Kilogramm der in dieser Menge enthalte­
nen Getreidearten in der Gemeinschaft. Das Mittel
wird mit der in Anhang I Spalte 3 auf derselben
Höhe aufgeführten Zahl multipliziert.

(2) In der Gemeinschaft ist der Preis der einzelnen
Futtergetreidearten gleich dem arithmetischen Mittel
der um ihre monatlichen Zuschläge erhöhten Schwel­
lenpreise der betreffenden Getreideart, die während
eines am 1 . August beginnenden Zeitraums von zwölf
Monaten gelten .

Artikel 3

( 1 ) Auf dem Weltmarkt ist der Preis der Futterge­
treidemenge gleich dem nach Maßgabe der Vomhun­
dertsätze des Anhangs I Spalte 4 gewogenen Mittel
der Preise je Kilogramm der in dieser Menge enthalte­
nen Getreidearten auf dem Weltmarkt. Das Mittel
wird mit der in Anhang I Spalte 3 auf derselben
Höhe aufgeführten Zahl multipliziert.

(2) Auf dem Weltmarkt ist der Preis der einzelnen
Futtergetreidearten gleich dem arithmetischen Mittel
der cif-Preise der betreffenden Getreideart, die für
den in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterabsatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vorgesehenen
Zeitraum von sechs Monaten ermittelt werden .
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Artikel 6

Die in Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2777/75 genannte Mindestabwei­
chung wird auf 3 v.H. festgesetzt.

Artikel 4

( 1 ) Der Preis der in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe
a ) und Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75
genannten Futtergetreidemengen ist gleich dem Preis
der in Anhang II Spalte 3 festgesetzten Futtergetreide­
mengen, deren Zusammensetzung in Anhang II Spalte
4 aufgeführt ist.

(2) Der Preis dieser Futtergetreidemengen ist gleich
dem nach Maßgabe der Vomhundertsätze des An­
hangs II Spalte 4 gewogenen Mittel der Preise je Kilo­
gramm der in dieser Menge enthaltenen Getreidear­
ten. Das Mittel wird mit der in Anhang II Spalte 3
auf derselben Höhe aufgeführten Zahl multipliziert.

(3 ) Der Preis der einzelnen Getreidearten ist gleich
dem arithmetischen Mittel der cif-Preise der betref­
fenden Getreideart zuzüglich eines Betrages von 0,475
Rechnungseinheiten je 100 Kilogramm Getreide. Die
cif-Preise werden für den in Artikel 7 Absatz 2 Unter­
absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vorge­
sehenen Zeitraum von sechs Monaten ermittelt.

Artikel 5

Die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) und Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten
Pauschbeträge sind in Anhang II Spalte 5 festgelegt.

Artikel 7

( 1 ) Die Verordnung Nr. 146/67/EWG des Rates
vom 21 . Juni 1967 zur Festsetzung der Vorschriften
für die Berechnung der Abschöpfung und des Ein­
schleusungspreises für Geflügelfleisch (*), zuletzt ge­
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1717/74 (2),
wird aufgehoben.

(2 ) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl. Nr. 125 vom 26. 6. 1967, S. 2470/67.
(2) ABl. Nr. L 181 vom 4. 7. 1974, S. 3 .
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ANHANG I

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Menge in kg Zusammensetzung

1 2 3 4

01.05 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und
Perlhühner), lebend:

A. Küken 0,392
(Stück)

Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

02.02 Hausgeflügel , nicht lebend, und genießbarer Schlacht­
abfall hiervon (ausgenommen Lebern), frisch, gekühlt
oder gefroren :

A. Geflügel , unzerteilt:

I. Hühner:

a) Aufmachung 83 v.H. 1,925 Mais 80 v.H.
Gerste 20 v.H.

b) Aufmachung 70 v.H. 2,189 Mais 80 v.H.
Gerste 20 v.H.

c) Aufmachung 65 v.H. 2,385 Mais 80 v.H.
Gerste 20 v.H.

II. Enten :

a) Aufmachung 85 v.H. 3,029 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

b) Aufmachung 70 v.H. 3,679 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

c) Aufmachung 63 v.H. 4,087 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

III . Gänse : \\
a) Aufmachung 82 v.H. 3,122 Mais 60 v.H.

Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

b) Aufmachung 75 v.H. 3,413 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

IV. Truthühner 2,338 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

V. Perlhühner 3,808 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.
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ANHANG II

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Menge in kg Zusammensetzung
Pauschbetrag
in RE

1 2 3 4 5

01.05 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse,
Truthühner und Perlhühner), lebend:

A. Küken 0,392
(Stück)

Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,1448

02.02 Hausgeflügel , nicht lebend, und genieß­
barer Schlachtabfall hiervon (ausgenom­
men Lebern), frisch, gekühlt oder gefro­
ren :

A. Geflügel, unzerteilt :

I . Hühner:

a) Aufmachung 83 v.H. 1,684 Mais 80 v.H.
Gerste 20 v.H.

0,6069

b) Aufmachung 70 v.H. 1,915 Mais 80 v.H.
Gerste 20 v.H.

0,6900

c) Aufmachung 65 v.H. 2,087 Mais 80 v.H.
Gerste 20 v.H.

0,7518

II. Enten : I
a) Aufmachung 85 v.H. 2,824 Mais 60 v.H.

Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,5353

b) Aufmachung 70 v.H. 3,429 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,6500

c) Aufmachung 63 v.H. 3,810 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,7222

m. Gänse: \
a) Aufmachung 82 v.H. 3,049 Mais 60 v.H.

Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,7240

b) Aufmachung 75 v.H. 3,333 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,5916

IV. Truthühner 2,275 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

0,8929

V. Perlhühner 3,410 Mais 60 v.H.
Gerste 30 v.H.
Hafer 10 v.H.

1,1356
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2779/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Geflügel­
fleisch und über die Kriterien für die Festsetzung des Erstattungsbetrags

DF.R RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die Gemeinsame
Marktorganisation für Geflügelfleisch (*), insbeson­
dere auf Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der Erzeugnisse, die
der gemeinsamen Marktorganisation für Geflügel­
fleisch unterliegen, sind nach bestimmten Kriterien
festzusetzen, die es ermöglichen, den Unterschied
zwischen den Preisen dieser Erzeugnisse in der Ge­
meinschaft und auf dem Weltmarkt zu decken ; hierzu
ist es in bezug auf diese Erzeugnisse erforderlich, daß
die Versorgungslage und die Preise in der Gemein­
schaft und die Preissituation auf dem Weltmarkt be­
achtet werden.

Es ist erforderlich, außerdem dem Unterschied zwi­
schen den in der Gemeinschaft und den auf dem
Weltmarkt geltenden Preisen für die Futtergetreide­
menge Rechnung zu tragen, die für die Erzeugung
von einem Kilogramm geschlachtetem Geflügel sowie
für die Erzeugung von einem Küken erforderlich ist ;
für die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten Erzeugnisse
ist es angebracht, die Koeffizienten zu berücksichtigen,
die in Artikel 5 Absatz 3 der genannten Verordnung
aufgeführt sind.

Die Beobachtung der Preisentwicklung macht es er­
forderlich, die Preise nach allgemeinen Grundsätzen
zu ermitteln ; in bezug auf die Weltmarktpreise sind
zu diesem Zweck die Preise auf den Märkten der drit­
ten Länder und in den Bestimmungsländern sowie die
in den dritten Ländern festgestellten Erzeugnispreise
und die Preise frei Grenze der Gemeinschaft zu be­
rücksichtigen ; in bezug auf die Preise in der Gemein­
schaft ist es angebracht, sich in Ermangelung reprä­
sentativer Märkte für die Erzeugnisse des Geflügel­
fleischsektors auf die tatsächlichen Preise auf den ver­

schiedenen Vermarktungsstufen und bei der Ausfuhr
zu stützen.

Es ist erforderlich, in Anbetracht der Entfernung der
Märkte der Gemeinschaft von denen der Bestim­
mungsländer sowie in Anbetracht der besonderen
Einfuhrbedingungen einiger Bestimmungsländer eine
Differenzierung des Erstattungsbetrags nach Bestim­
mung oder Bestimmungsgebieten vorzusehen.

Um den Exporteuren der Gemeinschaft eine gewisse
Stabilität des Erstattungsbetrags zu gewährleisten und
ihnen eine Gewißheit hinsichtlich der Liste der Er­
zeugnisse, für welche Erstattungen gewährt werden,
zu geben, ist es angebracht, vorzusehen, daß diese
Liste und die Beträge für einen verhältnismäßig lan­
gen Zeitraum gelten können ; es empfiehlt sich ferner,
Vorschriften für die Vorausfestsetzung der Ausfuhrer­
stattungen vorzusehen.

Eine Vorausfestsetzung der Erstattungen ist nur in
bestimmten Fällen erforderlich; daher sollte über den
Gebrauch dieser Möglichkeit nach dem Verfahren des
Artikels 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 ent­
schieden werden.

Bei der Vorausfestsetzung der Erstattungen sind
Maßnahmen erforderlich, die in jedem Fall die Ab­
wicklung der Ausfuhren in Übereinstimmung mit
dem eingereichten Antrag sicherstellen ; zu diesem
Zweck sollte der Antragsteller eine Bescheinigung er­
halten, in der die Abwicklung der Ausfuhren inner­
halb eines bestimmten Zeitraums vorgesehen ist.

Um Mißbräuche zu vermeiden, ist die Erteilung dieser
Bescheinigung von der Hinterlegung einer Kaution
abhängig zu machen, die verfällt, wenn die Ausfuhr
nicht während der Gültigkeitsdauer der Bescheini­
gung erfolgt.

Die Erfahrung in den Sektoren mit einer gemeinsa­
men Marktorganisation, in denen die Vorausfestset­
zung der Erstattungen möglich ist, zeigt, daß unter
bestimmten Umständen, insbesondere bei ungewöhn­
lich starker Inanspruchnahme dieser Regelung durch
die Interessenten, Schwierigkeiten auf dem betreffen­
den Markt zu befürchten sind.

In einer solchen Lage müssen zur Abhilfe entspre­
chende Maßnahmen schnell ergriffen werden können ;
deshalb ist für die Kommission die Möglichkeit zu( J ) Siehe Seite 77 dieses Amtsblatts .
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schaffen, solche Maßnahmen nach Stellungnahme des
Verwaltungsausschusses oder in dringenden Fällen
ohne dessen vorheriges Zusammentreten zu ergreifen .

Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzel­
nen Händlern der Gemeinschaft zu verhindern, ist es
erforderlich, daß die Verwaltungsbedingungen, denen
sie unterliegen, in der ganzen Gemeinschaft gleich
sind ; die Gewährung eines Erstattungsbetrags für aus
Drittländern eingeführte und nach Drittländern wie­
der ausgeführte Erzeugnisse des betreffenden Sektors
scheint nicht begründet ; die unter bestimmten Vor­
aussetzungen erfolgende Erstattung der bei der Ein­
fuhr erhobenen Abschöpfung reicht aus, um diese Er­
zeugnisse wieder auf den Weltmarkt zu bringen —

Artikel 3

( 1 ) Der Preis auf dem Markt der Gemeinschaft
wird ermittelt unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den verschiedenen
Vermarktungsstufen in der Gemeinschaft,

b) der tatsächlichen Ausfuhrpreise.

(2) Der Preis auf dem Weltmarkt wird ermittelt
unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der drit­
ten Länder,

b ) der günstigsten Einfuhrpreise in den Drittländern
(Bestimmungsländern) bei der Einfuhr aus dritten
Ländern,

c) der in ausführenden dritten Ländern festgestellten
Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Berücksichti­
gung der Subventionen, die von diesen Ländern
gewährt werden,

d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Verordnung regelt die Festsetzung und die Ge­
währung der Erstattungen bei der Ausfuhr für die in
Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75
genannten Erzeugnisse. Artikel 4

Für die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2777/75 genannten Erzeugnisse kann für die Ge­
meinschaft die Erstattung je nach der Bestimmung
oder dem Bestimmungsgebiet dieser Erzeugnisse in
unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die
Weltmarktlage oder die besonderen Erfordernisse be­
stimmter Märkte dies notwendig machen.

Artikel 2

Die Erstattungen werden unter Berücksichtigung fol­
gender Faktoren festgesetzt :
a ) Lage und voraussichtliche Entwicklung

— der Preise für die Erzeugnisse des Geflügel­
fleischsektors und der verfügbaren Mengen
auf dem Markt der Gemeinschaft,

— der Preise für die Erzeugnisse des Geflügel­
fleischsektors auf dem Weltmarkt;

b) Erfordernis, Störungen zu verhindern, welche auf
dem Markt der Gemeinschaft für längere Zeit ein
Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nach­
frage nach sich ziehen könnten ;

c) wirtschaftliche Beurteilung der beabsichtigten
Ausfuhren .

Bei der Berechnung der Erstattung ist im übrigen bei
den Erzeugnissen des Artikels 1 Absatz 1 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2777/75 der Unterschied zwischen
den in der Gemeinschaft und den auf dem Weltmarkt
geltenden Preisen der gemäß Artikel 4 Absatz 1 der
genannten Verordnung bestimmten Futtergetreide­
menge zu berücksichtigen ; bei abgeleiteten Erzeugnis­
sen sind ferner die Koeffizienten zu berücksichtigen,
die in Artikel 5 Absatz 3 der genannten Verordnung
aufgeführt sind .

Artikel 5

( 1 ) Die Liste der Erzeugnisse, für welche eine Er­
stattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der Be­
trag dieser Erstattung werden mindestens alle drei
Monate neu festgesetzt.

(2) Bei der Erstattung handelt es sich um die am
Tag der Ausfuhr gültige Erstattung.

(3 ) Es kann jedoch beschlossen werden, daß die
Erstattung auf Antrag im voraus festgesetzt wird. In
diesem Fall wird die Erstattung, die am Tage der Be­
antragung der Vorausfestsetzungsbescheinigung nach
Artikel 6 gilt, auf Grund eines Antrags des Betreffen­
den, der gleichzeitig mit dem Antrag auf die Beschei­
nigung zu stellen ist, auf eine während der Geltungs­
dauer dieser Bescheinigung zu tätigenden Ausfuhr an­
gewandt.

(4) Wenn bei der Prüfung der Marktlage Schwie­
rigkeiten infolge der Anwendung der Bestimmungen
über die Vorausfestsetzung der Erstattung festgestellt
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(3 ) Ergänzende Vorschriften können nach dem
Verfahren des Artikels 17 der Verordnung (EWG)
Nr. 2777/75 erlassen werden.

werden oder wenn derartige Schwierigkeiten einzutre­
ten drohen, kann nach dem Verfahren des Artikels 17
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 beschlossen wer­
den, die Anwendung dieser Bestimmungen für den
unbedingt erforderlichen Zeitraum auszusetzen.

In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Kommis­
sion nach einer Prüfung der Lage auf Grund aller ihr
zur Verfügung stehenden Angaben beschließen, die
Vorausfestsetzung für die Dauer von höchstens drei
Arbeitstagen auszusetzen.

Die in der Zeit der Aussetzung zusammen mit Anträ­
gen auf Vorausfestsetzung eingereichten Anträge auf
Bescheinigungen können nicht berücksichtigt werden.

Artikel 8

Keine Erstattung wird gewährt bei der Ausfuhr von in
Artikel 1 Absatz 1 derVerordnung (EWG) Nr. 2777/75
genannten Erzeugnisse, die aus Drittländern einge­
führt und nach Drittländern wieder ausgeführt wer­
den, wenn nicht der Ausführer nachweist,

— daß das auszuführende Erzeugnis mit dem vorher
eingeführten Erzeugnis identisch ist und

— daß die Abschöpfung auf dieses Erzeugnis bei der
Einfuhr erhoben worden ist.

In diesem Fall ist die Erstattung für jedes Erzeugnis
gleich der bei der Einfuhr erhobenen Abschöpfung,
wenn diese niedriger ist als die am Ausfuhrtag anzu­
wendende Erstattung ; wenn die Abschöpfung bei der
Einfuhr höher ist als die am Ausfuhrtag anzuwen­
dende Erstattung, ist die Erstattung gleich dieser letz­
teren.

Artikel 6

( 1 ) Die Gewährung der Erstattung zu den in Arti­
kel 5 Absatz 3 vorgesehenen Bedingungen hängt von
der Vorlage einer Vorausfestsetzungsbescheinigung
ab, die die Mitgliedstaaten jedem Antragsteller unge­
achtet seines Niederlassungsorts in der Gemeinschaft
ausstellen.

Die Bescheinigung gilt in der ganzen Gemeinschaft.

(2) Voraussetzung für die Ausstellung der Voraus­
festsetzungsbescheinigung ist die Hinterlegung einer
Kaution als Garantie für die Einhaltung der Ver­
pflichtung, die betreffenden Ausfuhren während der
Gültigkeitsdauer der Bescheinigung zu tätigen ; diese
Kaution verfällt ganz oder teilweise, wenn diese Aus­
fuhren nicht oder nur teilweise innerhalb dieser Frist
durchgeführt werden.

Artikel 9

( 1 ) Die Verordnung Nr. 176/67/EWG des Rates
vom 27. Juni 1967 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Ge­
flügelfleisch und über die Kriterien für die Festset­
zung des Erstattungsbetrags (*), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2689/72 (2), wird aufge­
hoben. i

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel
der genannten Verordnungen sind der Ubereinstim­
mungstabelle im Anhang zu entnehmen.

Artikel 7

( 1 ) Die Erstattung wird gezahlt, wenn nachgewie­
sen wird,

— daß die Erzeugnisse aus der Gemeinschaft ausge­
führt worden sind und

— daß es sich um Erzeugnisse mit Ursprung in der
Gemeinschaft handelt, mit Ausnahme der Fälle, in
denen Artikel 8 Anwendung findet.

(2) Bei Anwendung von Artikel 4 wird die Erstat­
tung nach Maßgabe des Absatzes 1 gezahlt, sofern
nachgewiesen wird, daß das Erzeugnis die Bestim­
mung oder das Bestimmungsgebiet erreicht hat, für
die die Erstattung festgesetzt worden ist.

Abweichungen von dieser Vorschrift können jedoch
nach dem Verfahren des Absatzes 3 vorgesehen wer­
den, sofern Bedingungen festgelegt werden, die
gleichwertige Garantien bieten können.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

(!) ABl . Nr. 130 vom 28 . 6 . 1967, S. 2612/67.
(2 ) ABl. Nr. L 289 vom 27. 12 . 1972, S. 41 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975.

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

ANHANG

Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 176/67/EWG
Artikel 5 a

Artikel 6

Artikel 7

Diese Verordnung
Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2780/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Voraussetzungen für die Anwendung der Schutzmaßnahmen auf dem Sektor
Geflügelfleisch

Es ist angezeigt, die Maßnahmen festzulegen, die ge­
mäß Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75
getroffen werden können ; diese Maßnahmen müssen
so beschaffen sein , daß die ernstlichen Marktstörun­
gen bzw. die Gefahr solcher Störungen beseitigt wer­
den ; sie müssen der Lage angemessen sein , um zu
verhindern, daß sie andere als die gewünschten Wir­
kungen haben .

Wird bei der Beurteilung der Lage an Hand der vor­
stehend erwähnten Anhaltspunkte festgestellt , daß
auf dem Markt eines Mitgliedstaats die Vorausset­
zungen des Artikels 12 der Verordnung (EWG) Nr.
2777/75 erfüllt sind , so müssen die Maßnahmen, die
dieser Staat in Anwendung dieses Artikels ergreift,
begrenzt werden ; die Maßnahmen, die in diesem Fall
getroffen werden können, müssen so beschaffen sein,
daß sie eine weitere Verschlechterung der Marktlage
verhindern ; es muß sich jedoch um vorsorgliche
Maßnahmen handeln ; der vorsorgliche Charakter der
einzelstaatlichen Maßnahmen rechtfertigt ihre An­
wendung nur bis zum Inkrafttreten eines Gemein­
schaftsbeschlusses .

Es obliegt der Kommission, über die im Anschluß an
einen Antrag eines Mitgliedstaats zu treffenden ge­
meinschaftlichen Schutzmaßnahmen binnen einer
Frist von 24 Stunden nach Eingang dieses Antrags zu
entscheiden ; damit die Kommission die Marktlage
bestmöglich beurteilen kann, ist vorzusehen, daß sie
so früh wie möglich von der Tatsache unterrichtet
wird , daß ein Mitgliedstaat vorsorgliche Maßnahmen
anwendet ; es ist daher angebracht, daß sie der Kom­
mission sofort nach der Beschlußfassung zu notifizie­
ren sind und daß diese Notifikation als Antrag im
Sinne des Artikels 12 Absatz 2 der Verordnung
(EWG ) Nr. 2777/75 gilt —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Geflügelfleisch ( ] ), insbeson­
dere auf Artikel 12 Absatz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 sieht in Ar­
tikel 12 Absatz 1 die Möglichkeit vor, geeignete Maß­
nahmen zu treffen , wenn der Markt in der Gemein­
schaft für eines oder mehrere der unter Artikel 1 fal­
lenden Erzeugnisse auf Grund von Einfuhren oder
Ausfuhren ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von
ernstlichen Störungen bedroht ist, die die Ziele des
Artikels 39 des Vertrages gefährden könnten ; diese
Maßnahmen beziehen sich auf den Handel mit dritten
Ländern ; sie werden aufgehoben, sobald die tatsäch­
liche Störung oder die Gefahr einer Störung nicht
mehr besteht.

Es obliegt dem Rat, die Durchführungsbestimmungen
zu dem vorgenannten Artikel 12 Absatz 1 zu erlassen
sowie festzulegen, in welchen Fällen und innerhalb
welcher Grenzen die Mitgliedstaaten vorsorglich
Maßnahmen treffen können .

Es empfiehlt sich infolgedessen, die wichtigsten An­
haltspunkte festzulegen , an Hand welcher beurteilt
werden kann, ob der Markt in der Gemeinschaft
ernstlich gestört oder von einer ernstlichen Störung
bedroht ist.

Da die Anwendung von Schutzmaßnahmen davon
abhängt, welcher Einfluß auf den Markt der Gemein­
schaft vom Handel mit dritten Ländern ausgeht, müs­
sen bei der Beurteilung der Lage auf diesem Markt
neben den Besonderheiten des Marktes selbst die
Faktoren der Entwicklung des Handels berücksichtigt
werden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Um zu beurteilen, ob in der Gemeinschaft der Markt
für eines oder mehrere der unter Artikel 1 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 fallenden Erzeug­
nisse auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren ernst­
lichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen Stö­
rungen bedroht ist, die die Ziele des Artikels 39 des
Vertrages gefährden können, werden insbesondere
berücksichtigt :f 1 ) Siehe Seite 77 dieses Amtsblatts .
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lung der Lage an Hand der in Artikel 1 genannten An­
haltspunkte zu der Ansicht gelangt, daß die Lage im
Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2777/75 auf seinem Hoheitsgebiet besteht.

Die vorsorglichen Maßnahmen bestehen

a) in der Aussetzung der Einfuhren oder Ausfuhren,

b ) in der Auflage, die Ausfuhrabgaben zu hinterlegen
oder eine Sicherheit in gleicher Höhe zu stellen.

Die unter Buchstabe b) genannte Maßnahme zieht die
Erhebung von Abgaben nur nach sich, wenn dies ge­
mäß Artikel 12 Absatz 2 oder 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2777/75 so beschlossen wird .

Artikel 2 Absatz 2 ist anwendbar.

(2) Die vorsorglichen Maßnahmen werden der
Kommission sofort nach der Beschlußfassung mit
Fernschreiben notifiziert. Diese Notifikation gilt als
Antrag im Sinne des Artikels 12 Absatz 2 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2777/75 . Diese Maßnahmen gelten
nur bis zum Inkrafttreten des Beschlusses, den die
Kommission auf dieser Grundlage faßt.

a) der Umfang der getätigten bzw. voraussichtlichen
Einfuhren oder Ausfuhren,

b) die verfügbaren Mengen auf dem Markt der Ge­
meinschaft,

c) die auf dem Markt der Gemeinschaft festgestell­
ten Preise oder deren voraussichtliche Entwick­
lung, insbesondere eine Tendenz zu einem über­
mäßigen Preisrückgang oder zu einer überhöhten
Preissteigerung,

d) und zwar, wenn die zu Beginn genannte Lage auf
Grund von Einfuhren eintritt, die Angebotspreise
frei Grenze der Gemeinschaft.

Artikel 2

( 1 ) Die Maßnahmen, die gemäß Artikel 12 Absätze
2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 getroffen
werden können, wenn die in Absatz 1 dieses Artikels
genannte Lage eintritt, sind die Aussetzung der Ein­
fuhren oder Ausfuhren oder die Erhebung von Aus­
fuhrabgaben.

(2) Diese Maßnahmen dürfen nur in dem Umfang
und für die Zeit getroffen werden, die unbedingt not­
wendig sind. Sie tragen der besonderen Lage der Er­
zeugnisse Rechnung, die sich auf dem Weg nach der
Gemeinschaft befinden. Sie dürfen sich nur auf Er­
zeugnisse erstrecken, deren Herkunfts- und Bestim­
mungsland ein drittes Land ist . Sie können auf Ein­
fuhren mit Herkunft aus oder Ursprung in bestimm­
ten Ländern, Ausfuhren nach bestimmten Ländern,
bestimmte Sorten, Qualitäten oder Angebotsformen
beschränkt werden. Sie können auf Einfuhren nach
oder auf Ausfuhren aus bestimmten Gebieten der Ge­
meinschaft beschränkt werden.

Artikel 3

( 1 ) Ein Mitgliedstaat kann vorsorglich eine oder
mehrere Maßnahmen treffen, wenn er bei der Beurtei­

Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 2595/69 des llates
vom 18 . Dezember 1969 zur Festlegung der Voraus­
setzungen für die Anwendung der Schutzmaßnahmen
auf dem Sektor Geflügelfleisch (*) wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die vor­
liegende Verordnung.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

0 ) ABl . Nr. L 324 vom 27. 12. 1969, S. 10.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2781/75 DES RATES
vom 29. Oktober 1975

über die Grundregeln für die Beitrittsausgleichsbeträge für Geflügelfleisch

des Rates vom 29. Oktober 1975 zur Festlegung der
Grundregeln für die Beitrittsausgleichsbeträge für Ge­
treide (3 ) festgesetzt worden.

Darüber hinaus ist der wirtschaftlichen Lage bei der
Erzeugung von Geflügelfleisch in den neuen Mitglied­
staaten Rechnung zu tragen.

Für die anderen Erzeugnisse, die unter die Verord­
nung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom 29. Oktober
1975 über die gemeinsame Marktorganisation für Ge­
flügelfleisch (4 ) fallen, ist der Ausgleichsbetrag mit
Hilfe der zur Berechnung der Abschöpfung ange­
wandten Koeffizienten von dem Ausgleichsbetrag für
geschlachtetes Geflügel abzuleiten.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den am 22. Januar 1972 unterzeichneten
Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Euro­
päischen Atomgemeinschaft ( x ), insbesondere auf
Artikel 62 Absatz 1 der diesem Vertrag beigefügten
Akte,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 55 der Beitrittsakte sind die Preisun­
terschiede für landwirtschaftliche Erzeugnisse zwi­
schen der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zu­
sammensetzung und den neuen Mitgliedstaaten
dadurch auszugleichen, daß im Handel zwischen
ihnen sowie zwischen den neuen Mitgliedstaaten und
dritten Ländern Ausgleichsbeträge erhoben oder ge­
währt werden. Für den Sektor Geflügelfleisch sind
diese Ausgleichsbeträge nach Artikel 79 der Akte zu
berechnen.

Der Ausgleichsbetrag je Kilogramm geschlachtetes
Geflügel muß von den Ausgleichsbeträgen ausgehend
berechnet werden, die auf die Futtergetreidemenge
angewandt werden, welche in der Gemeinschaft zur
Erzeugung von einem Kilogramm geschlachtetes Ge­
flügel erforderlich ist . Diese Futtergetreidemenge ist
in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2778/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 zur Festsetzung der
Vorschriften für die Berechnung der Abschöpfung
und des Einschleusungspreises für Geflügelfleisch (2 )
festgesetzt worden.

Der Ausgleichsbetrag je Küken ist nach denselben
Kriterien zu berechnen.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75
kann die Erhebung oder Gewährung der Ausgleichs­
beträge für Getreide beschränkt werden, um der in
Artikel 56 der Beitrittsakte genannten Lage zu begeg­
nen. Dieser Beschränkung ist bei den Geflügelfleisch­
erzeugnissen als Getreidefolgeerzeugnissen Rechnung
zu tragen, um ein reibungsloses Funktionieren der ge­
meinsamen Marktorganisation zu gewährleisten.

Da die Ausgleichsbeträge im innergemeinschaftlichen
Warenverkehr dazu dienen, einen Austausch der Er­
zeugnisse zwischen zwei Mitgliedstaaten mit unter­
schiedlichem Preisniveau unter befriedigenden Bedin­
gungen zu ermöglichen, ist bei der Einfuhr in einen
Mitgliedstaat mit höherem Futtergetreide-Preisniveau
ein Ausgleichsbetrag zu erheben und umgekehrt bei
der Ausfuhr nach einem Mitgliedstaat mit niedrige­
rem Futtergetreide-Preisniveau ein Ausgleichsbetrag
zu gewähren.

Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a) der Beitrittsakte,
wonach die Ausgleichsbeträge vom einführenden
Mitgliedstaat erhoben oder vom ausführenden Mit­
gliedstaat gewährt werden, bedeutet demnach, daß
die Aufgabe der Erhebung oder Gewährung dieser
Beträge dem Mitgliedstaat obliegt, dessen Futterge­
treide-Preisniveau das höhere ist.

Die auf Futtergetreide anwendbaren Ausgleichsbe­
träge sind nach der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75

(3 ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 1 . 1975, S. 104.(*) ABl. Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 5.
(2 ) Siehe Seite 84 dieses Amtsblatts. (4 ) Siehe Seite 77 dieses Amtsblatts .
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Die Modalitäten der Erhebung und Gewährung der
Ausgleichsbeträge sind so festzulegen, daß Verkehrs­
verlagerungen verhindert werden —

dem Unterschied zwischen den Beitrittsausgleichsbe­
trägen, die im Handel zwischen jedem dieser neuen
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft in ihrer ur­
sprünglichen Zusammensetzung gelten.

Artikel 5

Im Handel der neuen Mitgliedstaaten untereinander
und mit der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen
Zusammensetzung werden die Beitrittsausgleichsbe­
träge von demjenigen der beiden betroffenen Mit­
gliedstaaten erhoben oder gewährt, dessen Preisni­
veau für die in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr.
2778/75 genannte Futtergetreidemenge das höhere ist.

Artikel 6

( 1 ) Im Handel zwischen ! den neuen Mitgliedstaaten
und dritten Ländern werden die Beitrittsausgleichsbe­
träge von den Abschöpfungen und Erstattungen ab­
gezogen.

(2) Wurde für ein Erzeugnis ein Beitrittsausgleichs­
betrag festgesetzt und ist die Erstattung niedriger als
der Ausgleichsbetrag oder gar nicht festgesetzt, so
kann vorgesehen werden, daß bei der Ausfuhr des be­
treffenden Erzeugnisses nach dritten Ländern in dem
betreffenden neuen Mitgliedstaat ein Betrag erhoben
wird, der höchstens gleich dem Unterschied zwischen
dem Beitrittsausgleichsbetrag und der Erstattung oder
— je nach Fall — höchstens gleich dem Beitrittsaus­
gleichsbetrag ist.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und dritten
Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge wer­
den, ausgehend von den im Anhang für geschlachte­
tes Geflügel und Küken festgesetzten Beträgen, nach
Maßgabe der Änderung derjenigen Beitrittsaus­
gleichsbeträge berechnet, die auf die Futtergetreide­
menge angewandt werden, die in der Gemeinschaft
zur Erzeugung eines Kilogramms Geflügelfleisch oder
eines Kükens erforderlich ist.

Artikel 2

Die im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und dritten
Ländern anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge für
die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) der Verord­
nung (EWG) Nr. 2777/75 genannten Erzeugnisse wer­
den mit Hilfe der Koeffizienten, die das in Artikel 5
Absatz 1 derselben Verordnung genannte Verhältnis
ausdrücken, von dem Beitrittsausgleichsbetrag für ge­
schlachtetes Geflügel abgeleitet.

Artikel 3

Wird an einem oder mehreren Tagen innerhalb der
ersten 75 Tage des dem 1 . August, 1 . November, 1 .
Februar oder 1 . Mai vorangehenden Vierteljahres
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2757/75 ange­
wandt, so wird der im folgenden Vierteljahr als Aus­
gleichsbetrag für die in den Artikeln 1 und 2 genann­
ten Erzeugnisse anwendbare Betrag vierteljährlich
nach Maßgabe des Durchschnitts der Beträge festge­
setzt, die in den ersten 75 Tagen des vorhergehenden
Vierteljahres für das Getreide galten, das in der in
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2778/75 genann­
ten Futtergetreidemenge enthalten ist.

Weicht der Betrag jedoch um weniger als 5 v.H. von
dem für das vorhergehende Vierteljahr festgesetzten
Betrag ab, so wird er unverändert beibehalten .

Artikel 4

Die im Handel zwischen zwei neuen Mitgliedstaaten
anwendbaren Beitrittsausgleichsbeträge sind gleich

Artikel 7

Angewandt wird der am Tage der Einfuhr oder Aus'
fuhr geltende Beitrittsausgleichsbetrag.

Artikel 8

( 1 ) Die Modalitäten der Gewährung, Erhebung
und Einziehung der Beitrittsausgleichsbeträge werden
nach dem Verfahren des Artikels 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 2777/75 so festgelegt, daß insbesondere
Verkehrsverlagerungen verhindert werden.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu dieser
Verordnung, insbesondere die nicht in Artikel 1 Ab­
satz 1 festgelegten Ausgleichsbeträge, werden nach
demselben Verfahren festgelegt.

(3 ) Die in Artikel 3 genannten Beträge werden von
der Kommission festgesetzt.
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Artikel 9

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 235/73 des Rates
vom 31 . Januar 1973 zur Festlegung der Grundregeln
für die Ausgleichsbeträge für Geflügelfleisch (*), geän­
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2880/73 (2 ),
wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975.

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

H ABl. Nr. L 29 vom 1 . 2 . 1973, S. 4.
(2) ABl . Nr. L 297 vom 25 . 10. 1973 , S. 4 .
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ANHANG

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

Handel mit

Dänemark Irland dem Vereinigten
Königreich

1 2 3 4 5

RE/100 Stück RE/100 Stück RE/100 Stück

01.05 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und
Perlhühner), lebend:

A. mit einem Stückgewicht von höchstens 185 g, genannt
„Küken" 0,1328 0,7175 1,4127

RE/100 kg RE/100 kg RE/100 kg

02.02 Hausgeflügel , nicht lebend, und genießbarer Schlachtabfall
hiervon (ausgenommen Lebern), frisch, gekühlt oder ge­
froren :

A. Geflügel, unzerteilt:

I. Hühner:

a) gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, ge­
nannt „Hühner 83 v.H." 0,3346 3,7294 6,6737

b) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Pad­
deln, jedoch mit Herz, Leber und Muskelmagen,
genannt „Enten 70 v.H." 0,3859 4,3016 7,6976

c) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stän­
der, ohne Herz, Leber und Muskelmagen, ge­
nannt „Hühner 65 v.H." 0,4277 4,7678 8,5318

II. Enten : I
a) gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder ent­
darmt, mit Kopf und Paddeln, genannt „En­
ten 85 v.H." 1,0278 5,5428 10,9547

b) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Pad­
deln, jedoch mit Herz, Leber und Muskel­
magen, genannt „Enten 70 v.H." 1,2486 6,7334 13,3077

c) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Pad­
deln und ohne Herz, Leber und Muskelmagen,
genannt „Enten 63 v.H." 1,3861 7,4750 14,7735

III . Gänse:

a) gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und
Paddeln, genannt „Gänse 82 v.H." 1,1038 5,9527 11,7648

b) gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Pad­
deln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen,
genannt „Gänse 75 v.H." 1,2051 6,4992 12,8448

IV. Truthühner 0,9699 5,2306 10,3376

V. Perlhühner 1,5091 8,1386 16,0840
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2782/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflügel

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 43 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG ) Nr. 2771/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Eier ( x ), insbesondere auf Arti­
kel 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Geflügelfleisch ( 2), insbeson­
dere auf Artikel 2,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parla­
ments ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Um die Ziele des Artikels 39 des Vertrages im Bereich
der Geflügelwirtschaft zu verwirklichen, sehen die
Verordnungen (EWG) Nr. 2771 /75 und (EWG) Nr.
2777/75 Maßnahmen vor, die die Anpassung des An­
gebots an die Markterfordernisse erleichtern sollen .

Dazu gehören insbesondere Maßnahmen, die die Auf­
stellung kurz- oder langfristiger Vorhersagen auf
Grund der Kenntnis der eingesetzten Produktionsmit­
tel ermöglichen sollen, aber auch Vermarktungsnor­
men, die unter anderem die Verpackung, die Beförde­
rung und die Kennzeichnung betreffen können.

Eine zuverlässige Kenntnis der Zahl der eingelegten
Bruteier und der ausgeschlüpften Küken — aufgeglie­
dert nach Geflügelart, -kategorie und -sorte — er­
laubt es , die Entwicklung des Marktes für Erzeug­
nisse der GeflügelWirtschaft vorauszuberechnen ;
hierzu ist ferner vorzusehen, daß nötigenfalls stati­
stische Angaben über den Bestand an Zucht- und Ver­
mehrungsgeflügel gesammelt werden können.

Um die Marktentwicklung möglichst genau und
frühzeitig vorhersehen zu können, empfiehlt es sich, in
regelmäßigen Zeitabständen die Angaben über die
eingelegten Bruteier und die ausgeschlüpften und ver­
markteten Küken zu erfassen .

Darüber hinaus ist es erforderlich, die in der Gemein­
schaft erzeugten Bruteier in einer Weise kenntlich zu
machen, daß sie von den Eiern unterschieden werden
können, die der Verordnung (EWG) Nr. 2772/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über Vermarktungs­
normen für Eier (4 ), unterliegen ; in der Gemeinschaft
müssen die Bruteier zu diesem Zweck durch einzelne
Kennzeichnung ausgewiesen werden . Jedoch ist vor­
zusehen, daß diese Form der Unterscheidung in den
Mitgliedstaaten, in denen sie gestattet wird , besonde­
ren Verpackungsvorschriften unterliegt. Dies darf
jedoch nicht dazu führen, daß aus dem Brutschrank
wieder herausgenommene Eier »ohne besondere Kenn­
zeichnung in den Handel gebracht werden können.

Für Bruteier und andere Eier bestehen unterschied­
liche Einschleusungspreise und Abschöpfungen ;
darum empfiehlt es sich , die Möglichkeit zur eindeu­
tigen Unterscheidung dieser Erzeugnisse durch Kenn­
zeichnung der Bruteier zu schaffen .

Dies gilt, insbesondere wegen der Möglichkeit der
Gewährung von Erstattungen, auch bei der Ausfuhr.
Jedoch ist etwa bestehenden Kennzeichnungsvor­
schriften dritter Länder so weit wie möglich Rech­
nung zu tragen, um den Handel mit diesen Ländern
nicht zu beeinträchtigen .

Eine jedem Betrieb erteilte und auf den Bruteiern
oder den Verpackungen mit Bruteiern oder Küken
angebrachte Kennummer kann die Vermarktung die­
ser Erzeugnisse und die Kontrolle der Einhaltung die­
ser Verordnung vereinfachen .

Für den Handel und für die Kontrolle ist es gleicher­
maßen angebracht, in den Begleitpapieren Angaben
namentlich über die Art und die Herkunft der Partie
Bruteier oder Küken zu machen ; zu diesem Zweck
müssen einige dieser Angaben auf den Verpackungen
angebracht werden .

(*) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
H Siehe Seite 77 dieses Amtsblatts .
( 3 ) ABl . Nr. C 128 vom 9 . 6 . 1975 , S. 39 . ( 4 ) Siehe Seite 56 dieses Amtsblatts .
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c) „Brüterei": Betrieb, dessen Tätigkeit im Einle­
gen und Bebrüten von Bruteiern sowie in der
Lieferung von Küken besteht;

4 . „Fassungsvermögen": die größtmögliche Zahl Brut­
eier, die gleichzeitig in die Brutschränke ausschließ­
lich der Schlupfräume eingelegt werden kann.

Die Betriebe müssen die Gewähr haben, daß die sie
betreffenden Einzelauskünfte anonym bleiben und
der statistischen Geheimhaltung unterliegen .

Es ist angebracht, diejenigen Betriebe von der Anwen­
dung dieser Verordnung freizustellen, die wegen ihres
geringen Geschäftsumfangs weder auf die statisti­
schen Gesamtergebnisse noch auf die Marktentwick­
lung einen nennenswerten Einfluß nehmen —

Artikel 2

( 1 ) In Ausübung eines Berufes oder Gewerbes dür­
fen innerhalb der Gemeinschaft nur nach dieser Ver­
ordnung Bruteier und Küken vermarktet und beför­
dert sowie Bruteier eingelegt werden.

(2) Zuchtbetriebe und Vermehrungsbetriebe mit
weniger als 100 Tieren sowie Brütereien mit einem
Fassungsvermögen von weniger als 1 d00 Bruteiern
sind jedoch von der Anwendung dieser Verordnung
freigestellt.

Artikel 3

Jeder Betrieb wird auf Antrag bei der vom jeweiligen
Mitgliedstaat bezeichneten zuständigen Stelle einge­
tragen und erhält eine Kennummer.

Die Kennummer kann jedem Betrieb entzogen wer­
den, der den Vorschriften dieser Verordnung nicht
nachkommt.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Sinne dieser Verordnung sind

1 . „Bruteier": Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle
04.05 A I a) des Gemeinsamen Zolltarifs), die zur
Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art,
Kategorie und Sorte unterschieden und nach dieser
Verordnung ausgewiesen sind;

2. „Küken": lebendes Hausgeflügel mit einem Stück­
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen­
den Kategorien :

a) „Gebrauchsküken": Küken einer der folgenden
Sorten :

i ) „Schlachtküken": Küken für die Mast, die
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge­
schlachtet werden,

ii) „Legeküken": Küken für die Aufzucht, die
zur Erzeugung von Konsumeiern bestimmt
sind,

iii ) „Küken gemischter Verwendbarkeit":
Küken entweder für das Legen oder für
das Schlachten ;

b ) „Vermehrungsküken": Küken für die Erzeu­
gung von Gebrauchsküken ;

c) „Zuchtküken": Küken für die Erzeugung von
Vermehrungsküken;

3 . „Betrieb": Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs­
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig­
keitsbereiche :

a) „Zuchtbetrieb ": Betrieb , dessen Tätigkeit in der
Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung von
Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge­
brauchsküken besteht;

b ) „Vermehrungsbetrieb": Betrieb, dessen Tätig­
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeu­
gung von Gebrauchsküken besteht;

Artikel 4

Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitglied­
staaten und der Kommission spätestens drei Monate
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung, die
Liste der in seinem Gebiet liegenden Betriebe, in der
die Kennummer, die Bezeichnung und die Anschrift
jedes Betriebes aufgeführt sind. Jede Änderung dieser
Liste wird den anderen Mitgliedstaaten und der Kom­
mission zu Beginn eines jeden KaienderVierteljahres
mitgeteilt.

Artikel 5

( 1 ) Bruteier werden einzeln gekennzeichnet. In die­
ser Weise werden sie durch den Erzeugerbetrieb aus­
gewiesen, der seine Kennummer auf die Bruteier
stempelt.

(2) Die Mitgliedstaaten können jedoch den Erzeu­
gerbetrieben erlauben, die Bruteier mit einer Bande­
role, die auf der Packung angebracht und bei deren
Öffnung unbrauchbar wird, auszuweisen . Diese Bau­
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derole trägt mindestens die Angabe der Geflügelart,
von der die Eier stammen, sowie die Kennummer des
Erzeugerbetriebs.

Wenn ein Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit Ge­
brauch macht, unterrichtet er die übrigen Mitglied­
staaten und die Kommission davon und teilt ihnen
die zu diesem Zweck erlassenen Bestimmungen mit.

Die so ausgewiesenen Bruteier können nur in den
Mitgliedstaaten befördert, gehandelt oder eingelegt
werden, die von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen.

(3 ) Bruteier werden in vollkommen sauberen Pak­
kungen befördert, die nur Bruteier einer Geflügelart,
-kategorie und -sorte aus einem Erzeugerbetrieb ent­
halten und mindestens folgende Angabe tragen : „Brut­
eier", „oeufs ä couver", „uova da cova", „broedeie­
ren", „eggs for hatching" oder „rugeaeg".

(4) Um den Vorschriften in bestimmten einführen­
den Drittländern zu genügen, können die für die Aus­
fuhr bestimmten Bruteier und ihre Verpackungen mit
Angaben versehen werden, die von den in dieser Ver­
ordnung vorgesehenen Angaben abweichen, soweit
sie nicht zu Verwechslungen mit diesen sowie den in
der Verordnung (EWG) Nr. 2772/75 und in den zu
deren Durchführung erlassenen Verordnungen vorge­
sehenen Angaben Anlaß geben.

Artikel 6

Bruteier mit Herkunft aus dritten Ländern dürfen nur
eingeführt werden, sofern sie in mindestens 3 mm
hohen Buchstaben den Namen des Ursprungslandes
und den Aufdruck „Brutei", „ä couver", „cova",
„broedei", „hatching" oder „rugeaeg" tragen. Ihre
Verpackungen enthalten ausschließlich Bruteier einer
Geflügelart, -kategorie und -sorte eines Ursprungslan­
des und eines Versenders und tragen mindestens fol­
gende Angaben :

a) die auf den Eiern stehenden Angaben,
b ) Geflügelart, von der die Eier stammen,
c) Name oder Firma und Anschrift des Versenders.

Artikel 7

Jede Brüterei führt ein oder mehrere Register, worin
die folgenden Angaben, aufgegliedert nach Art, Kate­
gorie (Zucht-, Vermehrungs- oder Gebrauchsküken)
und Sorte (Schlacht- oder Legeküken bzw. Küken ge­
mischter Verwendbarkeit), eingetragen werden :
a) das Datum der Einlegung in den Brutschrank, die
Anzahl der eingelegten Bruteier, die Kennumer
des Betriebes, in dem die Bruteier erzeugt wurden,

und die Anzahl der nicht gekennzeichneten, aus
dem Brutschrank wieder herausgenommenen Eier;

b ) das Schlupfdatum, die Anzahl der ausgeschlüpften
Küken sowie die Anzahl der Küken, die tatsäch­
lich für den Gebrauch bestimmt sind.

Artikel 8

Vor der Einlegung in den Brutschrank nicht gekenn­
zeichnete und aus dem Brutschrank wieder herausge­
nommene Bruteier werden vernichtet oder erhalten,
soweit sie als „Industrieeier" im Sinne des Artikels 1
Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2772/75 ge­
handelt werden, ein noch festzulegendes Kennzei­
chen.

Artikel 9

( 1 ) Monatlich übermittelt jede Brüterei der zustän­
digen Stelle des Mitgliedstaats die folgenden Anga­
ben, aufgegliedert nach Art, Kategorie und Sorte : An­
zahl der eingelegten Bruteier, Anzahl der ausge­
schlüpften Küken und Anzahl der Küken, die tatsäch­
lich für den Gebrauch bestimmt sind.

(2) Statistische Angaben über den Bestand an
Zucht : und Vermehrungsgeflügel werden, soweit er­
forderlich, bei den nicht in Ansatz 1 genannten Be­
trieben nach den Modalitäten und unter den Bedin­
gungen angefordert, die nach dem Verfahren des
Artikels 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 fest­
gelegt werden.

Artikel 10

( 1 ) Monatlich übermitteln die Mitgliedstaaten der
Kommission unverzüglich nach Eingang und Erfas­
sung der in Artikel 9 bezeichneten Angaben eine Auf­
stellung, die auf der Grundlage dieser Angaben für
den vorangegangenen Monat erstellt wird.

Die Aufstellung des Mitgliedstaats gibt ferner die An­
zahl der im gleichen Monat eingeführten und ausge­
führten Küken an, aufgegliedert nach Art, Kategorie
und Sorte.

(2) Die Kommission stellt die Daten der Aufstel­
lungen zusammen und wertet sie aus. Sie unterrichtet
davon die Mitgliedstaaten.

Artikel 11

( 1 ) Küken werden nach Geflügelart, -sorte und
-kategorie getrennt verpackt.

(2) Die Kartons enthalten ausschließlich Küken
einer Brüterei und tragen mindestens die Kennummer
der Brüterei .
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Artikel 12

Küken mit Herkunft aus dritten Ländern dürfen nur
eingeführt werden, sofern sie nach Artikel 11 Absatz
1 sortiert sind. Die Kartons enthalten ausschließlich
Küken eines Ursprungslandes und eines Versenders
und tragen mindestens folgende Angaben :
a) Name des Ursprungslandes,
b) Geflügelart, der die Küken angehören,
c) Name oder Firma und Anschrift des Versenders.

Artikel 13

( 1 ) Für den Versand einer jeden Partie Bruteier
oder Küken wird ein Begleitpapier erstellt, das zu­
mindest folgende Angaben enthält :
a) Name oder Firma sowie Anschrift und Kennum­
mer des Betriebes,

b) Anzahl der Bruteier oder Küken nach Geflügelart,
-kategorie und -sorte,

c) Versanddatum,

d) Name und Anschrift des Empfängers.

(2) Bei Sendungen von Bruteiern und Küken aus
dritten Ländern ist an Stelle der Kennummer des Be­
triebes der Name des Ursprungslandes anzugeben.

Artikel 14

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Angaben
werden deutlich lesbar angebracht.

Für diese Angaben sowie für das Ausfüllen der Be­
gleitpapiere ist zumindest eine Sprache der Gemein­
schaften zu verwenden.

Artikel 15

Um den Vorschriften in bestimmten einführenden
dritten Ländern zu genügen, können die für die Aus­
fuhr bestimmten Verpackungen mit Angaben verse­
hen werden, die von den in dieser Verordnung vorge­

sehenen Angaben abweichen, soweit sie nicht zu Ver­
wechslungen mit diesen Angaben führen können.

Artikel 16

Die Einhaltung dieser Verordnung wird von den in
jedem Mitgliedstaat bestimmten Stellen überwacht.
Das Verzeichnis dieser Stellen wird den übrigen Mit­
gliedstaaten und der Kommission spätestens einen
Monat vor Beginn der Anwendung dieser Verord­
nung übermittelt. Jede Änderung dieses Verzeichnis­
ses wird den übrigen Mitgliedstaaten und der Kom­
mission mitgeteilt.

Artikel 17

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord­
nung werden nach dem Verfahren des Artikels 17 der
Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 bzw. des Artikels 17
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 erlassen.

Artikel 18

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten
Maßnahmen, um die Anonymität und den vertrau- -
liehen Charakter der nach Artikel 9 erteilten Angaben
zu gewährleisten.

(2) Die in den Registern aufgezeichneten Angaben
dürfen nur von den mit der Durchführung dieser Ver­
ordnung beauftragten Stellen verwendet werden.

Artikel 19

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 des Rates
vom 27. Juni 1972 über die Erzeugung von und den
Verkehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflü­
gel (*), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
225/73 ( 2), wird aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 20

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident 1

G. MARCORA

(!) ABl . Nr. L 148 vom 30. 6 . 1972, S. 7.
(2) ABl. Nr. L 27 vom 1 . 2 . 1973, S. 16.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2783/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die gemeinsame Handelsregelung für Eieralbumin und Milchalbumin

schart und auf dem Weltmarkt verschieden sind . Um
sich daraus etwa ergebende Wettbewerbsverzerrun­
gen zu vermeiden, ist es notwendig, eine Einfuhrab­
gabe zu erheben, deren Höhe diese Ungleichheit be­
heben kann . Die geeignetste Methode zur Bestim­
mung der Höhe dieser Abgabe besteht darin, daß dfer
Betrag der Abgabe von dem Abschöpfungsbetrag für
Eier in der Schale abgeleitet wird .

Es ist notwendig, verschiedene Koeffizienten vorzuse­
hen, die der Aufmachung des Verarbeitungserzeugnis­
ses Rechnung tragen.

Auf dem Weltmarkt ist der Eierpreis nicht der einzige
Faktor, der — neben den Verarbeitungskosten — den
Albuminpreis beeinflußt. Um die Wirksamkeit des
Systems der Einfuhrabgaben zu gewährleisten , ist es
notwendig, einen Zusatzbetrag vorzusehen, der der
Abgabe hinzugefügt wird, wenn die Angebote auf
dem Weltmarkt zu anormal niedrigen Preisen erfol­
gen .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 14 Absatz 7 und die Artikel 28 , 92 bis 94, 111
ff. und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Eieralbumin, das in Anhang II des Vertrages nicht
aufgeführt ist, unterliegt — im Unterschied zu Eigelb
— nicht den Agrarvorschriften des Vertrages .

Hieraus ergibt sich eine Lage, die die Wirksamkeit
der gemeinsamen Agrarpolitik auf dem Eiersektor ge­
fährden kann .

Um zu einer ausgewogenen Lösung zu gelangen, ist es
angebracht, für Eieralbumin eine ähnliche Handels­
regelung wie für Eier einzuführen. Diese Regelung
sollte auch auf Milchalbumin Anwendung finden, da
dieses weitgehend an die Stelle des Eieralbumins tre­
ten kann.

Durch die Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Eier ( 2 ) wird eine Regelung
über einen einheitlichen Eiermarkt in der Gemein­
schaft eingeführt, die unter anderem einheitliche Ab­
schöpfungen und einheitliche Erstattungen gegenüber
dritten Ländern für Eier und Eigelb in unverändertem
Zustand oder in Form gewisser Eiweiß enthaltender
Verarbeitungserzeugnisse vorsieht.

Die Handelsregelung für Albumine muß der Rege­
lung für Eier folgen, da jene Erzeugnisse von diesen
abhängen.

Die Preisbildung bei Eieralbumin erfolgt grundsätz­
lich nach Maßgabe der Eierpreise, die in der Gemein­

Auf Grund des engen wirtschaftlichen Zusammen­
hangs zwischen den verschiedenen Eiererzeugnissen
ist es erforderlich, bei Eieralbumin und Milchalbumin
die Möglichkeit vorzusehen, Vermarktungsnormen zu
erlassen , die denen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch­
stabe b ) der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 ge­
nannten Erzeugnisse so weit wie möglich entspre­
chen .

Soweit das ordnungsgemäße Funktionieren der in der
Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 vorgesehenen Aus­
fuhrerstattungsregelung für Eier und des Systems der
vorliegenden Verordnung es erfordert, soll die Inan­
spruchnahme des sogenannten aktiven Veredelungs­
verkehrs geregelt und, soweit die Marktlage es erfor­
dert, untersagt werden können .

Dank der Einfuhrabgabenregelung kann auf alle son­
stigen Schutzmaßnahmen an den Außengrenzen der
Gemeinschaften verzichtet werden . Die Verwirkli­
chung eines Gemeinsamen Marktes erfordert die Be­
seitigung aller Hemmnisse des freien Verkehrs der be­
treffenden Waren an den Binnengrenzen der Gemein­
schaft —

(!) ABl . Nr. C 128 vom 9 . 6 . 1975 , S. 39 .
( 2 ) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Handel zwischen der Gemeinschaft und dritten
Ländern werden für folgende Waren Einfuhrabgaben
erhoben :

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

ex 35.02 Albumine

ex A II andere (als ungenießbare oder un­
genießbar gemachte):
a ) Eieralbumin und Milchalbu­
rnin :

1 . getrocknet ( in Blättern,
Flocken, Kristallen, Pulver
usw.)

2 . anderes

Artikel 2

( 1 ) Der Betrag der Abgabe bei der Einfuhr der ein­
zelnen unter Artikel 1 fallenden Erzeugnisse in die
Gemeinschaft ist gleich dem gemäß Artikel 4 Absatz
1 der Verordnung (EWG ) Nr. 2771 /75 festgesetzten
Abschöpfungsbetrag für Eier in der Schale, der mit
dem nach Artikel 3 festgesetzten Koeffizienten für
das betreffende Erzeugnis multipliziert wird.

(2) Die Abgabenbeträge werden im voraus für
jeweils drei Monate nach dem Verfahren des Artikels
17 der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 festgesetzt .

Artikel 5

( 1 ) Es werden ein Einschleusungspreis für die un­
ter Artikel 1 fallenden flüssigen oder gefrorenen Er­
zeugnisse sowie ein Einschleusungspreis für die unter
Artikel 1 fallenden getrockneten Erzeugnisse festge­
setzt . Die Festsetzung erfolgt an Hand des nach Arti­
kel 7 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75
festgesetzten Einschleusungspreises für Eier in der
Schale, und zwar unter Berücksichtigung des Minder­
werts der Grundstoffe, der in Artikel 3 genannten
Koeffizienten und der Verarbeitungskosten .

(2) Die Einschleusungspreise werden für einen
Zeitraum von drei Monaten im voraus festgesetzt.

(3 ) Fällt der Angebotspreis frei Grenze für ein Er­
zeugnis unter den Einschleusungspreis, so wird die
Einfuhrabgabe auf dieses Erzeugnis um einen Zusatz­
betrag erhöht, der gleich dem Unterschied zwischen
dem Einschleusungspreis und dem Angebotspreis frei
Grenze ist.

Dieser Zusatzbetrag entfällt jedoch gegenüber denje­
nigen dritten Ländern, die bereit und in der Lage
sind, die Garantie zu übernehmen, daß der tatsäch­
liche Preis bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ur­
sprung in und Herkunft aus ihrem Hoheitsgebiet in
die Gemeinschaft nicht unter dem Einschleusungs­
preis des betreffenden Erzeugnisses liegt und jede
Verkehrsverlagerung vermieden wird .

(4) Der Angebotspreis frei Grenze wird für sämt­
liche Einfuhren aus allen dritten Ländern ermittelt.

Erfolgen jedoch die Ausfuhren aus einem oder mehre­
ren dritten Ländern zu anormal niedrigen Preisen, die
unter den von den anderen dritten Ländern ange­
wandten Preisen liegen, so wird ein zweiter Angebots­
preis frei Grenze für Ausfuhren aus diesen anderen
Ländern ermittelt.

(5 ) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 17
der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 erlassen .

Nach demselben Verfahren werden festgesetzt :

— die Einschleusungspreise,

— gegebenenfalls die Zusatzbeträge.

Artikel 6

Für die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse können
Vermarktungsnormen erlassen werden, die vorbehalt­
lich der hierbei zu berücksichtigenden Besonderheiten
dieser Erzeugnisse den in Artikel 2 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EWG) Nr . 2771 /75 vorgesehenen Ver­
marktungsnormen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch­
stabe b) derselben Verordnung genannten Erzeugnisse

Artikel 3

Die Koeffizienten für die unter Artikel 1 fallenden Er­
zeugnisse werden nach dem Verfahren des Artikels 17
der Verordnung (EWG) Nr. 2771 /75 in der Weise
festgesetzt, daß entsprechend dem in Artikel 5 Absatz
1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr.
2771 /75 bestimmten Verhältnis der Komplementär­
wert zu den für Eigelb festgesetzten Koeffizienten
festgestellt wird.

Artikel 4

Wird auf dem Markt der Gemeinschaft eine erheb­
liche Preiserhöhung festgestellt und ist damit zu rech­
nen, daß diese Lage andauert und dadurch Marktstö­
rungen auftreten oder aufzutreten drohen, so können
die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden.

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die An­
wendung dieses Artikels .
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entsprechen . Die Normen können insbesondere die
Einteilung nach Güteklassen, die Verpackung, die
Einlagerung, die Beförderung, die Aufmachung und
die Kennzeichnung betreffen.
Die Normen, ihr Anwendungsbereich sowie die
Grundregeln für ihre Anwendung werden vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit festgelegt .

Artikel 7

Der Rat kann, soweit es für das reibungslose Funk­
tionieren der gemeinsamen Marktorganisation für
Eier und dieser Verordnung erforderlich ist, auf Vor­
schlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit die
Inanspruchnahme der Regelung des aktiven Verede­
lungsverkehrs für die in Artikel 1 genannten Erzeug­
nisse, die zur Herstellung von in Artikel 1 genannten
Erzeugnissen bestimmt sind , ganz oder teilweise aus­
schließen .

Artikel 8

( 1 ) Für die Tarifierung der unter diese Verord­
nung fallenden Erzeugnisse gelten die allgemeinen
Tarifierungsvorschriften und die besonderen Vor­
schriften über die Anwendung des Gemeinsamen
Zolltarifs ; das Zolltarifschema, das sich aus der An­
wendung dieser Verordnung ergibt, wird in den Ge­
meinsamen Zolltarif übernommen.

( 2 ) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder vorbehaltlich einer vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beschlossenen Ausnahme ist folgendes un­
tersagt :

— die Erhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher
Wirkung,

— die Anwendung von mengenmäßigen Beschrän­
kungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung.

Als Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine men­
genmäßige Beschränkung gilt unter anderem die Be­

grenzung der Erteilung von Einfuhr- und Ausfuhrli­
zenzen auf eine bestimmte Gruppe von Empfangsbe­
rechtigten .

Artikel 9

Zum freien Warenverkehr in der Gemeinschaft wer­
den diejenigen der in Artikel 1 genannten Waren
nicht zugelassen , zu deren Herstellung oder Bearbei­
tung Erzeugnisse verwendet worden sind, welche
nicht unter Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz
1 des Vertrages fallen .

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit. Die Einzelheiten der Mit­
teilung und der Bekanntgabe dieser Angaben werden
nach dem Verfahren des Artikels 17 der Verordnung
(EWG ) Nr . 2771 /75 festgelegt .

Artikel 1 1

( 1 ) Die Verordnung Nr. 170/67/EWG des Rates
vom 27 . Juni 1967 über die gemeinsame Handelsrege­
lung für Eieralbumin und Milchalbumin und zur Auf­
hebung der Verordnung Nr. 48/67/EWG H , geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1081 /71 ( 2 ), wird
aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Die Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel
der genannten Verordnungen sind der Übereinstim­
mungstabelle im Anhang zu entnehmen .

Artikel 12

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(!) ABl . Nr. 130 vom 28 . 6 . 1967, S. 2596/67 .
( 2 ) ABl . Nr. L 116 vom 28 . 5 . 1971 , S. 9 .
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Übereinstimmungstabelle

Verordnung Nr. 170/67/EWG

Artikel 5 a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8 Absatz 2

Artikel 9

Vorliegende Verordnung

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2784/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

über die Durchführungsbestimmungen betreffend die Regelung der Ausgleichsbeträge bei
der Einfuhr von Waren des Artikels 47 Absatz 1 der Akte über die Beitrittsbedingungen

und die Anpassungen der Verträge

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf den am 22. Januar 1972 unterzeichneten
Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Euro­
päischen Atorngemeinschaft ( 1 ), insbesondere auf Arti­
kel 47 Absatz 5 der dem Vertrag beigefügten Akte,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Werden im Handel zwischen der Gemeinschaft in
ihrer ursprünglichen Zusammensetzung und den
neuen Mitgliedstaaten sowie zwischen den neuen
Mitgliedstaaten auf Grunderzeugnisse, bei denen
davon ausgegangen wird, daß sie bei der Herstellung
von Waren im Sinne der Verordnungen (EWG) Nr.
2783/75 des Rates vom 29 . Oktober 1975 zur Festle­
gung der gemeinsamen Handelsregelung für Eieralbu­
min und Milchalbumin ( 2 ) und (EWG) Nr. 1059/69
des Rates vom 28 . Mai 1969 zur Festlegung der Han­
delsregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen hergestellte Waren (3 ), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3185/74 (4 ), verwendet
wurden, Ausgleichsbeträge im Sinne des Artikels 55
Absatz 1 Buchstabe a) der Beitrittsakte erhoben, so
wird gemäß Artikel 47 Absatz 1 der Akte bei der Ein­
fuhr dieser Waren ein Ausgleichsbetrag angewandt,
der ausgehend von diesen Beträgen nach den Regeln
bestimmt wird, die in den genannten Verordnungen
für die Berechnung der Abgabe oder des beweglichen
Teilbetrags auf diese Waren vorgesehen sind.
Die Einzelheiten betreffend die Erhebung und Einzie­
hung dieser Ausgleichsbeträge sind Anwendungsmaß­
nahmen technischer Art, mit denen insbesondere Ver­
kehrsverlagerungen vermieden werden sollen . Aus

Gründen der Vereinheitlichung sind dafür dieselben
Bestimmungen zugrunde zu legen , die bei der Einfuhr
der Grunderzeugnisse als solche angewandt werden .
Sie müssen deshalb nach demselben Verfahren festge­
legt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Einzelheiten der Erhebung und Einziehung der
bei der Einfuhr der Waren des Artikels 47 Absatz 1
der Beitrittsakte anwendbaren Ausgleichsbeträge,
insbesondere derjenigen, mit denen Verkehrsverlage­
rungen vermieden werden sollen , werden nach dem
Verfahren festgelegt, das in Artikel 26 der Verord­
nung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates vom 29 . Oktober
1975 über die gemeinsame Marktorganisation für Ge­
treide ( 5 ) und in den entsprechenden Artikeln der an­
deren Verordnungen über gemeinsame Marktorgani­
sationen für andere in Artikel 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1059/69 genannte Grunderzeugnisse vor­
gesehen ist .

Artikel 2

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 274/73 des Rates
vom 31 . Januar 1973 über die Durchführungsbestim­
mungen betreffend die Regelung der Ausgleichsbe­
träge bei der Einfuhr von Waren des Artikels 47 Ab­
satz 1 der Akte über die Beitrittsbedingungen und die
Anpassungen der Verträge ( 6 ) wird aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29 . Oktober 1975 .
Im Namen des Rates

Der Präsident
G. MARCORA

(!) ABl . Nr . L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 5 .
(2 ) Siehe Seite 104 dieses Amtsblatts .
(3 ) ABl . Nr. L 141 vom 12 . 6 . 1969 , S. 1 .
( 4 ) ABl . Nr. L 340 vom 19 . 12 . 1974, S. 1 .

(5 ) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
( 6 ) ABl . Nr. L 29 vom 1 . 2 . 1973 , S. 30.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2785/75 DES RATES

vom 29. Oktober 1975

betreffend die Begrenzung der Ausgleichsbeträge für Schweinefleisch, Eier, Eieralbumin,
Milchalbumin und Geflügelfleisch

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den Vertrag über den Beitritt neuer Mit­
gliedstaaten zur Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft (*),
insbesondere auf Artikel 55 Absatz 6 Unterabsatz 2
der Beitrittsakte ( 2 ),

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 55 Absatz 1 der Beitrittsakte werden
die bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen bestehenden
Preisunterschiede zwischen der Gemeinschaft in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung und den neuen
Mitgliedstaaten durch die Erhebung oder Gewährung
von Ausgleichsbeträgen ausgeglichen, die im Handel
der neuen Mitgliedstaaten untereinander und mit der
Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammenset­
zung sowie im Handel der neuen Mitgliedstaaten mit
dritten Ländern anwendbar sind.

Nach Absatz 6 desselben Artikels darf der Aus­
gleichsbetrag, der von einem Mitgliedstaat erhoben
oder gewährt wird, den Gesamtbetrag nicht über­
schreiten, den dieser Mitgliedstaat bei der Einfuhr aus
dritten Ländern erhebt.

Die Berechnung der Ausgleichsbeträge für Schweine­
fleisch, Eier, Eieralbumin, Milchalbumin und Geflü­
gelfleisch erfolgt auf der Grundlage der auf Futterge­
treide anwendbaren Ausgleichsbeträge nach Maßgabe
der Verordnung (EWG) Nr. 2770/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 zur Festlegung der Grundregeln für
die Beitrittsausgleichsbeträge für Schweinefleisch (3 )
und nach Maßgabe der Verordnungen (EWG) Nr.
2776/75 des Rates vom 29. Oktober 1975 zur Fest­
legung der Grundregeln für die Beitrittsausgleichs­
beträge für Eier ( 4 ) und (EWG) Nr. 2781 /75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 zur Festlegung der Grund­

regeln für die Beitrittsausgleichsbeträge für Geflügel­
fleisch ( 5 ).

Der bei der Einfuhr aus dritten Ländern erhobene
Gesamtbetrag besteht aus der Abschöpfung bei der
Einfuhr, die gegebenenfalls um einen Zusatzbetrag er­
höht wird.

Die Berechnung der Abschöpfungen ist vorgesehen in
den Artikeln 8 , 9 und 10 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die ge­
meinsame Marktorganisation für Schweinefleisch (6),
in den Artikeln 3 , 4 und 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 2771 /75 des Rates vom 29 . Oktober 1975 über die
gemeinsame Marktorganisation für Eier (7), in den
Artikeln 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr . 2783/75
des Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemein­
same Handelsregelung für Eieralbumin und Milch­
albumin ( 8 ) und in den Artikeln 3 , 4 und 5 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom 29 . Ok­
tober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation
für Geflügelfleisch ( 9 ).

Die Zusatzbeträge sind je nach Erzeugnis und dessen
Ursprung unterschiedlich hoch . Die in Artikel 55 Ab­
satz 6 Unterabsatz 1 der Beitrittsakte vorgesehene
obere Begrenzung gilt nur für die Festsetzung einer
einheitlichen Gesamtbelastung bei der Einfuhr. Eine
solche Festsetzung ist jedoch wegen der unterschied­
lichen Höhe der Zusatzbeträge unmöglich ; damit be­
steht die Gefahr von Verkehrsverlagerungen . Aus die­
sem Grunde ist es erforderlich, eine Abweichung von
Artikel 55 Absatz 6 der Beitrittsakte vorzusehen, so
daß der Zusatzbetrag bei der Festsetzung des bei der
Einfuhr erhobenen Gesamtbetrages nicht berücksich­
tigt wird, und folglich den Zusatzbetrag auf die Höhe
der Abschöpfung bei der Einfuhr für die betreffenden
Erzeugnisse zu begrenzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Artikel 55 Absatz 6 Unterabsatz 1
der Beitrittsakte darf der für Schweinefleisch, Eier

(!) ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 5 .
(2) ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14.

( 5 ) Siehe Seite 96 dieses Amtsblatts .
(6 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
(7 ) Siehe Seite 49 dieses Amtsblatts .
(8 ) Siehe Seite 104 dieses Amtsblatts .
( 9 ) Siehe Seite 77 dieses Amtsblatts .

( 3) Siehe Seite 46 dieses Amtsblatts .
( 4 ) Siehe Seite 74 dieses Amtsblatts.
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Ausgleichsbeträge für Schweinefleisch, Eier, Eieralbu­
min, Milchalbumin und Geflügelfleisch (*) wird auf­
gehoben.

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho­
bene Verordnung gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

und Geflügelfleisch sowie Eieralbumin und Milch­
albumin erhobene oder gewährte Ausgleichsbetrag
nicht den Betrag der gemäß Artikel 9 und 10 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2759/75, Artikel 4 und 5 der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2771 /75 und Artikel 4 und 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 berechneten Ab­
schöpfung bei der Einfuhr oder den Betrag der gemäß
Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2783/75 berech­
neten Abgabe bei der Einfuhr überschreiten .

Artikel 2

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 1121/75 des Rates
vom 29. April 1975 betreffend die Begrenzung der

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1 . November 1975 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit­
gliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Oktober 1975 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. MARCORA

(M ABl . Nr. L 112 vom 1 . 5 . 1975, S. 1 .
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